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Vorwort
Die erste Arbeit über „die Schulen in den Urkantonen im

Jahre 1799" stammt von J. Durrer (Zeitschrift für
schweizerische Statistik 1879). Die breitere Basis (Urkantone), die
anders gerichtete Zielsetzung (Statistik) und die zeitliche
Beschränkung auf die Epoche vor Stapfer bedingten es, daß den
schwyzerischen Schulen bloß einige Seiten eingeräumt werden
konnten. — A. Dettling vermittelt zwar in seiner Schrift
„Schulgeschichtliches aus Iberg" wertvolle Einblicke in die
Iberger Schulverhältnisse der Helvetik, setzt sich aber in den
Schulgeschichten von Ingenbohl und Schwyz über die
pädagogischen Bestrebungen dieser Periode mit einigen allgemeinen
Redensarten hinweg. Für den Kanton Schwyz fehlte also bis
zur Stunde der schulgeschichtliche Querschnitt aus der Zeit
der Helvetik. Daher wollten wir die hier klaffende Lücke
durch eine umfassende systematische Abhandlung über das
Unterrichts- und Erziehungswesen im gesamten schwyzerischen
Gebiet der Kantone Waldstätten und Linth zur Zeit der
Helvetik schließen.

Das Besondere und Neue unserer Abhandlung liegt
zunächst in der erstmaligen Verwertung des gesamten zugänglichen

Quellenmaterials und der einschlägigen Literatur über
die helvetischen Schulverhältnisse sowie im Einbezug des
ganzen schwyzerischen Gebietes, dann aber auch in einer
stärkeren pädagogisch-didaktischen Durchdringung des Stoffes.

Zunächst galt es, die gedruckten Quellen Strickler
(Aktensammlung) und Ochsner (Schulberichte) durch Handschriften
aus den verschiedenen Archiven zu ergänzen und möglichst
zu vervollständigen. Eine Unmenge von Akten kam zum
Vorschein. Sie beschlagen die Schule, den Schulbetrieb,
hauptsächlich aber die Schulorganisation. Das wertvollste Material
neben dem Bundesarchiv weist das Landesarchiv Glarus auf.
Im Gegensatz dazu haben wir bei den Vorstehern der
Gemeindearchive mit zwei Ausnahmen umsonst angeklopft. —
Ferner lieferte uns die Stoffsammlung: „Einiges über das
schwyzerische Volksschulwesen vor 1798", also vor der
Helvetik, von A. Dettling zur Abrundung des Bildes der
helvetischen Schulgeschiehte sehr brauchbare Einzelheiten.

Für die Beschaffung des Materials fühle ich mich vor allem
H. H. P. Adelhelm Zumbühl O. S. B., alt-Staatsarchivar, Schwyz,
zu Dank verpflichtet. Seiner Vermittlung verdanke ich die
Benutzung der Akten aus dem Bundesarchiv, dem Landesarchiv

Glarus, der Bürgerbibliothek Luzern und dem Staatsarchiv

Schwyz. Dank gebührt auch dem Vorsteher des Wald-
stätterarchives in Zug, dem Hüter des Bezirksarchivs Lachen,
den H. H. Prof. P. Rud. Henggeler O. S. B. und Rektor P. Pius
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Niederberger O. S. B. in Einsiedeln für die Bereitstellung
einzelner Archivalien oder von Büchern aus der Stiftsbibliothek.
Besonderen Dank schulde ich Herrn Oberstlt. Hans von
Reding, Schwyz, für die Zustellung einer schönen Anzahl von
Akten unserer Periode. Gerne gedenke ich auch der guten
Dienste der Landesbibliothek Bern und des Pestalozzianums
in Zürich. Last, not least ein herzliches Dankeswort an Herrn
Universitätsprofessor Dr. O. Vasella in Freiburg, unter dessen
Aegide meine Arbeit entstand!
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A. Allgemeine Zustände
am Ausgang des 18. Jahrhunderts

1. Staat und Volk

Vor der Staatsumwälzung von 1798 waren bloß die alten
Landleute im Vollgenuß aller politischen und wirtschaftlichen
Rechte. Die Beisassen hatten weder am Allmeind-, noch am
aktiven und passiven Wahlrecht Anteil1. Sie durften keine
geistlichen und weltlichen Aemter bekleiden. Für die Hintersassen

bestand auch das Verbot des Häuserkaufes, dagegen
schloß das damalige Recht den Erwerb liegender Güter bis
zum Werte von 1000 Pfund nicht aus. Jagd, Fischfang und die
Benutzung der Allmendgüter waren ihnen nur in beschränktem
Maße erlaubt2. Im Gegensatz zu den Beisassen verfügten die
Landleute der angehörigen Landschaften über Korporationsgüter,

die sie ziemlich frei und unabhängig verwalteten3. Die
March und Küßnacht durften sogar ihre eigenen Landsgemeinden

abhalten und die niedere Gerichtsbarkeit ausüben. Freilich

lag ihnen die Pflicht ob, alljährlich an der schwyzerischen
Landsgemeinde durch Boten um die Bestätigung der Rechte
und Freiheiten nachzusuchen. Auch die Waldstattleute
handhabten die niedere Gerichtsbarkeit selber4, aber an der
Beratung der öffentlichen Angelegenheiten beteiligten sich neben
dem Statthalter der Waldstatt auch der Abgeordnete des
Klosters und der Vertreter der Landeshoheit. Daher die Bezeichnung

der „Drei Theile"5. Seit 1712 durften auch die Hofleute
in den Höfen einen eigenen Ammann wählen. Der Landsgemeinde

in Schwyz hatten auch sie zu huldigen. Die Ausübung
der niedern und hohen Gerichtsbarkeit stand ihren Herren in
Schwyz und Einsiedeln zu. Im Hof Reichenburg bestellte der
Abt im Einverständnis mit den Hofleuten den Vogt6. Gersau
bildete noch eine selbständige Republik7. Infolge der Dynamik
des Lebens verschoben sich im Laufe des 18. Jahrhunderts
die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse
sowohl im alten Lande, als auch in den angehörigen Landschaften

und verursachten so gefährliche Spannungen. Zwar stellte
die Landsgemeinde in Schwyz noch immer die oberste Gewalt
dar, aber die tatsächliche Regierung glitt allmählich in die
Hände einiger reichen und mächtigen Familien. Fremde Ein-

1 M. Styger, HBLS VI, S. 301. 6 Steinauer L, S. 51.
2 Steinauer D., Bd. I, S. 33/34. « Hüsser P., S. 12.
3 Steinauer L, S. 46—48, 60—62, 7 HBLS II, S. 408 (Artikel über

71—73, 77—78, 85—86, 93. das Bürgerrecht).
4 Hüsser P., S. 11—12.
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flüsse, fremdes Geld und parteipolitische Hetzereien zeitigten
traurige Verwirrungen. Mißtrauen und Leidenschaft trübten
das gesunde Urteil des Souveräns und bewirkten eine
gewitterschwangere Stimmung bei den alten Landleuten.

Durch die Schließung des Landrechtes stieg die Zahl der
niedergelassenen Fremden bis auf ein Achtel der Bevölkerung.
Die Beisassen, die sich hauptsächlich aus Handwerkern
zusammensetzten, erlangten das Beisassenrecht erst nach Hinterlegung

eines Kapitals und der Entrichtung einer Staatsgebühr.
Die schon erwähnte Beschränkung im Erwerb und Besitz von
grundversichertem Kapital, in Handel und Gewerbe riefen
auch bei dieser Bevölkerungsschicht immer steigende
Unzufriedenheit hervor. Am 17. Februar 1798 richteten sie im
Wunsche nach Befreiung aus ihrem Abhängigkeitsverhältnis
ein Memorial an die Landsgemeinde. Sie wünschten die
Aufnahme ins Bürgerrecht und versprachen als Entgelt, im
bevorstehenden Kampfe für das Land Leib und Leben
einzusetzen 8.

In den angehörigen Landschaften zeigte die immer
fühlbarer werdende Unterdrückung und Bevormundung, daß das
absolutistische und aristokratische Regiment auch in Schwyz
Einzug gehalten hatte. Die fortwährende Mißachtung alt
verbriefter Rechte erregte Unwillen und löste Widerstand aus 9.

Da die Landrechtsverträge des alten Landes Schwyz mit der
March, Küßnacht und Einsiedeln mehr im Sinne der
vollkommenen Gleichberechtigung geschlossen worden waren,
brannte sicher noch die schmerzliche Erinnerung an jene
Freiheitsrechte mit10. Es scheint daher erklärlich, daß die March,
wo die Freiheit in der Verwaltung sich am besten erhalten
hatte, schon im April 1790 mit einer Petition an Schwyz
gelangte, in der die Aufhebung des Strafgeldes auf die Ausfuhr
von Heu gefordert wurde. Sie unterbreitete den Herren in
Schwyz zugleich die Bitte um Ueberlassung des Angstergeides

(Umgeld auf Wein) u. Der Sturmwind aus Paris
entfachte also auch schon in der Ostschweiz und nicht bloß im
Unterwallis die unter der Asche mottende Freiheitsglut. Fürstabt

Beat Küttel in Einsiedeln erkannte schon im März 1790
die Tragweite der Ereignisse in Frankreich. Im Juli 1792
verordnete er das vierzigstündige Gebet im Kloster und in den
Pfarreien. Die unsichere Lage bewirkte eine gewaltige Steigerung

der Lebensmittelpreise. Zunächst stellte sich der Mangel
an Salz und dann im Vorwinter 1794 an Mehl ein. In Einsiedeln

agitierte Karl Steinauer, der Wirt zum Schwert, gegen

8 Styger M., HBLS VI, S. 300/301. w Styger M., HBLS VI, S. 298.
9 Hüsser P., S. 12/13. " Hüsser P., S. 13/14.
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das Kloster. Im übrigen blieb dort die Lage ruhig12. In
Reichenburg, wo sich wegen der dem Kloster Einsiedeln zu
entrichtenden Abgaben eine gewisse Unzufriedenheit geltend
machte, gelang es dem Stiftsdekan, die erregten Gemüter zu
beschwichtigen13. Seit 1788 amtete dort als Pfarrer Anton L.
Wilhelm, der „reine Christusmoral" und „politischen
Freyheitssinn" predigte. Er billigte die Schritte der „edlen" Franken

und verteidigte das „Stäfner Geschäft" mit „Maul und
Feder". Im Herbst 1796 bewog der Stiftskanzler den
leidenschaftlichen, unbeherrschten Pfarrer, der auch den Fürstabt
als „Mönchsabt" und „Großsultan" beschimpfte, zur
Resignation14. Doch auch in Schwyz spürte man seit 1790 den
Pulsschlag der Zeit. Himmelserscheinungen wie Ringe um
die Sonne, Nachtregenbogen wurden als Fanal kommender
Ereignisse angesehen. Die Anordnung öffentlicher Gebete und
die Bußpredigten entsprachen der ernsten Beurteilung der
Lage durch Geistlichkeit und Volk, die besonders in religiöser

Hinsicht nichts Gutes erwarteten. Im Gegensatz zu dieser
konservativen Richtung vertraten heimkehrende Soldaten und
Handwerker den Standpunkt der Aufklärungs- und
Revolutionsapostel. In wüsten Schmäh- und Schimpfreden über
Religion, Geistlichkeit, das Haupt der Kirche und die Ordensleute

bekundeten sie ihre kirchenfeindliche Gesinnung. Positiv

war nur ihre Einstellung zur Revolution. 1793 lebte sogar
der alte Marchenstreit mit dem Gotteshause Einsiedeln wieder
auf. Aus dem Auslande wurde die Viehseuche eingeschleppt.
Auch die Lebensmittelknappheit machte sich schon bemerkbar16.

Für die Beurteilung der Lage eines Volkes spielen neben
den sozialpolitischen und wirtschaftlichen Verhältnissen
gewiß auch die Zeitströmungen eine wichtige Rolle, aber von
nicht geringerer Bedeutung sind die sittlich-religiösen
Zustände. Und es kann nicht geleugnet werden, daß sich am
schwyzerischen Volkskörper am Ausgang des Jahrhunderts
Eiterbeulen zeigten, die Bedenken erregen mußten. Offiziere,
Soldaten, Studenten und Handwerker brachten fremde Sitten
ins Land, die unter dem Schein des feineren Geschmacks
und der Artigkeit zur Verweichlichung des Volkes beitrugen
und den Luxus und die Verschwendung förderten. Der Wohlstand

der Reichen bewirkte Ueppigkeit und Kleiderhoffahrt.
Alte, edle Einfachheit, Sparsamkeit, Redlichkeit und
Arbeitsamkeit wurden verdrängt. Puder, Salben, Oel, Perlen,
Maschen, Reifröcke, „weit offener Busen", „Gezüttel", seidene,

12 Henggeler P. Rudolf, Das Stift " BAB, Bd. 1374, Kirchenwesen
Einsiedeln und die französi- Linth, Nr. 70.
sehe Revolution, S. 3—12. 15 Faßbind, Vaterländische Pro-

13 Henggeler, S. 4. fangeschichte, Bd. 3, S. 1—17.
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samtene Mäntel, Pelze, Schmuck, Toupet, Spitzen, Perücke,
Haarqueue und „Sackuhren" wurden Mode. Gegen
überbordende Volkskraft, Uebermut, Kleiderluxus, Streitsucht,
Raufhändel, Spiel und Tanz kämpften Geistlichkeit und ein
Teil der Behördemitglieder mit geringem Erfolg, weil
Vornehme aus Berechnung dem Volke schmeichelten. Aus Aemter-
sucht bestachen sie den Landsmann und übersahen seine
Schwächen. Der Schwund aller Ehrfurcht machte sich besonders

in der Fastnacht bemerkbar. Manche verkleideten sich
als Waldbrüder, Klosterfrauen, Klosterleute, Weltpriester und
Bischöfe und benutzten sogar den Rosenkranz als Zeichen
ihres Gespötts. Am Ende des 18. Jahrhunderts stiegen die
Tanztage ins unglaubliche. Während in der alten Zeit nur
an einem Orte, auf der öffentlichen Tanzdiele von 1 Uhr
nachmittags bis zum Betglockenläuten getanzt wurde,
geschah das nun in jedem Wirtshaus, in Privathäusern und in
allen möglichen Schlupfwinkeln. Aus Luzern wurde das
sogenannte „Walzen" eingeführt. „Einige trieben die Unverschämtheit

so weit, daß sie die Oberkleider auszogen, sich die Leiber
mit Schnupftüchern zusammenbanden und so bey verschlossenen

Thüren tanzten." Ja, man ließ schon Knaben und Mädchen

von 10—12 Jahren ihre Tänze halten. Man sah durch
die Finger, weil Landammänner und ihre Söhne wegen Ueber-
tretung der Gesetze sich strafbar gemacht hatten. Der Luxus
der Reichen und ihr üppiges Leben verlockten die jungen
Leute, stürzten sie in Schulden oder stimmten sie unzufrieden.
Bei einem Teil des Volkes ließ auch die Kindererziehung zu
wünschen übrig. Nur zu viele wurden schon mit 9 oder 10
Jahren in die Fremde, in den Soldatenstand geschickt, aber
eben sittlich und religiös unsicher, unreif und unselbständig,
da sie bisher verzärtelt, verhätschelt worden waren und Tag
und Nacht völlige Freiheit genossen hatten. Die Abschaffung
mancher Feiertage auf Wunsch von Fabrikbesitzern,
Handwerkern und Handelsleuten, die leichtere Erteilung der
Bewilligung zu Sonntagsarbeit, die Versäumnis der Christenlehre

deuten schon den Wandel der Gesinnung, den Einfluß
der Aufklärung, der Bücher der Zeit und der Fremde an. Die
Nachmittagsandachten wurden bloß mehr von frommen
„Weibspersonen" und alten Männern besucht. Besonders soll
der Herrenstand vom Geist der Zeit inspiriert gewesen sein.
Während man die Waffen gegen den Zeitgeist nicht geschmiedet

zu haben schien, ließ man Schatzgräber und der Zauberei
Ergebene zur Sühne am Sonntag mit brennender Kerze in der
Kirche erscheinen.

Trotz der geschilderten Auswüchse, trotz gesteigerter
Trunk- und Spielsucht blieben Volkskraft und Volksmark
gesund und unversehrt. Mochten auch Aufgeklärte und Vor-
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nehme höhnisch spötteln, der Bauer begrüßte noch immer
den Nachbar mit dem frommen Gruß: „Gelobt sei Jesus
Christus". Ja, sogar der Landammann hieß die Landsgemeinde

so willkommen. Der englische Gruß wurde sogar
knieend gebetet. Auf Wappen, Fahnen, Kleidern, Straßen und
Berggipfeln wurde das Kreuz angebracht. Die Herren des
Rats erschienen noch immer beim Gottesdienst und bei
Prozessionen in corpore. Bei der Rückkehr von der Tagsatzung
statteten die Gesandten der hl. Großmutter Anna von Steinerberg

einen Besuch ab. Zweifellos war die erdrückende Mehrheit

des Volkes von einer ernsten christlichen Gesinnung und
Lebensauffassung erfüllt, wovon auch der Erfolg der durch
die Jesuiten durchgeführten Volksmissionen und die
Einführung der Kreuzwegandacht durch Sebastian Rochus
Abyberg zeugen16.

Als dann das Wetterleuchten des Franzosenkrieges auch
die schwyzerischen Gemarkungen durchzuckte, kehrte das
Volk in sich. Es versammelte sich 3 mal des Tages in der
Kirche vor dem ausgesetzten hochwürdigsten Gut: Um 5 Uhr
morgens, nachmittags um 1 Uhr und abends 5 Uhr. Tanz,
Spiel, Maskenlaufen, Ausschweifungen aller Art, Komödien,
französische Mode und Kleiderhoffahrt wurden verboten. Die
gewaltige Beteiligung an der Prozession vom 7. März 1798
nach Einsiedeln bildete einen sichtbaren Beweis für den
entschlossenen Selbstbehauptungswillen17. Obwohl politische
Unterordnung und wirtschaftliche Benachteiligung Reibungsflächen

gefährlicher Art darstellten und bei einem Teil des
Volkes sogar sittliche Schäden zu wuchern anfingen, war
der Explosivstoff der neuen Ideen doch nicht wirksam genug,
um die christliche Kulturgemeinschaft und das
Zusammengehörigkeitsgefühl zu zerstören. Zwar gärte es mächtig in
der March, und in Reichenburg verlangte man immer trotziger
die Befreiung vom Krummstab. Dafür verhielten sich die
Höfner fatalistisch zahm und fromm untertänig, während in
Einsiedeln eine kleine Partei für die Revolution schwärmte.
In Küßnacht hielten sich beide Parteien ungefähr die Waage.
Im alten Lande gaben die Beisassen ihrer Unzufriedenheit
Ausdruck. An allen diesen Orten hätte das befreiende und
erlösende Wort der Gleichberechtigung genügt, um gegen
außen eine einheitliche Front herzustellen18. Immerhin ist es
bezeichnend genug, daß erst die drohende Kriegsgefahr den
Herren von Schwyz das Herz öffnete und den Blick weitete.
Durch die Befreiungsurkunden vom 18. Hornung und 8. März

16 Faßbind, Religionsgeschichte I, 17 Faßbind, Religionsgeschichte I,
fol. 140, 169 ff., 172 ff., 174 ff., fol. 194 ff.
180, 186 (Manuskript). « Steinauer L, S. 135 ff.
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1798 für die angehörigen Landschaften wurde die „Sünde
wider den Bund" gesühnt. Am 18. April endlich verhieß die
Landsgemeinde denjenigen Beisassen im altgefreiten Lande,
die sich unter die Freifahnen stellten, die politische
Gleichberechtigung 19. Die Partei der Bauern erzwang gegen die der
Herren den Kampf gegen die Franzosen, den neben Schwyz
auch die angehörigen Landschaften vom 30. April bis zum
4. Mai mit bewunderungswürdigem Heldenmut führten20.

2. Die Schulverhältnissc vor 1798
int Ueberblick

Den Grund zur allgemeinen Volksbildung legte als erster
Christus. Seine Lehre schuf durch die Anerkennung der
Menschenrechte, der freien Persönlichkeit die Voraussetzung,
wies auch den Weg und gab die Mittel dazu. Die ersten
wandernden Glaubensboten waren die ersten wandernden
Volkslehrer, die Seelsorgebezirke die ersten Volksbildungskreise,

die Pfarrer die ersten seßhaften Volksbildner. Durch
die Unterweisung der Kinder in der Glaubens- und Sittenlehre
entstanden die ersten Volksschulen im weiteren Sinne. Sogar
Comte anerkennt den unermeßlichen und segensreichen
Einfluß, den die kirchliche Organisation des allgemeinen
Volksunterrichtes auf alle Schichten der europäischen Gesellschaft
ausübte21. Wenn die Pfarrer schon zur Zeit Karls des Großen
Schule hielten, so ist dabei allerdings nur an eine Art
Katechismusunterricht in der Kirche zu denken, den wir heute
Christenlehre nennen. In einer Bestimmung der Mainzersynode
von 813 wurde den Pfarrern die Pflicht überbunden, den
Kindern zum mindesten das Glaubensbekenntnis und das Vaterunser

in der Muttersprache beizubringen. Lernbegierige Kinder

lehrte der Pfarrer mit dem Psalter das Lesen und bildete
sie für den Chorgesang, dann für den geistlichen Stand
heran22. Im 12. Jahrhundert zeigte sich das Bedürfnis des
Lesens, Schreibens und Rechnens für die Ausübung der
Handelsgeschäfte in den Städten. Seit dem Ende des 13.
Jahrhunderts treffen wir häufiger auch Landschulen, die vom
Pfarrer oder unter dessen Oberleitung vom Küster gehalten
wurden23. Als das Papier das Pergament verdrängte und die
Buchdruckerkunst erfunden wurde, zeigte sich ein ungeahnter
Aufschwung der Bildungsbestrebungen. Wandernde Lese- und

19 Hüsser, S. 17/18; M. Styger, Schule in ihrem Auf- und Aus-
HBLS, S. 301. bau, S. 9—11.

20 HBLS, S.301; Flueler P. N., 22 Schnürer G., Kirche und Kul-
P. Marian Herzog, S. 134 ff. tur I, S. 386/377.

21 Mösch Joh., Die solothurnische 23 Schnürer G., 1. c. II, S. 374.
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Schreibmeister durchstreiften Stadt und Land und priesen
Bürgern und Bauern ihre Dienste an24. In Schwyz wirkten bis
zur Reformation fremde Schulmeister aus andern Kantonen und
aus dem Ausland. Seither war man auf Einheimische angewiesen.

Wenn auch schon zur Zeit der Gründung der Eidgenossenschaft

in Schwyz Schulen bestanden haben mögen25, so ist
doch erst der 1429 geborene Melchior Rupp, der dort von
1450—1469 als Kaplan waltete, als erster Schulmeister von
Schwyz bezeugt26. Am Anfang des 16. Jahrhunderts wirkten in
Schwyz Helfer Heinrich Bullinger, der Vater des Reformators,
und Landschreiber Balthasar Stapfer, der ebenfalls zur
Reformation neigte27, später aber ein entschiedener Verfechter des
alten Glaubens wurde. Als Verfasser eines Sprachbüchleins
wollte Stapfer den einheitlichen Klassenunterricht fördern28.
Schon um das Jahr 1520 bestand in Schwyz ein Schulhaus39.
Der erste mit Namen nachweisbare Schulmeister aus dem
Laienstande war der Guldinschulmeister Martin Mathis 1523.
Der Rat durfte den Schulmeister jederzeit beurlauben, während

der Schulmeister jedes Jahr „bittlich" um seine Stelle
anhalten mußte30. Im Interesse der Disziplin und eines
einheitlichen Unterrichtes raffte sich der Rat zu einem Verbot
der Nebenschulen auf31. Neuen Wind in die Segel des
Schulschiffes trieb erst das Konzil von Trient. Es verlangte, daß
an allen Sonn- und Festtagen Unterricht für die Kinder in den
Anfangsgründen des Glaubens erteilt werde. Die Synode von
Konstanz vom Jahre 1567 schrieb dafür den kleinern Katechismus

von Petrus Canisius vor. Die Synode von Delsberg von
1581 bedrohte widerspenstige Eltern sogar mit Kirchenstrafen.
Die Durchführung dieser Bestimmungen begegnete da und dort
etwelchem Widerstand auch im Lande Schwyz. So wurde bei
einer Visitation in Schwyz festgestellt : „Ad catechisticam
doctrinam parentes nolunt filios suos ducere, allegantes, quod
et ipsi absque mstitutione parochorum didicerint orare" (1621).
Bezüglich Morschach hieß es: „Conqueritur parochus, quod
pueri et puellae non mittantur ad catechesmum" (1661). Aber
auch der Unterricht der Jugend überhaupt wurde ins Auge
gefaßt. Die Synodalstatuten von Konstanz (1567) verlangten
die Einrichtung von Schulen in allen Pfarreien. Wo die Mittel
fehlten, durften Kapläne oder Mesner in den Riß treten und

24 Mösch, 1. c, S. 16/17. 2' Dettling, S. 40/41.
25 Dettling A., Einiges über das 28 1. c, S. 45.

schwyz. Volksschulwesen vor 29 Ochsner M., Mitteilungen H.
1798. SA aus der Schwyzer 41, S. 20/21, Fußnote.
Zeitung, 1933, S. 5. 30 Dettling, S. 64.

26 Ochsner M., Landschreiber B. si 1. c, S. 66.
Stapfer. Mitteilungen H. 41, S.
19.
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die Mittel dazu aus dem Zehnten oder der Kirchenfabrik
genommen werden. Den Pfarrern lag die Pflicht ob, die Schule
monatlich, den Dekanen sie wenigstens alle Halbjahre zu
besuchen und dem Bischöfe Bericht zu erstatten. Zur weitern
Ausbildung der Töchter waren mit manchen Frauenklöstern
Mädchenschulen verbunden. Die Synode erließ auch für diese
besondere Vorschriften32.

Die Eidgenossen erstrebten, da manche ihrer Bürger an
reformierten Orten die Schule besuchten oder an italienischen,
französischen oder deutschen Universitäten studierten und
fremde Sitten und Gewohnheiten ins Land brachten, die Gründung

einer gemeinsamen höhern Lehranstalt. Die Bemühungen
um Errichtung einer Universität, die sich zwischen 1537 und
1569 feststellen lassen, scheiterten33. Dafür nahmen die Jesuiten

in Luzern, Freiburg und Pruntrut den Gymnasialunterricht
in ihre Obhut. In Schwyz unterrichteten nach dem Visitationsprotokoll

von 1661 ein weltlicher und drei geistliche Lehrer
die Lateinschüler bis in die „Humanität". Die Klosterschule
in Einsiedeln sorgte in erster Linie für den Nachwuchs im
Stift, andere Schüler fanden nur ausnahmsweise Aufnahme3 '.

Karl Borromäus fand 1570 in jeder Pfarrei eine Schule mit
einer Anzahl Knaben, die an den Feiertagen teils als
Meßdiener, teils als Chorknaben im Gottesdienst mitwirkten, mit
einem Chorrock bekleidet waren und auf dem Kopfe einen
Kranz natürlicher Blumen trugen36.

Man muß sich dabei wohl oft bloß Schulen im weiteren
Sinne denken, d. h. solche, die vornehmlich kirchlichen Zwecken
dienten, die größern Ortschaften ausgenommen. In Schwyz
war der Besuch der Landesschule (nicht aber der Lateinschule)

unentgeltlich. Der Schulmeister dieser Schule lehrte
neben dem Lesen und Schreiben auch die „principia" und
betreute den Gesangunterricht außerhalb der Schulzeit für das
Chor und die Empore36. Im Jahre 1749 ging die Schulmeisterwahl

vom Landrat auf die Kirchgemeinde über. Damit wurde
eigentlich die Landesschule zur Gemeindeschule. Der Unterricht

der Mädchen wird schon 1524 und die Arbeitsschule
1744 erwähnt. Mitunter tauchten auch fahrende fremde
Schulmeister auf, die etwa Geldgeschenke für ihre Weiterreise
entgegennahmen oder ihre Dienste anboten37.

32 Mayer Joh. Georg, Das Konzil P. R. Banz, Kurze Geschichte
von Trient und die Gegen- der Stiftsschule Einsiedeln,
reformation in der Schweiz, Beilage zum 109. Jahresbericht.
2 Bde., Stans 1901/03, Bd. I, Einsiedeln 1948.
S. 82 ff. ™ Dettling, S. 6/7.

33 1. c, Bd. II, S. 84 ff. 3<s 1. c, S. 12, 14.
34 1. c, Bd. II, S. 86 ff. und S. 89. 37 1. c, S. 27, 28, 36.

P. Rudolf Henggeler und Dr.
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Mit Ausnahme von Schwyz mußten die Gemeinden des
alten Landes für die Finanzen ihrer Schulen selber aufkommen.
Sie bestritten die Besoldungen der Schulmeister aus den
Erträgnissen der kirchlichen Stiftungen, den Schulgeldern der
Kinder, wozu später die Landessubvention, das sogenannte
Fronfastengeld, kam. Dieses -wurde vom Landsäckelmeister
direkt an die Schulmeister ausbezahlt. Es betrug 4 Gulden
im Vierteljahr, also 16 Gulden für die GanzJahresschule und
3 für die Halbjahresschule. Durch die Gewährung des
Fronfastengeldes bekamen die Gemeindeschulen den Charakter von
staatlich anerkannten Schulen38, nämlich Arth 1599, Steinen
1602, Ingenbohl 1615, Sattel 1622, Muotathal 1659, Morschach
1660, Seewen 1668, Lauerz 1670, Illgau 1692 93, Steinerberg
1707, Iberg 1734, Rothenthurm 177839. Alpthal und Riemen-
stalden erlangten die staatliche Anerkennung nicht vor der
Revolution40. Verallgemeinernd kann die Schule im alten
Lande als Tochter der Kirche bezeichnet werden. Ueberall
begegnet man ursprünglich Schulmeistern geistlichen Standes.
Im Laufe der Zeit glitt dann da und dort das Amt in weltliche

Hände.
In Einsiedeln war von 1539 bis 1718 der Lateinunterricht

dem Lehrer der deutschen Schule anvertraut. Als lateinische
Schulherren amteten fast ausschließlich Geistliche. Groß besaß
schon vor 1685 eine Schule, Willerzell 1702, Euthal 1703.
Ueber staatlich besoldete Lehrer verfügten 1749: Trachslau
und Etzel. Obwohl Bennau erst 1750 und 1781 Birchli und
Horgenberg (Binzen) erwähnt werden, muß darauf hingewiesen

werden, daß der Beschluß zur Führung von Winterschulen

in den Vierteln schon für das Jahr 1668 Geltung
erlangt hatte. Als Unterrichtsfächer pflegte man Lesen, Schreiben,

Memorieren und mitunter etwas Rechnen. Sowohl in der
deutschen als in der lateinischen Schule gingen die religiösen
Uebungen voran41.

Auch Küßnacht und Außerschwyz hatten ziemlich allgemein

schon Jahrzehnte vor der Revolution ihre Schulen
errichtet, z. B. Wollerau 174642, Schübelbach 175943, in Lachen
war seit 1690 mit der Frühmesserpfründe eine Lateinschule
verbunden44, aus Tuggen ist eine Schulordnung vom Jahre
1760 erhalten45. Wie die Schulberichte an Stapfer beweisen,

38 1. c, S. 96, 97. der Orts- und Kirchgemeinde
39 1. c, S. 97, 135, 165, 181, 196, Wollerau, Gfr. Bd. XXIX, S.

202, 211, 219, 226, 229, 243. 84 SA.
10 1. c, S. 246—248. '•¦ M. St., HBLS Bd. VI, S. 247.
« Ochsner M., Die Volks- und " Landolt, Geschichtsfr. XXXI,

Lateinschulen. Mitteilungen X, S. 65.
S. 13—21. ib Mitteilungen, Heft 8, Kirchen-

42 Landolt P. Justus, Geschichte lade Tuggen, Nr. 49.
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bestanden vor der Helvetik Schulen auch in Küßnacht, Immensee,

dann in Feusisberg, Freienbach, Pfäffikon, Altendorf,
Wangen, Reichenburg, Nuolen, Galgenen (erst in den achtziger
Jahren) und Wägithal46.

Die angehörigen Landschaften spürten gegenüber dem alten
Lande auf dem Gebiete der Schule nur insofern einen Nachteil,

als sie keine Unterstützung durch den Staat erhielten. In
Lachen zwar bestand die Landesschule, wo alle Gemeinden
der March das Schulrecht genossen. Im ganzen Gebiete des
heutigen Kantons Schwyz besaßen also vor der Helvetik nur
2 Schulen eine landesrechtliche Stellung (Schwyz und Lachen).
Der kirchliche Charakter der Schwyzer Schulen vor der
Helvetik stimmte mit der konfessionellen Schule der übrigen
Gebiete der alten Eidgenossenschaft überein47.

3. Rei'ormbestrebungen und Schulideale
in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts

Reichtum und Macht lagen offensichtlich bei Schwyz, die
geistliche und geistige Kraftzentrale bildete aber in den letzten
Jahrzehnten des Jahrhunderts das Stift Einsiedeln. Nach der
Ueberwindung der politischen Wirren der sechziger Jahre
begann wieder der kulturelle Einfluß des Klosters wirksam zu
werden. Einige hervorragende Schulmänner des Stiftes setzten
mit hingebender Begeisterung ihre Kraft für die Hebung des
Schulwesens ein. Der Bildung und Erziehung der Jugend
schenkte besonders der tatkräftige P. Isidor Moser seine ganze
Aufmerksamkeit und Liebe. Während seine Pädagogik bene-
diktinisches Maß, benediktinische Erfahrung, Klugheit und
Milde atmete, huldigte P. Isidor in methodischer Hinsicht der
Reformbewegung von Neresheim, der sich ja auch St. Gallen
anschloß48. Im Gegensatz zum planlosen Einzelunterricht
forderte er den gemeinsamen Klassenunterricht49, der unbedingt
einen gewaltigen Fortschritt bedeutete, aber auch einheitliche
Lehrmittel voraussetzte. Es bedurfte großen Mutes, der
gewaltigen Ausdauer des begnadeten Schulmannes, sich allein
an eine solche Aufgabe zu wagen, die zudem in finanzieller
Hinsicht eine Last bedeutete. Wir können heute den Idealismus,

für ein so eng umgrenztes Gebiet wie das Hochtal von

46 BAB, Bd. 1465, Nr. 45, 47; Bd. über die Schule in Einsiedeln.
1449, Nr. 109, 108, 90, 89, 106, Jahresbericht der Stiftsschule
103, 111/112. 1854/55, S. 30.

47 Lampert U., Zur bundesrecht- 49 Moser P. Isidor, Anleitung zur
liehen Stellung der Schule, S. Verbesserung der Schulen der
5/6. Kinder. Einsiedeln 1775, Stifts-

« Morell P. Gallus, Geschichtl. archiv, S. 60/61.
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Einsiedeln eigene Lehrbücher zu schaffen, nur bewundern.
Das Unternehmen gelang. Damit lag auch die Klasseneinteilung

50 im Bereich der Möglichkeit. Moser stellte für die
Behandlung der Stoffe schon beachtenswerte psychologische
Grundsätze auf: das Fortschreiten vom Leichten zum Schweren,

wie Vernunft und Natur es erfordern. Er war auch ein
Feind des mechanischen Nachschwatzens und verlangte von
den Schülern Antworten nach den eigenen Sinneseindrücken51.
Zusammengesetzte Gebilde ließ er in seine Bestandteile
zerlegen52. Sogar dem Prinzip der Anschauung war Moser nicht
ganz abhold, verwendete er doch im Unterricht biblische, in
Kupfer gestochene Bilder53. Wenn Moser die Rechtschreibung
und das Briefschreiben gepflegt wissen wollte, so stand er
damit auf der Höhe der Zeiterfordernisse. Dagegen maß P. Isidor
dem Rechenunterricht weniger Bedeutung bei und begnügte
sich bloß mit der Zahlenkenntnis, dem Begriff des Stellenwertes

sowie der gelegentlichen Lösung einiger Hausrechnungen

im Kopf54. Crauer stellte in diesem Fache ganz
andere Anforderungen an die Schüler. Immerhin wollen wir
nicht verschweigen, daß das Rechnen zur damaligen Zeit in
vielen Schulen auch anderer Kantone gar nicht gepflegt
wurde65.

In pädagogischer Beziehung fordert P. Isidor die liebevolle

psychologische Einfühlung in die kindliche Seele,
daneben aber zugleich die ernste, zielbewußte Führung, die
Erziehung zur sozialen Einstellung, zur Arbeit, zur Menschen-
und Gottesliebe. Die vornehmste Aufgabe des Lehrers
erblickte er in der Erziehung der Kinder zu guten Christen.
Vom Lehrer verlangte er Selbstzucht, Selbstbeherrschung und
Begründung seiner Frömmigkeit in der hl. Eucharistie. Im
Strafvollzug warnte P. Isidor vor Schmähungen, Fluch- und
Scheltworten. Die Rute, nicht aber der Stecken, durfte
gebraucht werden. Jede Züchtigung hatte ohne Nachteile für
die Gesundheit zu erfolgen. Die Ehrfurcht sollte gewahrt
werden56. Höher als Lese- und Schreibfertigkeit schätzte Moser
die Erziehung zu frommen Christen und nützlichen Bürgern >7.

Auch in organisatorischer Hinsicht zeigte der rührige Mann
eine glückliche Hand. Im Dorf vollzog er die Geschlechtertrennung

und richtete demnach 1775 eine Knaben- und eine
Mädchenschule ein. Daher die Forderung zweier Lehrkräfte

60 1. c, S. 61. 65 Hug, Die St. Urbaner Schul-
61 1. c, S. 53. reform, S. 263.
52 1. c, S. 72. Klinke W, S. 154.
63 Ringholz P. O., P. Isidor Mo- Schneider E., S. 168.

ser, S. 21. 66 Moser Isidor, Anleitung, § 2.
&4 Moser P. Isidor, ABC, Einsie- « 1. c, S. 35.

dein 1824, II. Teil, § 6.
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für das Dorf. In diesem Zusammenhang ist auch das Verbot
der Privatschulen im Dorf zu verstehen. Für die Lehrer der
Viertel wünschte er eine Lohnerhöhung. Von Belang war
ebenfalls die Aufstellung einer Schulordnung für Dorf und
Viertel. Moser kannte die Folgen eines schlechten Schulbesuches

zu gut, um nicht den Kampf dagegen aufzunehmen.
Darum sollten die Eltern verpflichtet werden, die Kinder
wenigstens drei Stunden täglich in die Schule zu schicken.
Um die Lehrer in die Unterrichtspraxis einzuführen,
veranstaltete er einen Unterrichtskurs 5R im Jahre 1776.

Beachtenswert sind auch die Reformpläne anderer
Konventualen. P. Johannes Schreiber schlug in einer Abhandlung

in der moralischen Wochenschrift in Luzern im Jahre
1779 für die Volksschulstufe den Besuch von Werkstätten und
Fabriken vor. Er huldigte also gleichzeitig dem Grundsatz des
praktischen Nutzens und dem der Anschauung. Neuzeitlich
klang auch seine Forderung nach vermehrter Pflege der
Muttersprache auf Kosten des Lateins. Bei der Behandlung
der Klassiker verlangte er das Eindringen auf den Geist,
statt an Wortklaubereien die Zeit zu vergeuden. Auch seine
Forderung zur Erteilung der Schweizergeschichte war damals
nicht selbstverständlich59. P. Aemilian Gstreinthaler legte in
seinem Plan besonderes Gewicht auf die deutsche Sprache,
Geschichte, Geographie, Arithmetik und Naturgeschichte, wobei

zur Bildung des Charakters und Gemüts dem Geschichtsunterricht

große Bedeutung beigemessen wurde. Ferner unterstrich

P. Gstreinthaler ebenfalls die modernen Sprachenso.
Aehnliche Reformgedanken entwickelte P. Fintan Steinegger
aus Lachen. Seine Studienreform galt nur der Klosterschule.
Als Mittel zur religiösen Bildung dachte sich P. Fintan am
Morgen eine Viertelstunde geistliche Betrachtung, zu der die
Schüler eine Anleitung führen sollte. In den gleichen Dienst
stellte sein Plan den Geschichtsunterricht. Mit Wärme stand
er auch für den Unterricht in der deutschen Sprache ein. Es
sei lächerlich, die Muttersprache zu vernachlässigen, während
so viel Zeit zur Erlernung fremder Sprachen aufgewendet
werde61. Umfassender, tiefer schürfend und weittragender
waren die „Vaterländischen Gedanken über die mögliche gute
Auferziehung der Jugend in der Demokratie" von P. Konrad
Tanner (später Abt). Das Vorwort dazu schrieben Anton
Hedlinger und Alois Reding. Die beste Aufklärung bestand
nach seiner Meinung in der Verbesserung der Schulen und in

5S Morell Gallus, Geschichtliches siedeln 1775. Handschrift.)
über die Schule in Einsiedeln, 69 1. c, S. 28/29.
Jahresbericht 1854 / 55, S. 30. 6° 1. c, S. 29.
(Entwurf zur Errichtung der 61 1. c, S. 31.
Schulen in der Waldstatt. Ein-

22



vortrefflichen Erziehungsanstalten62. Die frei geborenen Kinder

dürfen nicht in weniger freien, fremden Ländern erzogen
werden; denn der freie Mann, der an der Regierung selbst
teilnehme, brauche mehr Einsicht, Urteilskraft, Vernunft und
größere sittliche Selbständigkeit in seiner Demokratie als der
Landmann in der Aristokratie. Zudem drohen in der Fremde
der Jugend sittliche Gefahren. Bei der Erziehung, die nicht
früh genug beginnen könne, verdienen neben den sittlichen
auch wirtschaftliche Gesichtspunkte unsere Aufmerksamkeit,
wenn gute Christen und nützliche Bürger gebildet werden
sollen63. Da die Leidenschaften vor der Vernunft erwachen,
bilde die Gewöhnung die erste Erziehungsmaßnahme (Gehorsam,

Dankbarkeit, Verträglichkeit, Redlichkeit, Freigebigkeit,
Standhaftigkeit, Gewöhnung an Ordnung und Reinlichkeit).
Stark betont wird die Erziehung zur Vaterlandsliebe. Die
Kleidung richte sich nach der wirtschaftlichen Lage und habe
den Anforderungen der Hygiene zu entsprechen. Wichtig sei
die Reinlichkeit des Körpers. Gelegenheit zu körperlichen
Uebungen bieten Arbeit und Spiel. (Vom stummen Unterricht
zu Hause)64.

Durch die Hauschristenlehre entwickelt sich aus dem
„Materialchristen" ein „Realchrist". Die Rute wirkt besser als
„Poltergeister, Hexen, Nachtengel und Gespenster". Die
Erziehungsarbeit der Mutter wird durch das wachsame Auge
des Vaters unterstützt. „Allein ich darf dermal den großen
Wunsch nicht öffentlich wagen, daß man in meinem Vaterlande

mehr bey der Kinder- als bey der Viehzucht schwitze."
Mögen Pflicht und Verantwortung vor Gott und den
Menschen einleuchten65.

Von der Schule erwartet P. Konrad Vorteile für Stand und
Beruf. Zum bisherigen Schreiben und Lesen treten noch andere
Unterrichtsgegenstände. Die Vorschriften für den Lese- und
Schreibunterricht müssen „gestochen", „methodisch" und nach
der neuen „Normal" aufgebaut sein. Der Weg der Beispiele ist
der kürzeste und leichteste. Aus dem Hauslesebuch und
Katechismus wird täglich etwas auswendig gelernt. Den Eltern und
dem Seelsorger geht alle Monate ein Bericht über Fortgang
und Sitten zu. Im zweiten Jahr rücken zur ersten Kursivschrift

noch die größern Anfangsbuchstaben auf. Die Schüler
schreiben Texte, nicht bloß Wörter und verbessern die Fehler.
In den Nachmittagsstunden können kleine Reisen durch die
Welt unternommen werden, wobei die Hauptstädte genannt
werden. Klemms kleiner Atlas dient als Unterlage. Endlich

62 Tanner P. Konrad, Vaterlän- «4 1. c, S. 20—30.
dische Gedanken, S. 1—7. «6 1. c, S. 30—35.

63 1. c, S. 8—20.
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schreiben und sprechen die Schüler der zweiten Klasse auch
Zahlen aus. (Das Numerieren) 66. Das dritte Jahr bringt die
Behandlung des alten und neuen Testaments, der kleinen
Kanzleischrift, der ersten Regeln der Orthographie, und
zugleich setzen Versuche im Briefschreiben ein. In der
Geographie bespricht man die mathematische, natürliche und
politische Lage des Erdbodens. Viertes Schuljahr: Gegenüberstellung

der reinen Christuslehre und des Modechristentums,
große Kanzleischrift für Liebhaber, Geographie, Regierungsformen,

Religion, Volkscharakter, Denkungsart, Beschäftigung.
Die einen Schüler schreiben Briefe, die andern antworten. 5.
Jahr: Großer Katechismus mit der Beweisführung. Brief-
schreiben. Geographie der Eidgenossenschaft unter
Berücksichtigung der Geschichte. 6. Schuljahr: Auszug aus der
Kirchengeschichte. Abfassung von Briefen, Besehreibungen und
Erzählungen, Dialoge und Vorlesungen dienen sowohl
praktischen Zwecken als der Geschmacksbildung. Endlich wird
das ganze Gebäude durch eine schwache „Tinktur" von
Naturgeschichte ergänzt67.

Religiöser Geist, sittlicher Ernst, praktischer Sinn und
Fortschrittsglaube charakterisieren diesen Schulplan, der
allerdings das Rechnen zu schwach betonte (ein allgemein
herrschender Mangel in der damaligen Zeit). Bedenklich nach
unsern Begriffen war die deduktive Stoffeinteilung in der
Geographie. Dagegen mutet uns der Vorschlag einer kleinen
Kriegsschule für die Schüler der obern Klassen modern an.
„Man sollte die Kinder mit Fleiß angewöhnen, die
schweizerischen Kriegslieder anstatt lüderlicher Possen zu singen,
damit sie sich oft der Thaten ihrer Väter erinnern und das
nemliche edle Freyheitsfeuer in sich anfachen sehen"68.

Für die Mädchen der obern Schulen wünschte P. Konrad
Unterricht im Nähen, Stricken, Kochen und in allem, was eine
gute Haushälterin angeht. Den Mädchen wollte er wegen
ihres spätem Mutterberufes eine besondere sorgfältige
Erziehung angedeihen lassen69. Einen Ehrenplatz nahm auch die
Musik, die zur Verherrlichung des Gottesdienstes und zur
Erhebung der Seele dient, ein, weil eine ehrliche, unschuldige

Freude von so guter Wirkung wie das abstrakte
Studieren sein kann70. Tanner regte auch den Zeichenunterricht
und das Modellieren an, wollte aber die Pflege dieser Kunstfächer

unter Hinweis auf die Künstlerlaufbahn des berühmten
Medailleurs Hedlinger der persönlichen Initiative überlassen71.
Für die „eidgenössische Schule" waren Natur- und Völker-

« 1. c, S. 36—47. 6» 1. c, S. 96—97.
67 1. c, S. 48—58. ™ L c, S. 115—116.
68 1. c, S. 98—101. 71 L c, S. 117.
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recht, das kaiserliche Recht in der Schweiz, eidgenössische
Rechte, Munizipal- und Landrechte, Gesetze und Gewohnheiten

des eigenen Kantons vorgesehen. Der vaterländischen
Besinnung und Gesinnung sollte die Schweizergeschichte
dienen. Für die Schule des „Wohlstandes" waren Redekunst,
Höflichkeit und Hygiene vorgeschrieben. Unterrichtsstoffe der
ökonomischen Schule: Landwirtschaftliche, gewerbliche
Fächer, Handel, Verkehr, Hauswirtschaft, Moral, menschliche,
christliche und Standespflichten.

„Nun heißest du zwar frey,
Doch nicht frey von Gebot,
Du bist zuerst ein Christ,
Und dann ein Patriot"72.

Die Lateinschule galt der Heranbildung der Geistlichen,
Aerzte, Doktoren und Juristen. P. Konrad empfahl die Pflege
der Muttersprache als Voraussetzung für die Erlernung der
lateinischen Sprache. Den ersten zwei Jahreskursen wollte
er den ersten und zweiten Band der Einsiedler Grammatik
zugrunde legen. Als Fortsetzung dachte er sich die „Zierlichkeit"

der Sprache: Eigentümlichkeiten und rednerische
Wendungen und auf Grund der Lektüre der besten Schriftsteller
die Aesthetik der Sprache in gebundener und ungebundener
Form73.

Obwohl die französische Invasion mit der eisigen Kriegsluft,
den Parteileidenschaften, der Aufhebung und

Brandschatzung des Klosters die pädagogische Saat der Einsiedler
Konventualen mit Reif überzog, überdauerte die stille Kulturarbeit

doch die Periode der Helvetik. Einmal arbeitete P.
Isidor, der von 1789—1803 auswärts in der Seelsorge tätig war,
wieder für die Schule in Einsiedeln. Er ist durch die Organisation

des Schulwesens in Einsiedeln und durch die
Verfassung von Lehrmitteln der eigentliche Praktiker auf dem
Gebiete des Volksschulwesens unter den Konventualen74. Aber
auch in Schwyz kannte man die pädagogischen und methodischen

Fähigkeiten der Einsiedler Mönche. Im November 1803
eröffneten nämlich zwei Einsiedler Professoren im Klösterli
in Schwyz ihre Schulkurse. P. Aemilian Gstreinthaler führte
zugleich das Rektorat der übrigen Schulen bis 1812. Sein
Schulplan hatte auf den Landammann und den Kirchenrat von
Schwyz Eindruck gemacht75. 1804 bemühte sieh Aloys Reding
wieder beim Fürstabt um die Anstellung zweier Professoren7S.

72 1. c, S. 65—76. ammann vom 26. 9bre 1803 an
73 1. c, S. 60—63. Pfr. Faßbind.
74 Ringholz P. O., P. Isidor Mo- 76 StAS 442/132: Schreiben von

ser, S. 97 ff. Aloys Reding im Namen der
75 St.A.S. Theke 442/132: Schrei- Schulkommission vom 25. 8bre

ben v. Kirchenrath und Land- 1804.
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Während die Einsiedlische Schulreform den Primat der
Zeit in Anspruch nehmen kann, kommt der verwandten
pädagogischen Bewegung, der St. Urbaner Schulreform, eine
allgemeinere Bedeutung zu. Sie erfaßte hauptsächlich Schwyz,
Steinen, Sattel, Immensee und Gersau im innern Land und
Lachen und Nuolen in Außerschwyz77. Mehr oder weniger
aber waren noch andere von der Normalmethode inspiriert:
Römerstalden „ABC-Bücher nach Anleitung der Normalschule".

Reichenburg: „Zum Teil normalartiges Schreiben und
Lesen." Wägithal : Vorschriften nach der Normalmethode78.
Ferner benutzte auch Wollerau die Normalbücher von St.
Urban79.

Die Einsiedler Schulreform, die Methode von St. Urban,
die Einflüsse von Ueberlingen her, von Wien, sie alle gehen
auf die eine Wurzel zurück: auf Felbiger, sein Reformwerk
mit den verschiedenen Zentren in Oesterreich und Deutschland.

Der Fortschritt dieser neuen Schulmethode gegenüber
der alten Schule kann nicht genug hervorgehoben werden:
Der gemeinsame Unterricht, die Klasseneinteilung, die
einheitlichen Lehrmittel, System, stramme Zucht und planmäßiges
Lernen. Die Katechisation kontrollierte das Verständnis. Sie
bildete demnach eine Uebergangsmethode von der mechanischen

Aneignung zum heutigen Assimilationsprozeß auf Grund
der vorhandenen verwandten Vorstellungen. Die Urbaner
Schulmethode verschaffte auch dem Rechnen Einzug in
ungezählte Schulen. Gewiß berücksichtigte sie in einseitiger Weise
das Zifferrechnen, ging aber am praktischen Leben nicht
achtlos vorüber und ließ die Schüler die Aufgaben
selbständig beurteilen. Dagegen war die Literal- und Tabellenmethode

zweifellos eine pädagogische Verirrung. Sie stand
allzusehr im Dienste einer mechanischen Gedächtnisarbeit
und hemmte die frei gestaltende Lehrerpersönlichkeit. Auch
den Wert der sinnlichen Anschauung scheint Crauer nicht
erfaßt zu haben, während P. Isidor sie im Unterricht schätzte80.

77 Hug Anna, S. 193. 80 Kahl, Roloff I, S. 1254/55.
78 Siehe Schulberichte an Stapfer. Beck Jos., Roloff III, S. 78.
79 LA. GL., 84/IV, S. 202. Hug A., § 11.
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B. Die helvetische Periode

I. Das neue verfassungsrechtliche Verhältnis
zwischen Kirche und Staat

Durch den Staatsabsolutismus der Helvetik änderte sich
das Verhältnis des Staates zur Kirche und damit auch das
der Kirche zur Schule. Voraussetzung des Verständnisses der
staatlichen Schulorganisation bildet daher eine Darlegung der
neuen Rechtsformen, in die Kirche und Staat gekleidet worden

waren. Seit dem Ende des 12. Jahrhunderts kann man
die Vierwaldstätte kirchlich als eine Einheit betrachten1.
Der Kommissar, der seit der Zeit der Gegenreformation nicht
bloß ein kirchliches, sondern auch ein staatliches Amt
bekleidete 2, unterstützte die Geistlichkeit gegen das damalige
Staatskirchentum. Im Patronatsrecht, das ursprünglich in der
Hand der Grundherren lag, mit dem 15. Jahrhundert aber in
den Besitz der Regierungen und Gemeinden gelangte, war das
Recht eingeschlossen, den Geistlichen zu wählen, ihn
abzusetzen und ihn einer von Zeit zu Zeit stattfindenden Wahl
zu unterziehen. Das Beneficium wurde nur für eine gewisse
Anzahl von Monaten oder Jahren verliehen. Die Urschweiz
vergab kein Amt auf Lebensdauer. Ja, man vertrieb die Geistlichen

nach Belieben von den Beneficien und beanspruchte
zudem das Mitspracherecht in rein geistlichen Angelegenheiten.
Mancherorts mußte der Geistliche alljährlich „bittlich" um
seine Pfründe anhalten. So schrieb der Dekan von Schwyz
an den bischöflichen Kommissar in Luzern im Jahre 1666:
Ergo non sumus parochi, sed conducti servi et mercenarii
omni die et quacumque hora a parochianis amovendi. (1686
erhielt Schwyz einen eigenen Kommissar. (S. 29.) Der katholische

Glaube war damals allerdings noch die allein berechtigte

Landesreligion in der Innerschweiz, so daß für sie
keine große Gefahr bestand3. Die Kirche stellte ja eine vom
Staat getrennte Organisation dar. Ihr Oberhaupt besaß einen
Nuntius als Vertreter beim Vorort der katholischen Orte4.

Durch die helvetische Verfassung gestaltete sich das
Verhältnis der Kirche zum Staat ganz anders. Bisher anerkannte
der Staat trotz dem Staatskirchentum die Kirche als eine
vollkommene Gesellschaft. Die Verfassung vom 12. April 1798
dagegen schuf einen extremen Staatsabsolutismus5. Für ihn

1 Henggeler A., Das Kommissa- 4 His E., Bd. I, S. 362/63.
riat Luzern, § 20. 5 Mösch Joh., Die solothurnische

2 1. c, § 1. Schule in ihrem Auf- und Aus-
3 1. c, § 14. bau, S. 63.
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gab es nur noch Sekten im Sinne von Vereinen und
Religionsmeinungen6. Der Staat nahm sich also das Recht heraus,

die Religionsgesellschaften zu überwachen und sie nur
so lange zu dulden, als sie nicht „ruhestörend" oder gefährlich

erschienen. Ueberordnung und Omnipotenz zeigen sich
deutlich genug. Nach § 26 waren die Geistlichen Bürger zweiter

Klasse: „Les ministres d'aucun culte ne peuvent exercer
de fonctions politiques ni assister aux assemblées primaires."
Trotzdem erwartete man eine positive Einstellung der
Geistlichen zum Staat. Ihnen legte man die Pflicht auf, das Volk
zu ermahnen, dem Staat und seinen Gesetzen Gehorsam zu
bezeugen. Sie bekamen die Weisung, das Volk aufzufordern,
den Bürgereid zu leisten. Noch deutlicher klang die Drohung,
jeder Pfarrer einer aufrührerischen Gemeinde verliere auf der
Stelle seine Pfründe, wenn er nicht beweisen könne, daß er
alles Mögliche getan habe, um den Aufruhr zu verhüten7.

Durch den Direktoriumsbeschluß vom 28. Juni 1798 traten
die Verwaltungskammern an die Stelle der alten Kirchenbehörden.

Sie sollten auch das Oberaufsichtsrecht über die
Kirchendiener und die Kirchenpolizei ausüben. Der
Direktorialbeschluß vom 5. Juli 1798 gestattete dann allerdings den
Kirchenräten ihre Funktionen unter Aufsicht der Verwaltungskammer

und eines staatlichen Kommissärs8. Die Pfarrwahlen
vollzogen die Verwaltungskammern auf Vorschlag der
Kirchenräte. In den katholischen Orten sollte die Besetzung der
Pfründen durch den Bischof nur dann erfolgen, wenn die
Verwaltungskammern die Vergebung bewilligt oder bestätigt
hätten. (Direktorialbeschluß vom 2. Februar 1799.) Die
Beschlüsse vom 26. Februar und 5. März 1799 verlangten
vorgängig der kirchlichen Bestätigung die förmliche Installation
durch die bürgerliehe Behörde. Zuständig für die Erteilung der
Bestätigung waren nur im Lande wohnende und der
helvetischen Behörde genehme kirchliche Oberhäupter9. In den
Urkantonen, wo die Gemeinden das Patronatsrecht hatten, durften

sie laut Beschluß vom 13. Dezember 1798 einen
Dreiervorschlag unterbreiten. Am 3. Januar 1799 wurde aber dieses
Recht den Gemeinden entzogen. Auf Anregung Stapfers gab
der Vollziehungsausschuß am 22. Januar 1800 das Kollatur-
recht den Gemeinden der Urschweiz wieder zurück. Die
Anerkennung erfolgte aber nur unter Vorbehalt der Bestätigung
durch die Verwaltungskammer10. Die Sistierung des Zehnten-

G Nabholz und Kläui, Quellen- Stapfer, S. 5, und Oechsli W.,
buch zur Verfassungsgeschichte 19. Jahrh., S. 201.
der Schweiz. Eidgenossenschaft 8 His E., Bd. 1, S. 391/92.
und der Kantone, S. 169/70. 9 1. c, Bd. 1, S. 392/93.

7 Damour Carl, Die Kirchenpoli- 10 1. c, Bd. 1, S. 393/94.
tik der Helvetik und Ph. A.
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bezuges seit dem 31. Mai und 8. Juni, dann aber vollends
die Abschaffung der Feudallasten am 10. November 1798
schädigten die Kirche und die Pfarrer in ihrer materiellen
Existenz schwer. Das Versprechen, Kirchen, Schulen und
Armenanstalten bis zur Regelung des Loskaufes der Zehntenverpflichtung

zu entschädigen, blieb natürlich bei den eigenen
finanziellen Schwierigkeiten des Staates unwirksam11.

Stapfer schwebte als Kultusminister die Schaffung einer
nationalen Kirche vor. Sogar katholische Geistliche waren
vom gleichen Geist inspiriert. So versagte schon am 27. April
1798 das Direktorium dem päpstlichen Nuntius die Anerkennung

und ließ Nuntius Gravina am 9. Mai unter militärischer
Begleitung von Basel aus an die Schweizergrenze bringen1?.
Auch den ausländischen Bischöfen wurde die Ausübung der
Jurisdiktion nur durch Vermittlung von Kommissaren, die
vom Direktorium vorgeschlagen waren, gestattet13. Die gleiche
Selbständigkeit wahrte man sich gegenüber dem Vertreter des
Bischofs von Konstanz. Die Worte der Verfassung: „Les
rapports d'une secte avec une autorité étrangère" bezogen sich
also deutlich genug auf die Beziehungen zum römischen Stuhl
oder zu einem fremden Kirchenfürsten14. Auf Ersuchen des
Direktoriums wurde der Luzerner Stadtpfarrer Thaddäus
Müller, ein feuriger Anhänger der Helvetik, zum bischöflichen
Kommissar ernannt. Der bisherige Kommissar Krauer aber
amtete als Geschäftsträger des Nuntius weiter. Bezeichnend
ist, daß Bischof Dalberg und der Generalvikar von Wessen-
berg sich auf die Seite der helvetischen Regierung stellten
und das Direktorium sogar ermunterten, den Nuntius nicht
anzuerkennen. Diese Tatsache mag der Grund gewesen sein,
warum keine Bischofswahlen angeordnet wurden16.

Im April 1799 verbot man die Veranstaltung von
Prozessionen außer in der Umgebung der kirchlichen Gebäude.
Die Republik hob die geistlichen Immunitätsrechte auf und
regelte das Ehewesen, ohne sich um kirchliche Vorschriften
zu kümmern16. Zudem ließen sich Räte und Direktorium bei
der Behandlung kirchlicher Dinge weniger von Prinzipien als
von Eingebungen des Augenblicks leiten. Daher rührten die
vielen Reibereien zwischen den Verwaltungskammern und den
kirchlichen Behörden, zwischen Munizipalitäten und Pfarrern17.

11 Damour C., S. 5 ff. 14 His I, S. 372/78.
12 Decurtins C., in P. Seippel: 16 Damour C., S. 5—8.

Die Schweiz im 19. Jahrh., 3 16 1. c, S.9.
Bde., Lausanne 1899—1900, II, 17 Oechsli W., 19. Jahrh., S. 202,
S.90—92. und Damour, S. 9.

13 Oechsli W., 19. Jahrh., S. 202,
und Damour, S. 8.
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Als freundliche Gebärde läßt sich die Befreiung der Geistlichen

von der Wehrpflicht (13. Dezember 1798) deuten18.
Allerdings bestand dieses Privilegium schon vor der
Revolution. Noch wichtiger war der Erlaß eines Strafgesetzes
gegen Störer des öffentlichen Gottesdienstes. Es konnten
Geldbußen gefällt oder Gefängnisstrafen verhängt werden19.
Nach der Ansicht Stapfers sollte die Kirche nicht gewaltsam,
sondern unmerklich vom Staat gelöst werden20. Da das
Klosterleben nicht als Teil des katholischen Kultus anerkannt
wurde, ging man gegen die Klöster noch schärfer vor. Am
8. Mai 1798 erfolgte die Sequestrierung des Vermögens der
schweizerischen Klöster. Der Große Rat beschloß am 6. Juni
im Prinzip die Aufhebung der Klöster und verlieh am 20. Juli
einem Novizenverbot Gesetzeskraft, worauf dann am 17.
September das ganze Vermögen zum Nationaleigentum erklärt
und unter weltliche Verwaltung gestellt wurde. Der Ueberschuß

sollte zum Besten von Schulen und Armenanstalten
verwendet werden. Man wollte ohne Härte für die Insassen
die Güter der 133 Klöster für Kulturzwecke flüssig machen21.
Die Bewohner ermunterte der Minister zum Austritt, indem er
ihnen durch das Angebot einer Aussteuer den Weg in die
Zukunft zu erleichtern beabsichtigte. Vom Standpunkt der
Aufklärung hatten religiöse Uebungen ohne praktische
Zielsetzung keinen Wert. Auch die kulturhistorische Bedeutung
der Klöster wollte den Aufklärern nicht einleuchten22.

Noch gesteigert wurde das Mißtrauen des Volkes durch
die unverschämte Sprache Mengauds, der die Klöster
Zufluchtsstätten der Trägheit und das Kleid der Mönche ein
Gewand des Aberglaubens nannte23. Die Franzosen führten
überhaupt greuelvolle Reden wider Gott, die Heiligen, die
Religionsdiener, hinderten sie in der Ausübung der Religion,
zerschlugen in den Kirchen die Bilder, erbrachen die Tabernakel,

warfen das Allerheiligste auf den Boden und traten es
in einigen Gemeinden des Landes Schwyz mit Füßen24. Im
Kloster Einsiedeln machten sie weder vor Altären, noch vor
Kunstwerken Halt. Die Offiziere führten durch „Fressen,
Saufen, Spielen, Fluchen und mit Huren" ein ehrloses Leben25.
Die verschiedene Einstellung zur neuen Verfassung, zum
Zeitgeist, zu den Maßnahmen der Behörden bei der Durchführung
der Verfassungsbestimmungen bewirkte unter dem Druck der
Fremdherrschaft, des wirtschaftlichen Elendes und des ekligen
Sykophantentums einen Riß in der Volksgemeinschaft. Eine

18 His E., S. 391. 23 Damour C., S. 10.
19 I.e., S. 388. 24 Faßbind Religionsgeschichte
2° Oechsli W., 19. Jahrh., S. 201. Bd. I, fol. 237.
21 1. c, S. 201. 25 Ochsner M., im Gfr. 64, S. 5
22 1. c, S. 201. bis 13.
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verhängnisvolle Kluft zwischen Volk und Oberschicht, aber
auch zwischen Volk und Behörden und Beamten tat sich auf.
Weitaus die Mehrzahl des Volkes war dem neuen Regime
feindlich gesinnt. Die unklare Stellungnahme der Geistlichkeit

und der geistlichen Würdenträger brachte Verwirrung
und leidenschaftliche Auseinandersetzungen26. Als überzeugter

Freund der Aufklärung und der neuen Verfassung trat
Thaddäus Müller, der bischöfliche Kommissar zu Luzern, auf.
Seine staatliche Stellung schien das Uebergewicht über die
kirchlichen Bindungen gewonnen zu haben27. Immerhin setzte
er beim Uebergang des Kollaturrechtes an die Gemeinden
(1800) seine ganze Autorität beim Minister der Künste und
Wissenschaften ein, um für die Geistlichen in den
Waldstätten die Dispens vom „bittlichen Anhalten" um ihre Stellen
zu erhalten. Bei solchen Wahlen mußte der Geistliche selbst
Beschimpfungen, auch von Seite der Jugend, ohne das Recht
der Rechtfertigung entgegennehmen28. Noch schlimmer wirkte
sich die entgegengesetzte Beurteilung der Eidesleistung auf
die Verfassung durch die Bischöfe von Chur und Konstanz
aus29. Hingegen fanden die Bemühungen von Ignaz Heinrich
Wessenberg, des Vaters der Idee einer romfreien deutschen
Nationalkirche, um die Einstellung der Prozessionen und
Bittgänge im Lande Schwyz nicht die gewünschte Nachachtung.

Er verbot, Mandate, Verordnungen und Dispensationen
der päpstlichen Nuntiatur oder des Papstes ohne bischöfliche
Erlaubnis zu veröffentlichen oder in Kraft zu setzen30. Unter
den Geistlichen im Kanton Schwyz, die sich für die neue
Verfassung und Ordnung einsetzten, ragte der Kapuziner
Meinrad Ochsner hervor. Er soll schon am ersten Sonntag
in Einsiedeln wie weiland Zwingli „contra cultum B. V.
Mariae", ein andermal auf schimpfliche Art gegen die
ehemaligen Klosterherren und wider die Wallfahrt gepredigt
haben. Seine wunderliche Kleidung, seine ärgerlichen Lehren
erregten Widerspruch. Man ließ einmal während der Predigt
eine Eule um die Kanzel fliegen. Seine Gegner boten dann
herum, der Teufel hätte den bebarteten Pfarrer von der Kanzel

holen wollen. Ein anderes Mal soll eine verendete Katze
im Weihwasserkessel gefunden worden sein. Ochsner hatte
durch eine philippische Predigt die Wirte, Rosenkranz- und
Bilderkrämer in Harnisch gebracht. Als während der Predigt

26 Faßbind, Religionsgeschichte 28 BAB, Bd. 1407, Kirchenwesen
Bd. I, fol. 216. Waldstätten, fol. 40.

27 Villiger J. B., Thaddäus Mül- 29 Faßbind, Religionsgeschichte
1er und die schweizerischen Bd. I, fol. 219/24.
Klöster 1802. Zs. f. Schweizer. 30 1. c, Bd. I, fol. 251/252.
Kirchengeschichte Bd. 37, 1943,
91 ff.
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von der Orgel ein Zeichen ertönte, rief Ochsner dem
Organisten Dr. Kälin zu: „Schweig!" Dr. Kälin aber erwiderte:
„Schweig du!" Ueber Nacht war ein Ochsenkopf an die
Hofpforte geheftet worden. Die Widmung lautete: „Es ist schon
halb sechs / Und ist noch niemand auf / Der Ochsner kommt
im Hemdli / Und tut der Köchin auf." Ochsner warf auch das
Ordenskleid von sich und trug Stiefel und Sackuhr31. Nicht
viel mehr Zutrauen brachte die Bevölkerung von Euthal ihrem
Pfarrer Eberle entgegen. Sie brachten ihre Kinder nach
Einsiedeln zur Taufe. Viele Verstorbene wurden ohne seine
Erlaubnis beerdigt. Manche ließen große und kleine Leichen
nach Einsiedeln führen und ohne priesterliche Einsegnung
dort verscharren. Einmal wollte man Eberle in der Kirche
tätlich angreifen. Mit gezücktem Messer stellte er sich
entgegen und rief: „Wagt es nicht!"32 Mit maßloser Leidenschaftlichkeit

kämpfte der Pfarrer von Reichenburg, Anton Leontin
Wilhelm, für die neue Ordnung. Die Charakteristik der Geistlichen

im Kanton Linth, die er für den Minister der Künste
und Wissenschaften verfaßte, zeugt von einer lieblosen, ekligen

Anklägerei seiner Amtsbrüder. Dem Kruzifix und dem
Muttergottesbilde in der Kirche setzte er die französische
Nationalkokarde auf und trug selbst auf dem Birette, als er
zum Altare schritt, um die Messe zu zelebrieren, die
französische Nationalkokarde33. Seine Amtskollegen übergoß er
mit einer scharfen Lauge bitteren Spottes, wenn sie sich nicht
zur fränkischen Verfassung bekannten. Auch Wilhelm
bezeichnete den Einfluß eines fremden Kirchenfürsten als
bedenklich und verderblich. Das Weihwasserspritzen und
Räuchern kamen ihm ebenfalls beschämend vor34.

Wie die Verfassung, die Zentralbehörden und die dem
Josephinismus huldigenden Geistlichen, so suchten auch die
kantonalen Behörden den Einfluß des Staates auf die Kirche
geltend zu machen. Diese Gesinnung spricht am deutlichsten

aus einem Schreiben des Regierungsstatthalters
Trutmann vom 27. Februar 1800 an den Minister, in dem er das
Bedürfnis nach einer geistlichen Zentralbehörde namhaft
macht, auf die die Regierung ihren unmittelbaren Einfluß
ausüben könnte. Davon versprach sich Trutmann mehr
Sicherheit, Ruhe und Einheit im Kanton35. Das einträchtige
Zusammenwirken von Zentral- und Kantonalbehörden in der
Einmischung des Staates in kirchlichen Dingen zeigt der

3i Ochsner M., Gfr. 64, S. 75—79. 3* BAB, Bd. 1374, Kirchenwesen
32 1. c, S. 101, und Meyenberg P. Linth, fol. 239 ff.

Clemens, 150 Jahre Wallfahrts- 36 BAB, Bd. 1407, Kirchenwesen
kirche Euthal, S. 24. Waldstätten, fol. 38.

33 Ochsner M., in Mitteilungen,
Heft 25/26, S. 279.
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Vorschlag des Justiz- und Polizeiministers an den Minister
der Künste und Wissenschaften, für den Bischof Dalberg bei
seiner Reise in die ehemaligen kleinen Kantone, die am 4.

April 1801 von Trutmann angekündigt worden war, einen
geheimen Beobachter aufzustellen. Unter den ehemaligen
Regierungsformen sei unter dem Vorwand der Höflichkeitsbezeugung

der Bischof von seinem Eintritt in die Schweiz
bis zu seinem Grenzübertritt von einem Regierungsvertreter
begleitet worden. Der Minister der Künste meinte, eine solche
Reise könnte aus ökonomischen Gründen abgelehnt werden,
„denn dergleichen Herren pflegen nicht wie die ersten Apostel

zu reisen" und wollen überall, wo sie absteigen, gastfrei
gehalten werden. Trutmann hatte bei seiner Anzeige auf den
Fanatismus des waldstättischen Klerus, auf die Tage von
1798 und 99, auf die traurigen Erfahrungen mit der Konstanzischen

Kirchenpolitik und auf seine Pflicht, in seinem Kanton
die Ruhe nicht in einer so leichtsinnigen Art und Weise
preiszugeben, hingewiesen. Er wollte dem Bischof einen gebildeten
Gesellschafter mit einem Auftrag der Regierung,, aber „im
Gewände der Freundschaft und der Höflichkeit" zur
Beaufsichtigung mitgeben36.

Nach dem scharfen Urteil Renggers waren 2/s der
Ratsmitglieder Menschen ohne Kultur und Erziehung. Sie repräsentierten

mehr die Vorurteile und die Leidenschaften des Volkes.
Zu den tüchtigen Köpfen zählt Oechsli auch Karl Reding von
Schwyz. Leider schien aber das vaterländische Gefühl bei den
Patrioten über dem Parteifanatismus nur zu oft erloschen zu
sein37. Gewiß gab es unter dem-Volk, den Geistlichen und
natürlich noch mehr unter den Behördemitgliedern eifrige
Anhänger der neuen Ordnung. Die Agenten hinterbrachten
beispielsweise auftragsgemäß alle Aeußerungen gegen die neue
Ordnung in den Predigten den höhern Instanzen38. Pfarrer
Römer in Ingenbohl zollte dem Minister der Künste und
Wissenschaften Anerkennung für seine Liebe zur Ordnung
und Ruhe und für sein Bestreben, den Religionslehrern mehr
Ansehen und Zutrauen zu verschaffen und pries dabei die
genaue Prüfung der Dinge, den Sieg über die Vorurteile, die
Bezähmung der Leidenschaften und das Bildungswesen39.
Aber den Patrioten gegenüber standen ebenso entschlossen
und verbissen die Gegner der Helvetik: die Masse des Volkes
und die Mehrzahl der Geistlichen. Neben P. Paul Styger und
P. Marianus Herzog, der als Ehrenmann und nicht als Ver-

36 1. c, fol. 65/67. 38 Faßbind, Religionsgeschichte,
37 Oechsli, S. 191/192. fol. 219 ff.

39 BAB, Bd. 1408, Nr. 145.
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räter zu bewerten ist, wie P. Norbert Flueler nachgewiesen
hat40, standen Thomas Faßbind und andere entschlossen und
mit männlicher Unerschrockenheit für ihre Ueberzeugung
ein41. Die mottende Glut unter der Asche wurde zur hell
lodernden Flamme, als es hieß, den Schwur auf die
Verfassung zu leisten. Der Schwörtag brachte das ganze Volk
in Wallung und schied die Geister. Die Gegner ' der Konstitution

schalten die Patrioten Feinde der Religion, während
die Anhänger der Konstitution ihre Gegner als Ruhestörer
und Vaterlandsfeinde brandmarkten. Unter dem Einfluß des
am 11. 7bre erfolgten Truppeneinzuges mußte die Konstitution

beschworen werden. Jedermann war verpflichtet, ein
Zeichen mit den Nationalfarben zu tragen. Auf den Plätzen
jedes Dorfes waren große Tannenbäume aufgestellt, auf denen
ein Hut hing und die Nationalfahne wehte42. Der Schwur
wurde in der Kirche abgenommen. Alle Geistlichen und Kapuziner

mußten erscheinen. Sie standen in einem Halbzirkel auf
dem Chor. Franz Balz Bitzener, Oberagent, führte an Stelle
des Regierungsstatthalters von Matt das Präsidium. Nach der
Registrierung der beeidigten Bürger wurden Kanonen
abgefeuert und türkische Musik gemacht. Es war der 14. September

um 10 Uhr, ein Freitag. Später trafen Schauenburg und
dann auch von Matt mit seinem Bureau ein43. Die geladene
Stimmung im Volke wuchs in solchem Maße, daß ein Aufruhr

nicht vermieden werden konnte. Am 28. April 1799
beabsichtigten die Franzosen, Regierung und Patrioten, die
Kirche während des Gottesdienstes zu umstellen, um sich der
wehrfähigen Mannschaft zu bemächtigen; aber die Bauern
kamen ihnen zuvor. Der Volksaufstand brach schon um halb
7 Uhr morgens los (Hirthemdenkrieg). Am 30. April rückten
die Franzosen gegen Rothenthurm. Da ein Widerstand gegen
ein übermächtiges Heer keine Aussicht auf Erfolg bot, flohen
viele ins Gebirge, in die Wälder und nach Graubünden. Die
Soldaten erhielten das Recht, 14 Tage lang zu plündern. Es
fehlte nicht an Ausschreitungen der Soldaten an Kirchen und
Frauen. Ueber 400 Personen wurden fortgeführt, darunter
auch Aloys Reding. So hatte also die seit dem Siege von
Stockach (25. März 1799) herrschende zuversichtliche
Stimmung geendet. Die eigenen Leute verrieten einander. Der
christliche Unterricht und der Sakramentenempfang wurden
fast ganz verunmöglicht. Manche Pfarrei war ohne Priester

40 Flueler P. N, P. Marian Her- 42 Faßbind, Religionsgeschiehte,
zog, S. 183 ff. Bd.I, fol. 219—224.

41 Ochsner M., Th. Faßbind, in 43 1. c, Bd. Ili, Copie Styger, S.
Mitteilungen 1924, S. 51—54. 189—191.
Flueler P. N., M. Marian Herzog,

S. 129.
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und Gottesdienst44. Am 7. Mai 1799 wurde Zug zum Hauptort
des Kantons Waldstätten bestimmt45.

Ende Mai 1799 siedelten auch die Zentralbehörden von
Luzern nach Bern über46. Der Einzug der Kaiserlichen Mitte
Juni brachte einen großen Jubel. Man läutete alle Glocken,
hielt ein feierliches Te Deum und ein Dankfest ab, ließ das
ganze Dorf beleuchten, Musik machen und vergnügte sich an
Gastereien und Tanz. Mitte August aber ging die Herrschaft
wieder an die Franzosen über47 (Massena). Bresthafte
Personen, schwangere Frauen, Kinder, Vornehme und Gemeine,
Weltgeistliche und Kapuziner retteten sich mit Bündeln, Körben,

Kisten und Kästen in die Wälder, Alpen, ins Muotathal
und nach Glarus. Die Soldaten raubten, plünderten, schlachteten

das Vieh, erbrachen und entweihten Kirchen und
Kapellen. 20 Tage war die Bevölkerung der Wut der Soldatesca
preisgegeben. Viele Frauen wurden geschändet und die Männer
mißhandelt. Manche Flüchtlinge hatten sich nach Deutschland
gerettet und kehrten erst nach Monaten zurück. In Schwyz
wurde nur eine stille Messe gefeiert, aber auch an Sonntagen

fand keine Predigt, kein christlicher Unterricht statt.
Die Spendung der Sakramente war gehemmt und das Viaticum
durfte nur im Verborgenen zu den Kranken gebracht werden.
Erst im Wintermonat konnte der Gottesdienst wieder frei
gestaltet werden48. Es kann nicht geleugnet werden, daß
falsche Brüder um des Geldes oder einer Stelle willen
Verräterdienste leisteten oder Spionage trieben. Auf der andern
Seite zollte Th. Faßbind den Frauen und Töchtern wegen
ihrer sittlichen Haltung Worte hoher Anerkennung49. Im
Brachmonat 1800 erfolgte ein Durchmarsch von 3000 Reitern
nach Italien. Diese überboten alles Bisherige an Ruchlosigkeit,

da sie ihrer viehischen Lust auch öffentlich und sogar
an Töchtern von 12 bis 14 Jahren frönten50.

Daß neben dem Alpdruck der Fremdherrschaft auch ein
furchtbares Elend auf dem Volke lastete, beweist die
Versorgung von Kindern in den Kantonen des Tieflandes. So
wurden am 14. November 1799 zu Brunnen eine Menge armer
Kinder eingeschifft. Frühmesser Schibig begleitete sie, bis
wohltätige Menschen in Luzern, Aargau und Solothurn sie
aufnahmen51. Im März 1800 ließ die Regierung in allen Kirch-

44 1. c, Bd. Ill, S. 207—221. 47 Faßbind, Profangeschichte
I.e., Religionsgeschichte I, fol. S. 222—230.
231—233. 1. c, Religionsgeschichte

46 Strickler, Bd. IV, S. 481, Nr. fol. 233/34.
133. 48 1. c., fol. 234/37.

16 Baumann G., Repetitorium der i!> 1. c, fol. 238/240.
Schweizergeschichte, II. Teil, 50 Le, fol. 249/250/238.
S. 175. 51 Dettling A., Volksschulwesen

vor 1798, S. 241.
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gangen kundtun, daß arme Eltern ihre Kinder unter 16 Jahren
nach Schwyz bringen können. Unter Leitung und Obsorge
eines von der Regierung bestimmten Mannes würden sie zu
den hilfsbereiten Familien gebracht werden. Etwa 240 Kinder
aus dem Kanton Schwyz fanden in andern Kantonen gastliche
Aufnahme. Die Geistlichen Karl Schorno, C. Dettling und
Franz Tschümperlin betreuten sie auf der Reise. Es waren
darunter Kinder von 6, 7, 9 und 10 Jahren. In Luzern wurden
sie auf einen Wagen gesetzt und weiter geführt, bis
mildtätige Leute jeweilen eines annahmen. Den Eltern stellte
man zur Orientierung einen einschlägigen Schein zu. (Schwyz
schickte 40, Ingenbohl 50, Muotathal 20, Steinen 7, iberg 10,
Rothenthurm 14 und Einsiedeln 100 Kinder ins Flachland.)
Sie sollen aber sowohl in den Sitten, als auch inbezug auf
den Unterricht schlechter zurückgekehrt sein52.

Trotz all diesem Elend war der Zeitgeist stark genug, um
auch Sitte und Brauchtum zu beeinflussen. So tauchte eine
neue Tracht auf. Die Männer trugen lange, enge Beinkleider,
die bis auf die Knöchel reichten, kurze Wamse, hohe Kragen
und Hüte mit hohen „Güpfen"53. Die Regierungspersonen
erschienen nicht mehr in schwarzer Kleidung, Kragen und Mantel,

sondern blau gekleidet, mit Gold bordiert, in kurzen Wamsen,

mit kleinen runden Hüten und großen Federbüschen.
Lange Haare oder Perrücken sah man keine mehr. Die Agenten

oder Läufer trugen ein Band mit den Nationalfarben um
den linken Arm. Schier alle Knaben, die bisher queues oder
andere Frisuren getragen hatten oder Zöpfe, ließen sich diese
abschneiden. Die Töchter trugen Röcke, mit denen der Wams
zusammenhing. Die Fischbeine schuf man ab. Der weiche
Wams wurde vorne nur leicht zusammengefaßt, so daß der
Busen schier offen stand. Die Kleider waren meistens weiß
oder gelb. Um die Lenden trugen sie einen Gürtel. Die Arme
standen bis an eine „Span" bloß und nackt. Auch der Nacken
war entblößt. Eine Perlschnur oder eine Kette schmückten den
Hals. Die Haupthaare trug man offen und nicht lang. Sie
wurden unten fast wie bei den Knaben rund abgeschnitten.
Die Hüte waren rund und mit einer hohen „Güpfe" versehen.
Diese Frauentracht ahmten aber die Bäuerinnen nicht nach,
sondern nur die „Vornehmen" und die Bürgerinnen mit neuem
Geist und Geschmack54.

Der Widerstreit der Meinungen auf staatlichem,
kirchlichweltanschaulichem Gebiete und der Ausdruck verschiedener
Lebensgestaltung mußten sich auch auf das Schulwesen aus-

52 Faßbind, Religionsgeschichte 63 1. c, Religionsgeschichte
fol. 239. fol. 240.
1. c, Profangeschichte, S. 297 54 1. c, Profangeschichte, S. 158
und 298. und 159.
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wirken, da eine gedeihliche Entwicklung der Schule eine
harmonische, einträchtige Zusammenarbeit von Staat, Kirche und
Elternhaus geradezu voraussetzt.

II. Die staatliche Organisation des Schulwesens

1. Die Sdiulgesetzgebiing
In der alten Eidgenossenschaft galt die Schule als

konfessionell-kirchliche Angelegenheit. Die einschlägigen
Bestimmungen des Aarauer Landfriedens betrafen allerdings nur die
gemeinen Herrschaften1. Die Stände waren in der Gestaltung
der Jugendbildung von keiner Zentralbehörde abhängig, ebenso

die Gemeinden nicht von den Orten (Ständen). Nur den
Schulen von Lachen und Schwyz wandte die Landesbehörde
ihre Gunst zu. Ja sogar die Ortsgemeinden kümmerten sich
nicht stark um die Domäne der Schule2.

Schulgesetze im heutigen Sinne kannte man im Lande
Schwyz damals nicht. Dagegen bestanden sogenannte
Ordonnanzen oder Schulordnungen, die aber nur für die einzelnen
Orte Geltung hatten und nicht für das ganze Land. Bekannt
sind die Schulordnungen von Schwyz3, Ingenbohl4, Tuggenfi
und Einsiedeln6. Mitunter wurden die Bestimmungen über die
Schule in den Bestallungsbriefen der Pfarrer und Kapläne
festgesetzt7. Die Ordonnanzen schrieben die Wahlart, die
Pflichten des Lehrers, die Schulzeit und das Gehalt vor3.
Gewöhnlich fiel der Geltungsbereich der Ordonnanzen mit
dem Gemeindebann zusammen. Ausnahmen bildeten die
Schulordnungen der Landesschule in Schwyz, deren Schulmeister
bis 1749 vom Landrate9 gewählt wurden, der Landesschule
in Lachen, die dem Landrate unterstand10, dann auch in einem
gewissen Sinne die der Einsiedler Schulen, da dort der
Einsiedler Pfarrherr das Recht der Lehrerwahl in den Vierteln
innehatte, so daß sich die Einsiedler Dorfverhältnisse zum
Teil in den Vierteln abfärbten. Im Dorf selber unterstand die
Schule den sogenannten drei Teilen: dem Vogt (Schwyz), dem
Stift und der Waldstattu. Diese Schulverordnungen lassen

1 Lampert U., Zur bundesrecht- 7 Dettling, S. 237.
liehen Stellung der Schule 8 Mitteilungen, Heft 8.
S.5/6. Dettling, S. 12—17; Dettling,

2 Dettling, Das Schulwesen vor Schulwesen von Ingenbohl, S.
1798, S.96. 11; Ochsner, Mitteilungen X,

8 1. c, S. 12. S. 98—100.
4 1. c, S. 165 ff. 9 Dettling, S. 16.
6 Mitteilungen, Heft 8, Anhang 10 Berichte an Stapfer: Lachen.

(Original: Kirchenlade Tuggen, ]1 Berichte a. Stapfer: Einsiedeln.
N. 49). Ochsner, Volks- und Latein-

8 Mitteilungen, Heft 10, S. 98 ff. schule, S. 28.
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erkennen, daß der Schulmeister neben der Einführung der
Schüler in die Kunst des Lesens und Schreibens an
verschiedenen Orten noch den Choralgesang, auf den man großen
Wert legte, zu betreuen hatte. An verschiedenen Orten
verlangte die Ordonnanz vom jeweiligen Schulmeister den Unterricht

der „Principia" und „Rudimenta" (lateinische
Sprachelemente) 12. Im allgemeinen bestand diese Möglichkeit bloß
dort, wo der Schulmeister ein Geistlicher war. An andern
Orten übernahmen der Pfarrer oder Kaplan diese Arbeit
privatim13. Eigentliche Lateinschulen bestanden in Schwyz,
Einsiedeln und Lachen. Im Bericht von Schwyz an Stapfer
wurde noch Arth aufgeführt14. Den Schulordnungen gemäß
oblag den Schulmeistern die Pflicht, die Jugend auch außer
der Schulzeit zu betreuen. Der Gang zur Kirche und zum
Schulhaus zurück, die Aufsicht in der Kirche an Sonn- und
Feiertagen, an den Werktagen in der Messe und im Rosenkranz

bedeuteten für den Lehrer gewiß keine geringe Leistung
und nahmen viel Zeit in Anspruch. Auch die Einübung des
Christenlehrstoffes lag im Aufgabenkreis des Schulmeisters 15.

Mit der Helvetik änderten sich die gesetzlichen Grundlagen
vollständig. Der frühere Föderalismus, die unbegrenzte
Gemeindeautonomie, wichen dem äußersten Zentralismus nach
französischem Muster. Artikel 4 der Verfassung von 12. April
1798 gab die gesetzliche Handhabe für die Ausarbeitung eines
Unterrichtsgesetzes: Les deux bases du bien publique sont la
sûreté et les lumières. Les lumières sont préférables à l'opulence

16. Bis zum Erlaß eines neuen Schulgesetzes wollte
Stapfer von sich aus die nötigsten Reformen an die Hand
nehmen und ließ sich von den Räten die Vollmacht dazu
erteilen. Da aber die Räte schließlich auf den schriftlichen
Entwurf Stapfers nicht eintraten, setzte das Direktorium den
Erlaß Stapfers von sich aus in Kraft. Es war am 24. Juli
1798. In jedem Kanton wurde ein Erziehungsrat eingesetzt.
Ferner wurde für jeden Bezirk ein Schulinspektor bestellt.
Auch die Errichtung einer Normalschule in allen Kantonen sah
der Entwurf Stapfers vor17. Im Oktober 1798 unterbreitete
Stapfer schon dem Direktorium den Plan für ein Volksschulgesetz.

Als allgemeine Grundsätze und Richtlinien lassen sich
folgende herausschälen: Staatszwang im Schulbesuch fürKna-

12 Mitteilungen, Heft8, Schulord- bohl, S.U.
nung von Tuggen, und Dett- Ochsner, Volks- und Latein-
ling, S. 14. schulen, S. 99.

13 Dettling, S. 158, S. 244, Schul- « Nabholz, Quellenbuch zur Ver-
berichte an Stapfer: Gersau. fassungsgeschichte, S. 169

14 Berichte an Stapfer: Schwyz, (Art. 4).
Einsiedeln, Lachen. 17 BAB, Bd. 1423, fol. 43;

16 Dettling, Schulwesen v. Ingen- Oechsli, S. 203 (19. Jahrh.).
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ben und Mädchen, gründliche Vorbildung des Lehrerstandes,
Anpassung des Unterrichtes an den natürlichen Entwicklungsgang

des Kindes, geistige und physische Ausbildung,
Handfertigkeitsunterricht, bürgerlicher und militärischer Vorunterricht

für Knaben, Haushaltungsunterricht für Mädchen,
materielle Unterstützung armer Schulkinder, regelmäßige
ärztliche Untersuchung. Auch die Industrie- und Gewerbeschulen,
Gymnasien und Hochschule wurden nicht vergessen. Da diese
Forderungen damals als Utopie erscheinen mußten, behielt
das Direktorium nur das Wesentliche bei. Die Strafbestimmungen

gegen die Eltern fielen dahin, der Handfertigkeitsunterricht

wurde gestrichen und das Zeichnen für Orte mit
günstigen Verhältnissen vorbehalten. Die Festsetzung der
Besoldung wollte man der Regierung überlassen. Am 18.
November 1798 leitete das Direktorium den Entwurf in dieser
Form mit einer Botschaft Stapfers an die Räte. Das
Hochschulprojekt fand am 12. Februar 1799 eine ungünstige
Aufnahme. Die Kommission des Großen Rates arbeitete einen
eigenen Gesetzesentwurf aus. Wohl nahm auch dieser
Entwurf die allgemeine Schulpflicht ins Programm, sah aber
keine Strafen für fehlbare Eltern vor, bemaß die Ferienzeit
auf 3 Monate, setzte die tägliche Unterrichtszeit auf 3 Stunden

fest. Die Aufsicht vertraute man dem Pfarrer und der
Munizipalität an oder übertrug sie dem Erziehungsrat. Während

die Kommission noch Fr. 150.— als Minimallohn der
Lehrer festsetzte, schraubte der Große Rat diesen auf 100 Fr.
herunter. Für Schulhausbauten bewilligte man armen Gemeinden

den Bezug von Holz aus den Staatsforsten. Der Senat
verwarf das Gesetz am 2. Januar 1800. Die Ideen Stapfers
erlangten also nie gesetzliche Geltung. Und doch bildeten
sie die „Richtschnur", nach welcher die von ihm geschaffenen
Erziehungsräte und Inspektoren redlich die Schule zu
verbessern trachteten, „soweit die Not der Zeit und der Unverstand

des Volkes es gestatteten"18. Positiv kann auch die
Unterstützung Pestalozzis im Schloß Burgdorf gewertet werden.

Den Beschluß des Direktoriums, die vaterländischen
Altertümer und Monumente zu retten, hätte sogar Oechsli
einer revolutionären Regierung nicht zugetraut. Die am 18.
Dezember beschlossene Gründung einer Nationalbibliothek
wurde sogar zur Tatsache 18a. Bis zur Verwerfung des von
Stapfer inspirierten Schulgesetzes (2. I. 1800) blieb das
Erziehungswesen infolge des zentralistischen Systems der
Helvetik im Banne der Persönlichkeit Stapfers. Obwohl manche
Anregungen erst in neuerer Zeit verwirklicht wurden, kam
schon damals Bewegung in die Organisation und damit neues,

18 Oechsli, Bd. I, S. 205. 18a 1. c, Bd. I, S. 203—206.
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befruchtendes Leben. Die wichtigste und einschneidendste
Forderung war die obligatorische Schulpflicht für beide
Geschlechter. Sozial mutet uns der unentgeltliche Schulbesuch
für ärmere Kinder an, praktisch die Haushaltungsschulen,
neuzeitlich der Handfertigkeitsunterricht und der militärische
Vorunterricht19. Trotz den Bemühungen der Regierung und
der Erziehungsräte unterblieb die notwendige Errichtung der
Schulen. Am 4. Dezember 1800 verfügte der Vollziehungsrat
daher, daß die Munizipalität einer jeden Gemeinde allein
oder in Verbindung mit einer benachbarten binnen 14 Tagen
eine geräumige Schulstube herzurichten habe. Die Wahl der
Lehrer überließ man dem Erziehungsrat. Munizipalitäten, die
nicht bis zum 15. Januar 1801 eine Schule errichtet hatten,
verfielen einer Buße von 40 Franken. Am 6. Dezember 1800
wurde ein Erlaß des Vollziehungsrates betreffend die
Ahndung nachlässigen Schulbesuches veröffentlicht. Mit der
Durchführung dieser Bestimmungen wurden Lehrer, Pfarrer
und Schulinspektor betraut20. Während die Verfassung vom
April 1798 die Aufklärung nur allgemein als eine der Grundlagen

des öffentlichen Wohls bezeichnete, sprachen sich die
spätem Verfassungen doch bestimmter über die Kompetenzen
der Zentralregierung im Erziehungswesen aus. So lag nach
dem Entwurf vom 24. Oktober 1801 die Sorge für die bürgerlichen

und höheren Unterrichtsanstalten der Regierung ob.
Ebenso war sie zuständig für die gesetzlichen Vorschriften
der besonderen Unterrichtsanstalten der Kantone. Interessant
lautete die Bestimmung der Reding'schen Verfassung vom
27. Februar 1802, die der Zentralregierung die Oberaufsicht
über den öffentlichen Unterricht einräumte und die Errichtung

einer Zentraluniversität vorsah und zwar mit einer
theologischen Fakultät für beide Konfessionen. Aehnliche
Bestimmungen wies auch die Verfassung vom 2. Juli 1802 auf21.
Obwohl Fr. Urs Balthasar durch seine Patriotischen Träume
(1744) und P. C. Tanner durch die Vaterländischen Gedanken
den pädagogischen Acker etwas gelockert hatten22, so begegneten

die Schulorganisationen der Helvetik doch einigem
Mißtrauen. Die Bemühungen um Ablösung der Schule von der
Kirche schimmerten nur allzu deutlich durch. Aber gerade das
Institut des Erziehungsrates zeigte, daß man die Geistliehen
noch nicht entbehren konnte23. Macht und Zeitgeist standen
aber noch auf der Seite Stapfers.

19 Jaggi A., Aus der Geschichte 22 Nadler J., Literaturgeschichte
Europas und der Schweiz der deutschen Schweiz, S. 247
1650—1815, S. 564/565. und 248, und Gagliardi, Bd. II,

20 Strickler, Bd. VI, Nr. 156 und S. 897/898.
161. 23 Greiner, S. 42.

21 Luginbühl, Ph. Stapfer, S. 79/80.
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2. Organe

a) Das Ministerium der Künste und Wissenschaften

Das helvetische Staatssiegel: Teil und der Knabe mit dem
durchbohrten Apfel, muten noch schweizerisch an. Die
Brüderküsse, die Erörterung der Farben der Röcke, Hosen,
Westen, Aufschläge, Hutfedern, Schärpen und Knöpfe in
den Räten aber erinnern an die französische Herkunft1. Auch
Ph. A. Stapfer, den das Direktorium am 2. Mai 1798 als Minister

der Künste und Wissenschaften, der öffentlichen
Gebäude, Brücken und Straßen berief, zollte dem neuen Vorbild

seinen Tribut. Nicht bloß die offizielle Kleidung: blauer
Rock, gelbe Hosen und Knöpfe, weiße Weste, in Gold
gestickte Bordüren, die dreifarbige Schärpe um den Leib2
bekundet gallische Art, sondern auch seine weltanschauliche
Einstellung verrät den Einfluß der westlichen Republik. So
strebte Stapfer diep vollständige Befreiung des Lehrers von
kirchlichen Bindungen an und natürlich auch die Ablösung der
Schule von der Kirche3/4. Der Einfluß der Religionsdiener auf
die Schule war ihm unerwünscht. Dagegen empfahl er ihnen
als Ersatz die Errichtung und Führung von Privat-, Abend-
und Sonntagsschulen sowie die Ausbildung von jungen Leuten
zu Schulmeistern. Ferner sollten sie den Schulräten und
Kommissären mit ihren Ratschlägen an die Hand gehen ¦'.

Gerade als Feind der Religion darf man Stapfer nicht
betrachten, verkehrte er ja in aufrichtiger Freundschaft mit
aufgeklärten Geistlichen katholischer Konfession, z. B. mit
P. Girard, dem bekannten Pädagogen. Das Verständnis für
katholische Eigenart ging ihm aber vollständig ab6. Den
besten Beweis dafür liefert das Schreiben, das Stapfer an
alle Klöster richtete. In diesem meinte er, die Klostergesellschaften

hätten sich überlebt und sogar die eifrigsten
Konventualen fühlten kein Interesse, sich zu vervollkommnen.
Die Bedingungen, unter denen sie die Gelübde abgelegt hätten,
seien nicht mehr die gleichen, und daher könnten die Gelübde
auch nicht mehr als bindend betrachtet werden. Zur Begründung

ihres Glückes stellte er ihnen für den Fall des
Austrittes eine beträchtliche Summe in Aussicht7.

Durch die Einsetzung der Erziehungsräte gewann er einen

1 Curti, S. 279/280 und 126.
Oechsli, S. 206 4 Strickler, Aktensammlung, Bd.
Luginbühl, Stapfer, S. 222. 3, Nr. 55, (30. Okt. 1798).

2 Strickler, Bd. I, S. 1069/1070 6 1. c, Bd. 3, Nr. 55.
(10. Mai 1798). 8 Schwegler. S. 177.

3 Steinmüller J. R., Helvetische 7 Faßbind, Religionsgeschichte
Schulmeister-Bibliothek, 2 Bde., fol. 225.
St. Gallen 1801, Bd. 2, S. 123
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bisher unerhörten Einfluß auf das Erziehungswesen der
einzelnen Kantone. Kraft seiner Macht als Unterrichtsminister
der Republik verlieh Stapfer seinem Volksschulgesetzentwurf
eine unvergleichlich größere Wirkung, als das bei andern
Schulplänen der zweiten Hälfte des Jahrhunderts der Fall war.

Sein Projekt sah auf je 500 Einwohner eine Schule mit 2

Abteilungen (Knaben und Mädchen) vor. Von den Lehrern
verlangte er den Einsatz der ganzen Persönlichkeit und schloß
alle Nebenbeschäftigungen aus. In der Schule sollten die Kinder

in die Rechte und Pflichten eingeführt werden und die für
die Ausübung eines Berufes und für den Unterhalt einer
Familie nötigen Fähigkeiten erwerben. Stapfer stellte sich eine
Schule mit 3 Klassen vor. In der ersten Klasse lernen die
Schüler ihre Sprache korrekt sprechen, richtig lesen und
schreiben, machen sich die Addition und Subtraktion zu eigen,
versuchen die ersten Schritte in der französischen Sprache,
bilden die ersten geographischen Begriffe, widmen sich den
Anfängen der Naturgeschichte und Geschichte. Auch den
gymnastischen Uebungen ist ein wichtiger Teil in der
Erziehung auf dieser Stufe zugedacht. In der zweiten Klasse
gesellen sich zu den andern Fächern noch Zeichnen, Gesang,
Ackerbau, Hauswirtschaft, Religion, helvetische Konstitution.
In der dritten Klasse erhalten die bisherigen Disziplinen noch
eine Vermehrung durch Feldmeßkunst, Mechanik, Handel,
Buchhaltung, „Verrichtungen des menschlichen Körpers",
Gesundheitsregeln. Ein Briefsteller soll für diese Stufe verfaßt
werden. Dazu treten die „Prinzipien der Konstitution, der
Moral und der Religion". Für die Mädchen vom 10. bis 15.

Altersjahr denkt sich der Minister eine besondere zwei-
klassige Schule mit Unterricht in ihren Zweigen. Den
Religionsunterricht betreut der Pfarrer, und den Turnunterricht
will der Minister nach den Grundsätzen von Gutsmuths und
Veitz erteilt wissen. Für die Leitung der militärischen Uebungen

wünscht sich der Minister einen Offizier. Auch das
Schwimmen figuriert im Programm. Die Schüler besuchen in
Begleitung des Lehrers unter Führung eines „Magistraten"
Manufaktureien, Werkstätten, Gefängnisse. Jede Schule ist
im Besitze von Ackergeräten und Maschinen. Aus den durch
den botanischen Garten abgetretenen Pflanzen legt die Schule
einen Mustergarten an. Am Ende der Schulzeit erhält der
Schüler einen Studienbrief, von dem die Ausübung der politischen

Rechte und die Wahlfähigkeit zu einem öffentlichen Amt
abhängig gemacht werden. Körperliche Strafen verhängt der
Erzieher nur im äußersten Fall. Der Arzt stattet vierteljährlich

seine Visite ab, der Inspektor alle Halbjahre8. In der

8 Luginbühl, Stapfer, S. 91—96.
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vom Direktorium stark abgeänderten Fassung blieb dieses
Programm während zwei Jahren oder sogar während der
ganzen Helvetik richtungweisend (s. S. 39)9. Bei der
Durchführung dieses Schulplanes spielten auch die von Stapfer
ausgearbeiteten Instruktionen an die Erziehungsräte und
Inspektoren, die schon am 15. Dezember 1798 und am 5. Januar
1799 vorgelegt werden konnten, eine Rolle.

Um eine genaue Kenntnis über den Stand der damaligen
Schulen zu erhalten, veranstaltete Stapfer Erhebungen, die uns
heute wertvolle Einblicke in die damaligen Sehulverhältnisse
gestatten. Die erste Enquête wurde schon im Juli/August 1798
und zwar über das Schul- und Kirchenwesen angeordnet und
durchgeführt. Am 20. Juli 1798 gelangte der Präsident der
Verwaltungskammer des Kantons Waldstätten an den
Unterstatthalter in Schwyz mit dem Wunsch um Auskunft über:

Stand der Schulfonds,
Einrichtung und Pflege der Schulen,
Besoldung der Schullehrer,
Bestreitung der ordentlichen und außerordentl. Ausgaben,
Fonds und Einkünfte der Pfarr- und anderer Kirchen, „so

nicht Familien-Kirchen sind",
Bedienung jeder Kirche,
Besoldung der Religions- und Kirchendiener,
Bestreitung der gewöhnliehen und außerordentlichen

Ausgaben.

Besonderen Akzent legte man auf die sittliche Veredelung
durch den religiösen Unterricht. Man wollte die Religionsdiener

zur Erfüllung ihrer Pflichten anhalten, versprach aber
anderseits, ihnen Schutz vor ungerechter Behandlung
angedeihen zu lassen10. Die Antworten von Gersau und Ingenbohl
liefen schon am 1. August, die von Morschach am 3., die von
Steinen am 5., die von Seewen am 6., die von Arth, Muotathal,
Illgau am 7. August 1798 einn. Die Antworten aus den
Distrikten Rapperswil und Schanis blieben in einer Kopie im
Landesarchiv Glarus erhalten. Zur Erhebung im Bezirk
Rapperswil schrieb der Distriktsstatthalter Büeler noch einen
Kommentar12.

Die zweite Erhebung erfolgte auf Grund des Direktorialbeschlusses

vom 19. Januar 179913 in den meisten
schwyzerischen Gemeinden der Kantone Linth und Waldstätten im

9 1. c, S. 110—117. 12 LA. GL. (Landesarchiv Glarus)
10 Dévaud M. E., L'école primaire 84/IV, Kirchen- und Schulver-

fribourgeoise sous la Repu- hältnisse im Kt. Linth, O JI,
blique helvétique, Fribourg S. 203—205.
1905, S. 5, und i» Strickler, Aktensammlung Bd.
St. A. Schwyz, Theke 442. 3, S. 951, Nr. 246, Art. 2.

11 St. A. Schwyz, Theke 442.
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ersten Vierteljahr 1799 (Februar und März) u. Die Zustellung
der zwei Fragebogen an die Lehrer im Kanton Waldstätten
vom 6. Februar 179915 und die im Kanton Linth wiesen einen
vollen Erfolg auf. Der eine dieser Bogen gelangte durch den
Agenten, Unterstatthalter und Statthalter an den Minister.
Den andern erhielt der Bezirksinspektor. Etwa 60 Fragen über
Lokal-, Unterrichts-, Personal- und Oekonomieverhältnisse
harrten der Beantwortung16.

Bemerkenswert sind auch die Bestrebungen Stapfers und
seiner Nachfolger zur finanziellen Sicherstellung der Lehrer.
Die Bemühungen um Ermittlung von Hilfsquellen, die Weisung
an die Verwaltungskammern, den Lehrern den Anteil an Holz,
Getreide und Torf zu erhalten, sie bei Einquartierungen zu
schonen, bei Teilung von Gemeindegütern Lehrer und Pfarrer
als Anteilhaber zu betrachten, Fonds ohne Besitzer dem
Erziehungswesen zuzuführen, der Beschluß, an die Lehrerbesoldungen

soviel beizutragen wie die frühern Regierungen, die
Erklärung der Zehnt- und Kornhäuser als Schulhäuser, die
Festsetzung eines Gehaltminimums beweisen den guten Willen
des Ministeriums17. Die tatsächlichen Ausgaben der Regierung
für das Schulwesen blieben aber trotz allem außerordentlich
klein: 1798 Fr. 1512.25 (Druck von Instruktionen, Pestalozzi

usw.). 1800 Fr. 12,566.95 (Pestalozzi, Not- und
Hilfsbüchlein, zu Handen des Lehrers von Flüelen Fr. 200.—), an
die Verwaltungskammer des Kantons Linth zur Unterstützung
der dürftigen Schulen Fr. 600.—. 1801 Fr. 25,165.88. Da
auch die Kantonskassen sehr wenig für das Unterrichtswesen
taten, drückten die finanziellen Lasten auf den gleichen Schultern

wie vor der Revolution18.

Stapfer richtete sein Augenmerk auch auf die Gründung
von Lehrerbildungsanstalten. Während das Ausland solche
schon seit Jahrzehnten kannte, besaß die Schweiz ein einziges
Lehrerseminar, nämlich das Landschullehrer-Institut zu St.
Urban (1781). Während der Unterhandlungen Stapfers mit St.
Urban bemühte sich der Minister auch um die Gründung eines
schweizerischen Seminars in Burgdorf, das von Pestalozzi
übernommen wurde. Seine Unterhandlungen mit Zürich und
Basel zerschlugen sich. Sogar Schulmänner wie Schultheß
und von Orelli in Zürich und Grüner in Bern rieten von der
Gründung eines Seminars ab l9.

11 Siehe Berichte an Stapfer. Stoß Akten gleicher Theke u.
is St.A. Schwvz, Theke 442. Luginbühl, S. 136/139.
!« Luginbühl, Stapfer, S. 110 bis w Luginbühl, S. 140—150.

117. 19 Hug Anna, § 13 und 14
17 W.A. (Waldstätter Archiv) Luginbühl, S. 158/159/194.

Zug, F IV/4, F X/2/5
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Die Initiative zur Gründung eines Lehrerseminars im Kanton

Waldstätten allerdings ging nicht von Stapfer, sondern
vom Erziehungsrat aus20.

Minister Stapfer kannte die Macht der Presse zu gut, um
nicht auch sie in seinen Dienst zu ziehen. Das von ihm
gegründete Helvetische Volksblatt, für das man Pestalozzi als
Redaktor gewann, erschien zum ersten Male am 8. September
1798. Die Beamten erhielten es kostenlos. Im Dezember ging
die Zeitung ein. Im Ganzen erschienen 19 Nummern. Den
eigentlichen Grund des Mißerfolges bildete der Haß des
Volkes gegen die Neuerungen. Nicht viel mehr Erfolg erntete
Zschokke mit der Helvetischen Zeitung. Daneben redigierte
Zschokke noch den helvetischen Genius für Gebildete und
den Schweizerboten, der 3000 Abonnenten zahlte. In diesem
stimmte Zschokke nämlich bezeichnenderweise den Alltagston

des Volkes gegen die Regierung an21. Wenn Stapfer
wirklich auch das Verdienst zukommt, einen Großteil der
Einsiedler Bücher gerettet zu haben, so möchten wir ihm die
Anerkennung hiefür nicht versagen22.

Der Widerstand des Volkes gegen die Verfügungen des
Ministers galt nicht bloß dem obligatorischen Schulbesuch,
er war auch nicht nur der Ausdruck des Unwillens über die
Ausplünderungen und Einquartierungen und eine Folge des
Elends, sondern gründete tiefer. § 6 der Verfassung sprach
ja von Sekten und vermied den Ausdruck Kirche. Die
Aufhebung der Feudallasten schnitt den Geistlichen die Erwerbsquellen

ab. Ja, die Geistlichen waren trotz ihrer Bildung von
jedem politischen Amt ausgeschlossen. Ein Teil der Direktoren,

Senatoren, Großräte, Statthalter und Unterstatthalter
bekundete offene Feindschaft gegen die Kirche. 2/3 der Räte
waren Menschen ohne Kultur und Bildung, von denen die
Kirche nichts zu hoffen, aber viel zu fürchten Anlaß hatte.
Der Parteifanatismus erweckte den Anschein, als sei alles
vaterländische Gefühl erloschen23. Beim Bürgereid die Klausel
„Unnachteilig der Religion" anzubringen, wurde streng
verboten. Wohin der Kurs ging, zeigte die Wahl eines
Bäckergesellen zum Pfarrer der Gemeinde Möhnthal. Es gereicht
Stapfer zur Ehre, ihn abgesetzt zu haben24.

Als Nachfolger Stapfers, der als schweizerischer Gesandter
nach Paris zog, wurde am 12. Dezember 1800 Bürger
Melchior Mohr von Luzern als provisorischer Minister der Künste
und Wissenschaften ernannt, nachdem K. Wild und dann May

20 BAB, Bd. 1464, fol. 86/97. Luginbühl, S. 306—310.
21 Luginbühl, S. 239 ff. 24 Luginbühl, Stapfer
22 1. c, S. 281. S. 310/311/335.
23 Oechsli, Bd. I, S. 191, und
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als Stellvertreter gewirkt hatten25. Am 28. Oktober 1801 reichte
J. M. Mohr seine Demission als Vorsteher des Ministeriums
des öffentlichen Unterrichtes ein. Am 29. Oktober wählte
man B. Wild, der aber auch schon am 4. November 1801 um
seine Entlassung ersuchte. An demselben 4. November 1801
erfolgte dann die Ernennung von B. Wyttenbach26. Im gleichen

Monat wurde das Ministerium der Künste und
Wissenschaften dem Ministerium für innere Angelegenheiten einverleibt.

27.

b) Der Erziehungsrat

1. Der Erziehungsrat des Kantons Waldstätten

Am 20. Juli 1798 erteilten die Räte der Regierung die
Vollmacht, die für die öffentlichen Erziehungsanstalten erforderlichen

Gesetze zu entwerfen l. Vier Tage darauf beschloß das
Vollziehungsdirektorium, bis zum Erlaß eines Gesetzes im
Hauptort jedes Kantons einen Rat zur Besorgung der öffentlichen

Erziehung zu bilden. Die ehemaligen „fehlerhaft"
zusammengesetzten und „parteiischen" Schulräte bestünden nicht
mehr oder hätten eine üble Zusammensetzung erfahren. Unter
Vorbehalt der Genehmigung durch das Direktorium erkor der
Minister 2 Professoren als Mitglieder des Erziehungsrates.
Die Verwaltungskammer schlug 10 durch Tugend und
Aufklärung hervorragende Bürger vor. Von diesen aus allen
Berufen zu wählenden Hausvätern forderte man besonders
praktische und theoretische Kenntnisse im Handel und in der
Landwirtschaft. Der Regierungsstatthalter versah die Liste
mit den nötigen Anmerkungen über die Fähigkeiten und die
Verdienste der Kandidaten und unterbreitete sie dann dem
Minister, der 5 daraus den 2 Professoren beiordnete. Diesem
Kollegium gesellte die Verwaltungskammer noch einen
Geistlichen zu, der ihr der geeignetste am Ort erschien, um den
moralischen und religiösen Unterricht zu überwachen und zu
vervollkommnen2. In konfessionell gemischten Gegenden wurden

bei der Bestellung des Erziehungsrates beide Glaubensparteien

nach Möglichkeit berücksichtigt. Die Einsetzung des
Rates geschah durch den Regierungsstatthalter, der jederzeit
Zutritt zu den Sitzungen, aber kein Stimmrecht hatte. Den
Vorsitz im Rat führte ein Mitglied der Verwaltungskammer.
Diese Wahl traf die Regierung, wogegen die Verwaltungskammer

den Sekretär bezeichnete. War der Obmann verhin-
25 Strickler, Aktensammlung 1 Luginbühl, Stapfer, S. 82, und

Bd. VI, S. 453, Nr. 163. HBL, IV/177.
26 1. c, Bd. VII, S. 659 und 661. 2 Strickler II, Nr. 138,
27 LA. GL., Cop. d. E., Nr. 125. BAB, Bd. 1423, fol. 43.
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dert, trat der Vice-Präsident aus der Mitte des Kollegiums
in den Riß. Stapfer dachte sich ein Zusammenwirken des
Erziehungsrates mit der Verwaltungskammer in ökonomischer,
politischer und pädagogischer Hinsicht. Dem Minister hatte
der Rat monatlich Berichte über alle Verhandlungen und
Veränderungen einzusenden. Bei Polizeimaßnahmen gegen
Schulmeister und Hausväter wandte man sich an den Regierungsstatthalter.

Für die ökonomische Besorgung der Unterrichtsanstalten

war die Verwaltungskammer zuständig. In den
Differenzen zwischen den Schullehrern, Ortspfarrern und
Inspektoren spielte der Erziehungsrat den Schiedsrichter. Dem
Erziehungsrat oblag die Ausführung der Gesetze über die
Erziehung, ferner die Anpassung der Verordnungen an die
Lmstände des Ortes und der Zeit. Er brachte Verbesserungsvorschläge

ein und förderte das innere Leben im Gang der
öffentlichen Erziehung. Eine Entschädigung für ihre Arbeit
erhielten die Erziehungsräte nicht. Sie bekleideten ein Ehrenamt.

Der Erziehungsrat ernannte die Inspektoren und wählte
unter Berichterstattung an den Minister die Lehrer. Unter
dieser Bedingung durfte der Erziehungsrat sogar Ausnahmen
und Abweichungen von den Verordnungen gestatten. Er
übernahm die Redaktion der Generaltabelle, die über Personal,
Besoldung, Methode, die Fonds und die Hilfsmittel zur
Verbesserung der Schulen Auskunft erteilte. Der Erziehungsrat
traf auch die nötigen Maßnahmen und Anstalten zur
Durchführung von Schulfesten. Ihm oblag die Aufsicht über die
Disziplin der Schulen und Akademien, die Beförderung der
Zöglinge, die Elementarbücher, die zu behandelnden
Wissenschaften, die Anordnung und Methode des Unterrichts. Der
Erziehungsrat wählte auch für jeden Distrikt einen Kommissär
des öffentlichen Unterrichts und war gehalten, dem Minister
ein Verzeichnis der Lehrer und Prediger einzusenden, die für
die Errichtung und Leitung von Normalschulen am geeignetsten

schienen. Die Regierung wurde verpflichtet, diejenigen
Lehrer oder Prediger, die die besten und meisten Dorfschullehrer

bildeten, „der Erkenntlichkeit der Nation zu empfehlen
und mit Prämien zu belohnen". Bei Entsetzung von Lehrern
unterlag der Entscheid der Bestätigung durch die
Verwaltungskammer, wozu % der Stimmen erforderlich waren3.

Für den Kanton Waldstätten, bestehend aus Unterwaiden,
Uri samt Ursern, Schwyz, Gersau und Zug4, bestätigte
Regierungsstatthalter Vonmatt von Schwyz aus den Empfang
des Beschlusses des Vollziehungsdirektoriums betreffend Er-

3 BAB, Bd. 1423, fol. 43/44. Grüner und Geßner, National-
Vorrede zum „Entwurf der In- buchdruckern, 1799, S. I—XVI.
struktionen für die neuerrichte- 4 Striekler I, S. 939/940.
ten Erziehungsrathe". Gedr. bei
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richtung eines kantonalen Erziehungsrats schon am 8. August
1798. Am 6. Oktober 1798 ersuchte Fr. Schmid im Namen der
Verwaltungskammer den Minister der Künste und
Wissenschaften um Beschleunigung der Ernennung der
Erziehungsratsmitglieder. Das Namenverzeichnis der fähigsten Männer
im Hauptorte sei schon am 13. August 1798 eingereicht worden.

Als Begründung dieser Eile nannte er den „über allen
Ausdruck großen Zerfall des öffentlichen Unterrichts in vielen
Gegenden des Kantons Waldstätten"5. Die früher eingesandte
Liste war beim Minister verloren gegangen6, so daß am 8.
Weinmonat 1798 ein neues Verzeichnis eingereicht werden
mußte.

Der Vorschlag lautete: Munizipalitätspräsident David
Anton Stedelin, alt Ratsstatthalter Martin Anton Richlin,
Kantonsrichter Aloys Reding, Rektor Bruhin, Auf der Maur,
Distriktsrichter Heinrich Martin Hediger, Doktor Martin Ing-
lin, Professor Faßbind, Weltpriester, Altlandvogt Walter
Bellmont, Jakob Suter, Valentin Castell, Riekenbacher, Steinen,
Chorherr Schuler, Schwyz und der Prediger der Kapuziner
(Joachim Stockmann). Zugleich gab man dem Wunsche
Ausdruck, das Kirchen- und Schulvermögen möge auseinander
gehalten werden7. Am 22. November 1798 ernannte das
Vollziehungsdirektorium folgende Erziehungsräte :

David Anton Stedelin, Präsident der Munizipalität; Aloys
Reding, Kantonsrichter; Martin Hediger, Distriktsrichter; Dr.
Suter; Doktor Martin Ingün, Doktor der Arzneiwissenschaften

; Pfarrer Faßbind ; Kayser8. Am 3. Xbre 1798 schlug dann
die Verwaltungskammer an Stelle von Dr. Suter, der sich in
Luzern niedergelassen hatte, den Kapuzinerprediger Joachim
Stockmann vor. Die Bestätigung Stockmanns als
Erziehungsratsmitglied erfolgte am 16. März 17999. Schon am 1.
Dezember 1798 wurden durch das Vollziehungsdirektorium mit
der Begründung, alle Erziehungsräte stammten aus dem Hauptort

Schwyz, auch Mitglieder aus andern Kantonsgegenden
beigeordnet: B. Trutmann, Unterstatthalter in Küßnacht; Pfarrer
Businger in Stans, B. Jauch aus Altdorf, Pfr. Stocker in
Steinhausen, Distrikt Zug, Dr. Dekan Bossart in Zug und
Professor Lochmann in Sarnen10. Es handelt sich aber hier
nicht um eigentliche Erziehungsräte, sondern um Adjunkten31.

Obwohl die Wahl der Erziehungsräte schon am 22.
November 1798 und die der Adjunkten am 1. Dezember 1798
getroffen worden war, begann die offizielle Tätigkeit, abge-

5 BAB, Bd. 1464, fol. 38 ff. Theke Lit. A, ohne Seitenzahl.
6 1. c, fol. 32. 9 1. c, fol. 71 und 69.
7 1. c, fol. 62. i» 1. c, fol. 63.
3 1. c, fol. 72, und W. A. Zug, " BAB, Bd. 1423, fol. 36.
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sehen von einigen vorläufigen Beratungen über die allgemeine
Zerrüttung des Schulwesens, erst nach Zustellung des
Entwurfes der Instruktionen, die am 16. Hornung 1799 erfolgte12.
Am 21. Februar 1799 ergingen die Einladungen an die
Schulinspektoren und Erziehungsratsmitglieder und am 26. Hornung
1799 an die Unterstatthalter zu der am 5. März 1799 morgens
um 9 Uhr stattfindenden feierlichen und öffentlichen
Versammlung der Erziehungsräte, Schulkommissäre und ihrer
Suppleanten in Schwyz. Als Präsident zeichnete Fr. Stockmann.

Das Schreiben an den Unterstatthalter unterschrieb
der Sekretär Imfeid, während die Zuschrift an Schulinspektor
Zay in Arth durch den Aktuar Hediger unterzeichnet wurde13.
Fr. Stockmann und Imfeid waren die offiziellen Vertreter der
Verwaltungskammer. Stockmann unterstanden die Staatseinkünfte,

die Künste und Wissenschaften, die Besetzung der
geistlichen Pfründen, die Besoldung der Religionsdiener und
Schullehrer, die Medizinalpolizei, die Presse, das Spital- und
Armenwesen. Meinrad Imfeid wirkte als Bureau-Chef der
Verwaltungskammer. Beide stammten aus Sarnen14. Schon am
7. März 1799 wurde dem Minister der K. und W. über die
öffentliche Sitzung Bericht erstattet. Am 5. März 1799, morgens

um 9 Uhr, wurde die öffentliche Sitzung eröffnet. Man
kündigte den Einzug des Regierungsstatthalters und einiger
Erziehungsräte durch eine „angenehme harmonische Musik"
an. Durch eine „schöne, kraftvolle Rede" lenkte der
Kantonsstatthalter die Aufmerksamkeit auf die Wichtigkeit des
Gegenstandes. Darauf erklang wieder anmutige Musik. Dann
fesselte Bürger Verwalter Stockmann in einer „zierlichen
Rede" als Präsident des Erziehungsrates mit seiner Beredsamkeit.

Nach Verlesung der Namen der für die Verbesserung der
Schulen bestimmten Personen hielt Erziehungsrat Aloys Reding
zum Abschluß die ihm aufgetragene Rede über die Bedeutung
des Erziehungsratskollegiums mit „Nachdruck und Würde".
Die Versammlung beschloß, alle drei Reden dem Druck zu
übergeben. In einer zweiten Sitzung sollte ermittelt werden,
wieviele Schulen in jedem Bezirk erforderlich, woher die
Lehrer herzunehmen und die Fonds zu beschaffen seien. Aus
dem schriftlichen Bericht der Schulinspektoren werde hervorgehen,

wo neue Primarschulen errichtet werden sollten. Diese
Arbeit stimmte mit dem Wunsche der Regierung überein, daß
auch der entfernteste Gebirgsbewohner lesen und schreiben
lerne. An den Minister richtete man das Gesuch, dem Mangel

12 BAB, Bd. 1464, fol. 22 und 36. 13 St. A. Schwyz, Theke 440 und
Der Vorsitz -wurde durch Di- 440 I.
rektorialbeschluß vom 9. Hör- 14 Faßbind, Profangeschichte
nung bestimmt. Die Mitteilung Kopie von Styger, Bd. HI, S.
erfolgte am 16. Hornung. 148/149.



an Schulfonds durch Aufdeckung neuer Quellen abzuhelfen,
da ja sonst keine einsichtigen Lehrer sich gewinnen ließen15.
Ueber den Vorsitz im Erziehungsrat hatte das Vollziehungsdirektorium

schon am 9. Februar 1799 verfügt, daß die
Mitglieder der Verwaltungskammer der Reihe nach je einen
Monat das Präsidium zu führen hätten. Einzig der Obmann
der Verwaltungskammer konnte sich mit Rücksicht auf seine
vermehrte Arbeit dieser Pflicht nach Belieben entziehen. Am
16. Februar 1799 ersuchte der Minister die Verwaltungskammer,

den Verwalter zu ernennen, der zum ersten Mal den
Vorsitz an Stelle des Regierungsstatthalters zu führen hatte.
Aus diesem Grunde zeichnete Fr. Stockmann bis zu diesem
Datum nur als Vice-Präsident. Von diesem Zeitpunkt an war
es den Erziehungsräten gestattet, den Vice-Präsidenten selbst
zu bestellen, der dann, so oft der Administrator verhindert
war, die Versammlung leitete16.

Die Erhebungen über den Stand der Schulen im Juli und
August 1798 und vom Februar und März 1799 hatten den
Schulbehörden die Schwächen und Mängel der damaligen
Schule deutlich genug offenbart. Besonders in die Augen
springend war die ungenügende finanzielle Unterlage. Daher
gelangte der Erziehungsrat am 21. März 1799 an den
Schulinspektor und Kantonsrichter Zay in Arth mit der Bitte, die
Quellen für die Bezahlung der Lehrer und die Hilfsmittel zur
Förderung der Aufklärung aufzusuchen. Der Unterstatthalter
des gleichen Distrikts, Ignaz Trutmann, Adjunkt des
Erziehungsrates, erhielt eine ähnliche Aufgabe für den Kanton
überhaupt. Dabei wurde er besonders auf Stiftungen von
Kapellen, Bruderschaften, Missionen usw. aufmerksam
gemacht17. Der Erziehungsrat erkannte auch den Mangel an
geeigneten Lehrkräften. Daher befaßte man sich mit dem
Plan der Errichtung eines Lehrerseminars im Kanton oder
auch auswärts, wo die künftigen Lehrer das Rüstzeug für
ihren spätem Beruf holen könnten. Es sei ein trauriger
Anblick, daß das Kind, wenn es ordentlich lesen und schreiben
könne, ebensoviel Kenntnisse und Einsicht in Schulsachen
besitze wie der alte Schullehrer. Am 27. März 1799 unterbreitete
der Erziehungsrat dieses Gesuch dem Minister18. Unter dem
gleichen Datum erhielt Inspektor Zay den Auftrag, die Lehrer
auf ihre Fähigkeiten im Lesen, Rechnen, Schreiben, in der
Naturgeschichte, Geschichte, Weltkunde, aber auch ihre physischen

und moralischen Vorzüge und Mängel zu studieren und
sich junge Bürger zu merken, die Lehrer werden wollten19.

'S BAB, Bd. 1464, fol. 34. " St. A. Schwyz, Stoß Akten
« St. A. Zug, Theke 37 (Stoß Theke 440 I und 443.

Akten, Schulwesen). ls BAB, Bd. 1464, fol. 85.
19 St. A. Schwyz, Theke 442.
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Durch ein Schreiben vom 24. April 1799 anerkannte der Minister

die Notwendigkeit von Unterrichtsanstalten für
Schullehrer. Am 26. April 1799 richtete der Regierungsstatthalter
an das Stift Engelberg das Gesuch um Uebernahme einer
Lehrerbildungsanstalt. Schon am 14. Mai 1799 gab der
Erziehungsrat dem Minister Kenntnis von der Abschrift eines
Briefes der „Religiösen von Engelberg" an den Regierungsstatthalter,

woraus hervorgeht, daß sie sich aus freien Stücken
anerboten, dieses gemeinnützige Werk zu übernehmen. Da
aber die Einnahmen des Klosters sich durch die Aufhebung
des Zehnten vermindert hatten, war es nicht in der Lage, den
Seminaristen freien Unterhalt zu gewähren. Trotzdem glaubte
man, den Anstand beheben zu können, falls die Regierung
einen Teil und die Lehrlinge den Rest der Kost übernähmen.
Für den vom Regierungsstatthalter gewünschten Unterricht in
der Rechenkunst, Geographie, Naturgeschichte usw. meldete
sich R. P. Leodegar Herzog. Der Erziehungsrat wollte, da er
sich von der Heranziehung von Kaplanei- und Bruderschaftsvermögen

nicht viel versprach, keine finanziellen Verpflichtungen

eingehen, und so fiel der Plan ins Wasser20. Inspektor
Zay und Adjunkt Trutmann prüften zwar die finanzielle Lage
im Auftrag des Erziehungsrates weiter, aber ohne Erfolg.
Von überall her erhielt der Erziehungsrat Vorstellungen über
die Unmöglichkeit eines solchen Unternehmens. Selbstverständlich

tönten die Klagen über die traurigen Lehrer weiter
und überzeugten den Rat nur noch mehr von der Notwendigkeit

einer Lehrerbildungsanstalt. Dieser Mißerfolg schraubte
die Pläne auf ein bescheidenes Maß zurück. Der Rat arbeitete
nun am Ausbau der deutschen Schule in Schwyz, die er als
eine Musterschule bezeichnete. Bedeutung erlangte dieses
Projekt bloß für Schwyz und einige Nachbargemeinden. Trotz
den fortgesetzten Aufforderungen blieb es beim status quo21.
Während der Abwesenheit der Benediktiner in Einsiedeln in
der Waldstatt ein Lehrerseminar einzurichten, konnte wohl
nur einem so Fernstehenden wie Stapfer in den Sinn kommen.
Doch auch er hätte schwerlich daran gedacht, wenn nicht
Regierungsstatthalter Vonmatt ihm den Vorschlag unterbreitet
hätte, dort ein Priesterseminar zu eröffnen, das finanziell
noch eine ganz andere Last bedeutet hätte. Zschokke wollte
in Einsiedeln eine Kolonie für Bündner Patrioten errichten
und Camenzind aus Gersau eine Baumwollspinnerei22 Und
doch ging der erste Impuls zur Gründung der eigentlichen
schwyzerischen Lehrerbildungsanstalt in den vierziger Jahren

20 BAB, Bd. 1464, fol. 85—87, und 22 Ochsner M., Die kirchlichen
Hug, S. 214/15. Verhältnisse in Einsiedeln zur

21 St. A. Zug, Erziehungswesen F. Zeit der Helvetik, S. 34—36.
I, Theke 37, Nr. 12.
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des letzten Jahrhunderts vom Kloster Einsiedeln aus. Das
Kloster organisierte 1844 einen dreiwöchigen Kurs für Lehrer
und bot den Teilnehmern kostenfreie Verpflegung. Die
Verwirklichung des Postulates und die Gründung des Lehrerseminars

brachte erst das Jahr 1856 in einem Mietlokal in Seewen
und das Jahr 1868 die heutige Lösung in Rickenbach23.

Am 20. April 1799 wandten sich Präs. F. Stockmann und
Regierungsstatthalter Vonmatt mit einem Aufruf an ihre
Mitbürger. Bisher sei der Unterricht als eine unbedeutende Nebensache

betrachtet worden. Die jetzige Verfassung verpflichte,
für den Unterricht Sorge zu tragen. Früher hätte ein Zustand
der Unwissenheit und der Vorurteile geherrscht. Der neu
gewählte Erziehungsrat des Kantons Waldstätten setze sich
die Verbesserung und Erweiterung des Erziehungswesens
zum Ziel. Er werde über die Beobachtung der Gesetze und
Verordnungen wachen. In allen Belangen, die die Schule
betrafen, wurden die Bürger ersucht, sich direkt oder durch
den Sehulinspektor an den Erziehungsrat zu wenden, der vor
allen Dingen das Glück des Volkes zu fördern suche24. Die
Geistlichen bekamen den Auftrag, den Aufruf von den Kanzeln

zu verlesen. Er mußte zudem an einem schicklichen Ort
angeschlagen werden26.

Wenn der Erziehungsrat am 3. April 1799 die Verwaltungskammer

bat, ihr Augenmerk auf die Erteilung der Christenlehre

in der Hauptkirche und in den Kapellen zu richten und
zwar unter dem Hinweis, die Christenlehre bilde einen wichtigen

Zweig des öffentlichen Unterrichtes, und es hänge
davon ab, ob der Staat gute oder schlechte Bürger sein eigen
nennen könne, so fiel es wohl niemandem ein, an der Richtigkeit

dieser Auffassung zu rütteln, insofern man bloß die
pädagogische Tragweite bemaß. Sobald man aber die
doktrinär-tendenziöse Zielsetzung der helvetischen Behörden ins
Blickfeld rückte, schimmerte die auffallend eifrige
Bevormundung der Kirche durch den Staat nur zu deutlich durch.
Die Christenlehre gehörte zur eigentlichen Domäne der Kirche.
Der Minister hatte sie ausdrücklich den Religionsdienern
vorbehalten. Daß man trotz allem die Marksteine so schlecht
beachtete, zeigt deutlich den Wandel der Verhältnisse26.

Kaum hatte der Erziehungsrat seine Tätigkeit begonnen, so
ertönten wieder die Kriegstrompeten. Seit dem Kriege und
Siege Erzherzog Karls über die Franzosen bei Stoekach am
25. März 1799 wurde der Schweizerboden von Tag zu Tag
vulkanischer. Die Verbindung zwischen den französischen

23 Hug A., S. 215. 25 i Céj j-. vi, Stoß Akten.
24 St. A. Zug, Erziehungswesen, 2e st. A. Schwyz, Theke 442, Stoß

F. VI/1. Akten.

52



Armeen in Italien und in der Schweiz war für 2 Monate
gesperrt. Die Bauern weigerten sich, die französischen Kokarden
zu tragen. Am 28. April gedachte man, das Fest der neuen
Freiheit zu begehen. Von den Geistlichen erwartete und
verlangte man die Empfehlung der Feier. Es fügten sich P.Joa¬
chim Stockmann, Fastenprediger, dann der Guardian, ferner
auch Pfr. Rickenbacher von Steinen und Pfr. Schuler in
Lauerz, Der Anzug der kaiserlichen Armee vereitelte die
Veranstaltung des Festes. Aber nach dem Hirthemdenkrieg
wurden viele, zum Teil sehr angesehene Personen nach
Rapperswil, Zürich oder Aarburg weggeführt, darunter ein
angesehenes Mitglied des Erziehungsrates, Aloys Reding.

Man setzte die Geistlichen unter Druck und erhob 20/00
Steuern. Wer zu den Waffen griff, wurde erschossen. Die
Senatsmitglieder aus den Urkantonen schloß man aus und
warf sie ins Gefängnis. Es entstand eine erbärmliche Lage.
Dazu trug auch die ungünstige Witterung bei, da noch Mitte
Mai in den mildesten Gegenden der Schnee lagerte27. Aber
auch für die helvetischen Beamten wurde die Lage in Schwyz
unheimlich. Sie und der Regierungsstatthalter waren geneigt,
ihr Amt niederzulegen. Es gebe in Schwyz kaum 15 patriotische

Familien. Die Munizipalität von Zug schrieb sogar
ans Direktorium, sie wünsche mit friedlichem Nachbarn
vereinigt zu werden. Am 6. Mai 1799 beschloß daher der Große
Rat, das Dekret vom 2. Heumonat 1798, das Schwyz zum
Hauptort des Kantons Waldstätten bestimmte, zurückzunehmen
und Zug als provisorischen Hauptort zu bezeichnen. Am 7.
Mai 1799 nahm der Senat diesen Beschluß an28.

Am 15. Mai 1799 fragte Stockmann für die Verwaltungskammer

an, ob der Erziehungsrat fernerhin bestehen und in
seinen Verrichtungen fortfahren solle oder ob in Zug, dem
künftigen Hauptorte, ein neuer Erziehungsrat ernannt werde.
Schon am 22. Mai 1799 ermächtigte das Vollziehungsdirektorium

den Erziehungsrat durch den Minister der Künste und
Wissenschaften, die Arbeit einstweilen in Schwyz
fortzusetzen29. In Wirklichkeit aber hatte der Erziehungsrat seit
anfangs Mai die Funktionen eingestellt30. Am 31. Mai 1799
siedelten auch die helvetischen Behörden von Luzern, wo sie
seit dem 24. Herbstmonat 1798 ihre Sitzungen abhielten, nach
Bern übersoa.

Die traurigen und unruhigen Kriegszeiten erklären das
spärliche Vorkommen von Dokumenten aus dem Gebiete des
Schulwesens aus diesen Monaten des Jammers und Elends.

27 Faßbind, Profangeschichte das Schulwesen, und BAB, Bd.
Kopie Styger, S. 203/221. 1464, fol. 46.

28 Strickler, Bd. IV, S. 481—482. 3" BAB, Bd. 1464, fol. 51.
29 St. A. Zug, Stoß Akten über 3°a Strickler II. S. 1090.
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Am 4. und 6. September 1799 erließ das Direktorium den Aufruf,

die Flüchtlinge möchten wieder in ihre Wohnungen
zurückkehren. Bezeichnend war auch der Direktorialbeschluß,
1000 Zentner Getreide in den Kanton Waldstätten
abzuführen 81.

Angesichts dieses namenlosen Elendes war der Hinweis
Stapfers vom 5. August 1799 auf „Einkünfte, Emolumente,
Immunitäten" und Naturalien wie Getreide, Holz und Torf
zur Bestreitung der Besoldungen der Religions- und Schullehrer

ein schwacher Trost. Auch die Mahnung, diese Bürger
bei Einquartierungen zu schonen und bei Erhebung von
Abgaben Rücksicht auf das Vermögen zu nehmen, konnte die
prekäre Lage nicht wirksam ändern32.

Der Regierungsbevollmächtigte Heinrich Zschokke, der im
Jahr 1799 in Nidwalden weilte, entschloß sich, das unglückliche

Gebiet von Einsiedeln und Schwyz zu besuchen. Darauf
schrieb er einen Aufruf, der die Mildtätigkeit aller Schweizer
zu wecken bestimmt war33. Am 10. Weinmonat 1799 richtete
Zschokke von Schwyz aus als Regierungskommissär einschreiben

an Unterstatthalter Businger betreffend Wiedereinführung
der Schulen, damit die Jugend in diesen kriegerischen Zeiten
nicht verwildere. Beistand von Seiten des Staates könne kaum
erwartet werden. Infolge der Erschöpfung müßten schreiendere

Bedürfnisse zuerst befriedigt werden. Für den
bevorstehenden Winter komme nur Selbsthilfe in Betracht.
Businger wurde eingeladen, der Munizipalität den Auftrag zu
erteilen, dafür zu sorgen, daß bis zum ersten November ein
geräumiges und heizbares Schulzimmer mit Bänken und
Tischen bereit gehalten und ein Lehrer, der gut lesen, rechnen
und schreiben könne, angestellt werde. Für die Bestreitung
der Kosten erinnerte er an die Erhebung von Gemeindesteuern.
Nach den Opfern für die Franken dürfe auch noch etwas für
die Kinder getan werden. Die Geistlichen erhielten die
Weisung, bei der Organisation, bei der Anordnung der
Schulzimmer, bei der Bestellung und Unterweisung der Lehrer mit-
zusorgen, freiwillig die unmittelbare Aufsicht zu übernehmen,
ja sich selber an gewissen Wochentagen der Jugend zur
Verfügung stellen, sie in den merkwürdigen Dingen in der
Natur, der Erde und ihrer Bewohner zu unterrichten. In der
Kirche mögen die Kinder besondere Stühle einnehmen und die
gleiche Reihenfolge beobachten wie in der Schule, damit man
alle „nach dem Range ihres Fleißes und ihrer Artigkeit"
sehe34. Am 10. Weinmonat 1799 machte Zschokke die Mit-

3i Strickler IV, Nr. 448 und 503. 33 Steinauer, Bd. I, S. 318/323.
32 St. A. Zug, Schulwesen, Stoß 34 St. A. Schwyz, Theke 442.

Akten.
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teilung, er habe, da ihm unbekannt, ob der Erziehungsrat
wieder organisiert sei, die Geschäfte eines Inspektors bis zur
Rückkehr des flüchtigen Dr. Kündig Bürger Tschümperlin
übertragen35. Inzwischen hatten sich aber die einheimischen
Kräfte selber geregt. Schon am 15. Oktober 1799 meldete die
Munizipalität von Schwyz, die auch von der Notwendigkeit
und Nützlichkeit der Verbesserung des Schulwesens
überzeugt war, dem Unterstatthalter auf sein Schreiben vom 14.
Oktober 1799, daß sie bereits die Obsorge für das
Unterrichtswesen mehreren würdigen Mitgliedern des ehemaligen
Schulrates übertragen habe. In der Person des Br. Abegg
besitzen sie einen tüchtigen Lehrer und Vorsteher. Ein bequemes
Zimmer stehe ihnen zur Verfügung, und sie seien jetzt noch
im Begriffe, einen neuen Ofen anbringen zu lassen. Aus einem
mit „Octobris 1799" datierten Schreiben an Zay erfahren wir,
daß die Tätigkeit des Erziehungsrates seit dem April
stillstand, ferner, daß Aloys Reding Vice-Präsident des
Erziehungsrates war. Als Präsident wirkte bis zur Trennung
ein Mitglied der Verwaltungskammer und zwar Fr. Stockmann.

Im Oktober 1799 nahm der Erziehungsrat seine Tätigkeit

wieder auf36. Reding begab sich nach seiner Rückkehr
von Aarburg nach Näfels, weil ihm die Errichtung eines
österreichischen Freikorps Sorge bereitete und er sich nicht in
Parteigeschäfte verwickeln lassen wollte. Im August siedelte
er nach Rorschach über. Im Herbst 1799 kehrte Reding nach
Schwyz zurück. Seinen Bemühungen war es zu verdanken,
daß die auswärtige Hilfe in Geld, Kleidungsstücken und
Lebensmitteln eintraf. Viele Kinder wurden von außerkantonalen
Familien aufgenommen. (S. oben B. I. S. 35.) Aus einem Brief
vom 10. Dezember 1799 von G. Girard, damals Minister des
katholischen Kultus bei den helvetischen Behörden und Pfarrer
von Bern, an Reding geht hervor, daß man sich auch um das
religiöse Leben dieser Kinder interessierte. Er wünschte, daß
sie ihren Katechismus mitnehmen. Von dieser Zeit an richtete

sich Redings Hauptaugenmerk auf das Schulwesen37. Am
2ten 9bre 1799 ernannte die Verwaltungskammer des Kantons
Waldstätten Reding zum Präsidenten des Erziehungsrates.
Trotz der Verlegung des Hauptortes nach Zug blieb Schwyz
der Sitz des Erziehungsrates. Daher war es den Mitgliedern
der Verwaltungskammer unmöglich, abwechslungsweise den
Vorsitz zu führen. Aus diesem Grunde betreute die
Verwaltungskammer damit den bisherigen Vice-Präsidenten38. Unter-

35 St. A. Zug, Stoß Akten über chiv, Brief P. Girards.
das Erziehungswesen. 38 St. A. Schwyz, 440 I, 175.

36 St. A. Schwyz, Theke 442. Reding-Archiv, Ernennungs-
37 Wyß H. A., Alois Reding, S. Urkunde.
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Statthalter Businger setzte Reding von dieser Wahl in Kenntnis

und wünschte zugleich die Bekanntgabe des Datums der
nächsten Sitzung, damit er Reding in das Amt offiziell
einführen könne39. Reding war die Wahl schon vorher bekannt,
denn am gleichen Tag antwortete er Businger, er hätte am
vorhergehenden Tag den Zeitpunkt der Sitzung nicht bestimmen

können, weil er noch wichtige Nachrichten aus Stans
und Ursern erwarte.

Eine gewisse Doppelspurigkeit und damit auch Unklarheit

brachte die Tätigkeit des Regierungsbevollmächtigten
Zschokke. Er schien über dem Erziehungsrate zu stehen,
erteilte in Erziehungsfragen selbstherrlich Weisungen und ließ
solche durch den Unterstatthalter auch den Pfarrern und
Munizipalitäten zukommen.

Nachdem er am 2. Weinmonat 1799 die Aufsicht über die
Gemeindeschulen den Munizipalitäten und den Pfarrern
übertragen hatte, entstand Ungewißheit, ob überhaupt die
Inspektorenstellen hinfällig geworden seien oder nicht. Zschokke
hatte nämlich die Behauptung aufgestellt, die Munizipalitäten
könnten ein zuverlässigeres Urteil über die Lokalitäten und
die äußern Bedürfnisse der Schulen fällen, und die Pfarrer
seien besser in der Lage, die Schulführung, den Fleiß des
Lehrers und die Sorge der Eltern um ihre Kinder zu
beobachten als die Schulinspektoren aus der Ferne oder durch
einzelne Besuche40. Zschokke bejahte den Weiterbestand der
Inspektorenstellen und umschrieb ihren Aufgabenkreis. In
diesem Sinne forderte der Präsident des Erziehungsrates,
Aloys Reding, den Schulinspektor des Distriktes Arth am
6. Xbris 1799 auf, einen genauen Rapport über das Aeußere
der Gemeindeschulen, über den Fleiß und die Tätigkeit der
Munizipalitäten, der Pfarrer und Schullehrer im Schulwesen
abzugeben. Der Erziehungsrat wünschte ferner einen treuen
Bericht über den Gang der Anfangsschulen in allen Gemeinden

des Distrikts und über besonders fleißige und begabte
Knaben und Mädchen, damit Zschokke die verlangte Ueber-
sicht des Ganzen verschafft werden könne41. Mit dieser
Zuvorkommenheit begegnete nur Reding dem Regierungskommissär.

So antwortete niemand auf die Anfrage Zschokkes
über die Beschaffenheit der Schule und die Besorgung
derselben42. Ebensowenig reagierten die Pfarrer auf seine
Zuschrift vom 5. Weinmonat 1799, in der er sich eingangs
wegen der verspäteten Entrichtung des Gehalts entschuldigte,
um nachher neben der Religions- und Sittenlehre auch die

39 Reding-Archiv, Nr. 1. 41 1. c, 440.
40 St. A. Schwyz, Theke 442 « St. A. Zug, Schulwesen, Stoß

(9. Nov. 1799). Akten.
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Schulfächer Lesen, Rechnen und Schreiben zu empfehlen43.
Zschokke wandte sich auch an die Verwaltungskammer und
gab am 7. Weinmonat 1799 seine Absicht bekannt, für die
Schullehrer Instruktionen herauszugeben. Von den Pfarrern
erwartete er, daß sie die erwachsene Jugend ein- oder zweimal
in der Woche versammeln und diese in der Cosmographie,
Naturgeschichte und in der Bundesverfassung unterweisen.
Zschokke beabsichtigte, eine Schweizerkarte drucken zu lassen
und die Gemeindeschulen selbst zu besuchen44. Noch im
Jahre 1799 erschien seine Anweisung für Schullehrer auf dem
Lande im Druck. Darin verfocht er den Standpunkt, der
Lehrerstand müsse als Ehr- und nicht als Sklavenstand
angesehen werden. Als Edelsteine im Charakter des Jugenderziehers

wünschte Zschokke: Rechtschaffenheit, Gottesfurcht,
Ehrbarkeit, Zucht und ein gutes Beispiel, eine edle Haltung
in Wort und Tat. Als nötige Kenntnisse schrieb er vor:
Fertigkeit im Lesen, Schreiben, in der Rechenkunst, im
Gesänge und in der Beschreibung der Welt. Den Unterricht
wollte auch er mit einem Gebet beginnen. Hausaufgaben
durften nicht fehlen. Als Belohnung für Fleiß und gute
Leistungen stellte sich Zschokke grüne, rote und gelbe
seidene Bänder vor, die die Knaben am linken Arm, die Mädchen
als Schleife an der Brust trügen. Die Namen der Fleißigsten
sollten zudem in der Kirche verkündet werden. Als Strafen
sah er vor: Knien am Ort der Schande und das Einsperren
in ein dunkles Gemach. Schläge durften nur den ganz
Unverbesserlichen verabfolgt werden46. Am 23. Weinmonat
überreichte Zschokke dem Distriktsstatthalter in Schwyz diese
Instruktion in 60 Exemplaren zur Verteilung an die Lehrer,
Pfarrer, Inspektoren und Munizipalitäten46. Am 28. Weinmonat

1799 berichtete Zschokke an den Minister, er habe den
Erziehungsrat reorganisiert und die Lücken provisorisch durch
Meinrad Suter, Jütz und Hediger ausgefüllt. Der Erziehungsrat

plane eine Schule für ältere und neuere Sprachen und
andere Ausbildungsanstalten in Schwyz47. Bodenständiger und
auch erfolgreicher als Zschokke war Reding. Er beschäftigte
sich mit Vorliebe mit dem Ausbau des Schulinstituts in
Schwyz. So bat er am 30. 8bre 1799 Inspektor Zay um
Auskunft, ob sich in seinem Distrikt Arth ein Lehrer befinde,
der in der italienischen und französischen Sprache Unterricht
erteilen könnte oder ob ihm ein solcher außerhalb seines
Bezirks bekannt sei48. Am 18. 9bre 1799 wandte sich dann
der Erziehungsrat an die Munizipalität in der Hoffnung, für

43 1. c, Erziehungswesen, F VI 4. 4G 1. c, Theke 442.
44 1. c, Schulwesen, Stoß Akten. 47 BAB, Bd. 1464, fol. 57.
« St. A. Schwyz, Theke 442. « St. A. Schwyz, Theke 442.
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das Institut, das man zu eröffnen im Begriff war, Brennholz
zu erhalten. Er appellierte an den bekannten Eifer für die
öffentlichen Unterrichtsanstalten und wies auf den Vorteil
hin, am Geburtsorte ohne die fast unerschwinglichen
Auslagen und ohne die gefahrvolle Entfernung eine solche
Ausbildung zu genießen. Das Gesetz schreibe ja ebenfalls für
den Lehrer Wohnung, Gemüsegarten und Brennholz vor40.
Auch im Frauenkloster Schwyz regte sich neuer Schuleifer.
Der Erziehungsrat ersuchte die Verwaltungskammer, sie möge
den bestellten Ofen im neu eingerichteten Schulzimmer vollenden

lassen. Es war dort eine Töchterschule ins Leben gerufen
worden50. Am 9. Januar 1800 empfahl Professor Faßbind im
Namen des Erziehungsrates das Institut den Söhnen von
Kantonsrichter Zay und von Altsiebner Kammer oder andern
Interessenten. Der Erziehungsrat hatte nämlich unter der
Bedingung, daß sich eine genügende Anzahl Schüler anmelden,
2 Sprachlehrer angestellt, die neben andern schönen
Wissenschaften auch moderne Sprachen lehren sollten. Man
versprach, den Wünschen der Eltern nach Möglichkeit Rechnung
zu tragen und die sittliche und wissenschaftliche Betreuung
der Zöglinge zu übernehmen.

Doch auch um den Eingang der Berichte der Schulinspektoren
bemühte sich der Erziehungsrat redlich51. Meteorhaft

mag es aufgeleuchtet haben, als der Vollziehungsausschuß
am 5. Februar 1800 den Schullehrern des Kantons
Waldstätten 600 Franken anweisen ließ52. Wie aus dem Antrag
des Ministers vom 1. Hornung hervorgeht, belief sich diese
Summe auf ungefähr die Hälfte der Rückstände bis zum
7. April 1799, die von den Lehrern äußerst hart entbehrt wurden

und auch noch zur ungünstigen Stimmung im Kanton
Waldstätten beitrugen83. Vom Februar 1800 an funktionierte
Ignaz Trutmann aus' Küßnacht als Regierungsstatthalter54. Es
erweckt den Anschein, als ob Trutmann Zschokke ganz
besonders bevorzugt hätte. Am 21. April 1800 forderte er die
Unterstatthalter auf, allen Pfarrern ihres Distriktes mitzuteilen,

daß die unmittelbare Aufsicht über die Schule
Regierungskommissär Zschokke übertragen worden sei. Am
ersten Maisonntag hatten seiner Verordnung gemäß die Namen
der fleißigsten Schüler auf der Kanzel verlesen zu werden.
Zugleich erging ein Glückwunsch an die Eltern, die Gott mit
so guten Kindern gesegnet. Die Schullehrer erhielten den
Auftrag, die Kinder zur Kirche zu begleiten und die Pfarrer eine
wirksame Ansprache über „Kinderzucht" zu halten. Die Namen

49 1. c, Theke 442. 52 BAB, Bd. 1464, fol. 61.
5° St. A. Zug, Schulwesen, Stoß 53 i c> f0i_ 95,

Akten. 54 HBL, Bd. V, S. 49.
51 St. A. Schwyz, Theke 442.
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der genannten Kinder sollten dem Unter- und Kantonsstatthalter

eingereicht werden. Man erkennt in diesen Vorschriften
die Rezepte Zschokkes wieder, bemerkt die Inkonsequenz des
Regierungskommissärs, der früher ausdrücklich die Aufsicht
den Pfarrern und Munizipalitäten übertragen hatte. Man
staunt nicht weniger über die ungewöhnliche Unvoreinge-
nommenheit Trutmanns einem Landesfremden und
Andersgläubigen gegenüber, der in einer solchen Zeit und in einem
katholischen Kanton solche Kompetenzen bekam. Daß
Zschokke trotz dem Erziehungsrat und neben ihm in
Schuldingen mitregierte, beweist auch die Zustellung des „Nothund

Hülfsbüchleins" von Rudolph Zacharias Becker an den
Distriksstatthalter in Arth (4. April 1800), der mit der
Verteilung der 100 Exemplare als Belohnung für die fleißigsten
Schüler beauftragt wurde. Zschokke wünschte Auskunft über
die Verwendung dieses Buches zu Handen des Ministers der
Künste und Wissenschaften. Sicher ist auch die eher passive
Haltung des Erziehungsrates im ersten Quartal des Jahres
1800 auf die Tätigkeit Zschokkes zurückzuführen. Während
sich der Präsident des Erziehungsrates noch am 11. Januar
1800 und am 2. Hornung mit der Holzbeschaffung für die
deutsche Schule und die Schule im Klösterli befaßte und sich
schließlich auch bei der Munizipalität mit Erfolg verwendete,
verstummte seine Stimme seither55. Trotzdem Zschokke als
guter Freund Redings gelten wollte, kann man sich des
Eindruckes nicht erwehren, daß der bescheidene aber tüchtige
Schwyzer dem geltungsbedürftigen Preußen den Vorrang
lassen mußte. Nicht nur das Schwyzervolk liebte Zschokkes
Art nicht, sondern sogar Pestalozzi ließ seinen Freund
Zschokke seine selbstsüchtige Art leise merken. „Mein Freund,
Du sähest in Luzern mein Wochenblatt und sagtest: Es ist
nicht gut, und ich trat ab. Und nun kommst Du nach Stans,
siehst mein Haus und sagst: „Es ist nicht gut! Und ich trete
ab"56. Der tiefere Grund der Macht Zschokkes liegt allerdings
im politischen System. Zschokke war der Mann der
Einheitsregierung, und Reding traute man nur halb, stammte er ja
aus einer aristokratischen Familie und galt als der
erfolgreichste Offizier im Befreiungskampf. Zschokke durfte sich
als opportunistischer Konjunkturritter sogar erlauben, im
Schweizerboten den „Alltagston des Volkes gegen die
Regierung" anzustimmen, obwohl seine unitarische Einstellung
genügend bekannt war57. Am 28. Mai 1800 übernahm Zschokke
im Auftrag der Regierung eine Mission im Tessin und
verschwand aus der Einflußsphäre der Waldstätte58. Wegen der

55 St. A. Schwyz, Theke 442. 67 Luginbühl, Stapfer, S. 248.
56 Wernle P., Bd. I, S. 242. 58 HBL, Bd. VI, S. 675.
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ungerechten Beurteilung von P. Marian Herzog und Paul
Styger nahm Faßbind seine Geschichtsschreibung und ihn selber

scharf aufs Korn, schalt ihn einen unverschämten Lügner
und Verleumder, einen Religions- und Priesterhasser, einen
„geldfressigen Kerl"59. Auch der protestantische Historiker
Kind bemängelte Zschokkes parteiische Geschichtsschreibung60.
Ueberhaupt war Zschokke „mit den Führern der Helvetik einig
in der völligen Entfremdung vom alten Christentum"61. So
weichen also im Grunde Katholiken und Protestanten im Urteil

über Zschokkes Geschichtsschreibung und Weltanschauung
nicht weit voneinander ab.

Mit dem Wegzug Zschokkes aus der Schmidgasse in
Schwyz war die Krisis des Erziehungsrates noch nicht ganz
behoben. Wie einem Schreiben vom 31. Mai 1800 des Ministers

der Künste und Wissenschaften zu entnehmen ist, hatte
man Reding in Schwyz als Mitglied der Munizipalität
gewählt. Allem Anscheine nach war Reding nicht willens, in
beiden Behörden mitzuwirken und stellte nun den Minister
vor die Alternative, seine Demission als Präsident des
Erziehungsrates anzunehmen oder die Gemeinde Schwyz zu
ersuchen, ihn vom neuen Amt zu befreien. Der Minister
bemühte sich redlich darum und führte aus, daß Reding als
Präsident des Erziehungsrates fast unentbehrlich und in dieser
Gegend kaum durch einen gleichwertigen Mann zu ersetzen
sei. Die Verbesserungen im Schulwesen rühren zum großen
Teil von seinen Bemühungen her. Man solle sich deshalb nicht
dieser Vorteile berauben, indem man ihn dem Erziehungsrat
entziehe. Es falle schwerer, einen Erziehungsrat als einen
Munizipalitätsbeamten zu finden62. Diesem Schreiben, das
dem Distriktsstatthalter am 10. Brachmonat zugestellt wurde,
entsprach man in Schwyz63. Am 20. Juni 1800 dankte Reding
für die Entlastung von den Pflichten eines Munizipalbeamten
und fühlte sich in der Lage, die Obliegenheiten als Präsident
des Erziehungsrates um so genauer zu erfüllen. So weit seine
beruflichen und häuslichen Geschäfte es erlaubten, werde er
aus Achtung vor den Mitgliedern der Munizipalität
freiwilligen Beistand leisten64. Um den Arbeitseifer anzuregen,
ersuchte er die Verwaltungskammer um Verabfolgung von
Geschenken für die fleißigen Schüler (13. Juni 1800). Als
Beispiel für das Vorgehen in andern Gemeinden stellte er der
Verwaltungskammer Schwyz vorc5. Die bescheidensten
Begehren aber, die mit finanziellen Opfern verbunden waren,

59 Faßbind, Profangeschichte, Ko- 6S 1. c, Theke 442.
pie Styger, Bd. III, S. 153/154. 6* BAB, Bd. 1464, fol. 58.

60 Wernle P., Bd. I, S. 495. <* St. A. Zug, Schulwesen, Stoß
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62 St. A. Schwyz, Theke 442.
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mußten vom Minister abschlägig beschieden werden, so als
am 22. Juli 1800 der Präsident der Verwaltungskammer sich
eine Zuwendung von 130 L erbat, um Bücher und Medaillen
an Schüler austeilen zu können. Am 29. Juli 1800 verwies sie
der Minister auf den Weg der freiwilligen Beisteuern der
Bürger. Es stellten sich mit der Zeit auch Schwierigkeiten
grundsätzlicher Art ein. Das am 2. August 1800 überwiesene
„Noth- und Hülfsbüchlein" als Prämie für die Schulen gab
zu Aussetzungen Anlaß. Stockmann teilte am 26. August 1800
dem Minister mit, es werde „mißverstanden oder mißdeutet,
als der katholischen Lehre zu nahe tretend ausgelegt und
folglich als gefährlich oder verdächtig" angesehen. Die aus
Geistlichen bestehende Prüfungskommission erklärte, daß es
„einige Stellen enthalte, die bey der großen Anzahl von
Unwissenden, leicht- oder schwachsinnigen und leidenschaftlichen

Menschen in mancher Rücksicht nachtheilige Folgen
erzeugen könnten und hiemit zu gefährlich seyen, als daß man
dieses Werkchen katholischen Sehulkindern als Prämie aus-
theilen dürfte". Vorzüglich sei es die Nummer 31, die zu
Zänkereien Anlaß gegeben habe, und man wünsche allgemein,
daß es so bald als möglich zurückgenommen werde66. Th.
Faßbind urteilt darüber: „In diesem Buch waren verschiedene
Irrthümer wider Glauben-Sachen, wider gute Sitten,
Religionsübungen etc., z. B. daß alle Sünden gleich groß, daß
die Mirakel der katholischen Kirche Betrügereyen seyen."
Geisterbeschwören, Exorzismen und andere Gebräuche der
katholischen Kirche wurden als eitel Aberglauben hingestellt,

der Teufel habe keine Kraft mehr, uns zu schaden.
Gegenteilige Behauptungen seien der Ehre Jesu Christi
zuwider. Da behauptet wurde, das Büchlein sei mit Bewilligung
des Pfarrers und bischöflichen Kommissars ausgeteilt worden,

entstand zwischen Pfarrer und einigen andern Geistlichen

ein heftiger Streit. Einige hatten heimlich das Verbot
des Buches von höherer Behörde aus betrieben. Die Hauptschuld

wälzte man auf die Pfarrherren von Schwyz und
Steinen. Diese hinwiederum wollten ihre Approbation nicht
gegeben haben67. Eine andere Stellung zu dieser Frage nahm
der Erziehungsrat ein, der, wie aus einem Schreiben an den
Minister hervorgeht, in diesem Buche nichts Schädliches, aber
viel Nützliches fand68.

Wie schon erwähnt, lag Reding ganz besonders der Ausbau

der Lateinschule am Herzen. Damit in Zusammenhang
stand auch die Erneuerung des Lehrkörpers. Anlaß dazu bot

66 BAB, Bd. 1464, fol. 2, 3, 1. 68 ßAB, Bd. 1464, fol. 271.
67 Faßbind, Religionsgeschichte

Bd.I, fol. 230/31.
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das Gesuch des alten Rektors Bruhin vom 7. 9bris 1799 um
Ausrichtung einer kleinen Pension. Während der Kriegswirren
war er durch Einquartierungen, Plünderungen und Beraubungen

zu Schaden gekommen. Während der Minister das
Gesuch aus Gründen der Billigkeit und Humanität unterstützte,
vertagte der Vollziehungsausschuß die Behandlung69. Am 6.

Hornung 1800 empfahl der Erziehungsrat eine beschleunigte
Erledigung des Begehrens. Im September 1800 endlich wurde
die Angelegenheit wieder aufgegriffen. Der Erziehungsrat
wünschte einen Regierungsbeitrag von 500 L. In diesem Falle
hätte der alte Rektor einer Jüngern Kraft Platz machen
können. Man erinnerte daran, daß man Pestalozzi eine weit
größere Summe zukommen ließ. Da die Schulen in Einsiedeln

und Engelberg, wo junge Geistliche hätten ausgebildet
werden können, eingegangen waren, erschien der Ausbau der
Lateinschule um so dringender. Das Kollegium in Schwyz sei
die einzige Anstalt, wo ein höherer Unterricht erteilt werde.
Trotz Krieg und Erschöpfung hätte die Schule dank den
unermüdlichen Bemühungen des Erziehungsrates Fortschritte zu
verzeichnen. Privatbeiträge und Steuern waren allerdings
auch nicht ausgeblieben. Der Minister empfahl das Gesuch
mit dem zweifelhaften Hinweis, der Kanton Waldstätten stehe
in der Kultur weit zurück. Am 4. September 1800 erlaubte der
Vollziehungsrat Rektor Bruhin, einen Vikar anzustellen. Dem
Erziehungsrat wurde anheimgestellt, wieviel er seinem Vikar
abzutreten hätte. Der Rat setzte die jährliche Zulage an den
Vikar auf 334 Fr. fest und meldete dem Minister, daß damit
die Weiterführung des Instituts möglich sei70. Am 17.
September gab Reding dem Minister die Wahl der Professoren
bekannt: Professor Faßbind, bisher; Rickenbacher, gewesener
Pfarrer zu Steinen, als Substitut von Rektor Bruhin; Gibollet
von Solothurn und Demanche, als französischer Sprachlehrer.
Damit war der Minister nicht vollständig einverstanden und
lud darum den Erziehungsrat ein, die Besetzung der erledigten
oder neu errichteten Stellen den Vorschriften gemäß
auszuschreiben und einen Termin für die Prüfungen zu bestimmen
und zwar gestützt auf § 11 des Beschlusses vom 25. Juli
179871. In seiner Antwort vom 25. 7bris 1800 versuchte
Reding, sich zu rechtfertigen. In formeller Hinsicht erklärte er,
vom angeführten Beschluß keine Kenntnis zu haben. Der
Erziehungsrat sei das erstemal erst im Oktober 1798 zusammenberufen

worden. Damals hätte man lediglich die Instruktionen
des Ministers mitgeteilt. Das Institut verdiene auch noch

69 1. c, fol. 251 und 253. " 1. c., fol. 306 ff.
7» 1. c, fol. 264, 266, 268, 269, 270,

271.
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lange nicht den Namen einer Adademie und der Beschluß rede
einzig von einer solchen. Auch durch einen „Concours" hätte
man nicht Männer mit der gewünschten Gesinnung, die
zugleich bescheidene Anforderungen gestellt hätten, erhalten.
Die Anstalt war nur durch Privatbeiträge so weit gediehen.
Unter Umständen konnten diese wegfallen. Der Beitrag der
Regierung reichte nicht einmal aus, um Rektor Bruhin einen
anständigen Unterhalt zu sichern. Die Bekanntgabe der Eröffnung

des Instituts durch die Zeitung geschah, um Interessenten

frühzeitig auf die Schulanstalt aufmerksam zu machen.
Durch eine Publikation im Sinne des Ministers wäre der
Erziehungsrat in arge Verlegenheit geraten, dem Gespött
anheimgefallen und das begonnene gemeinnützige Werk im
Keime erstickt worden. Der Minister anerkannte die Begründung

und bestätigte die Wahl, erwartete aber eine Ueber-
sicht über die getroffenen Einrichtungen und die
Lehrmethode 72. Diesem Wunsche Stapfers kam der Eziehungsrat
am 27. 8bre 1800 durch die Uebersendung des Planes der
Literarschule nach, beklagte sich aber zugleich über die
traurigen Ereignisse im Kanton, die Vorurteile des Volkes
und den Mangel an Quellen. Die geplante Schule bedürfe noch
der Erweiterung und Vervollkommnung. Die Zusammensetzung
des Professorenkollegiums erfuhr eine Aenderung. An Stelle
der zurückgetretenen Professoren Pfarrer Rickenbacher und
B. Gibollet wurden gewählt : Pater Viktor von Bellelay und B.
Nußbaumer von Solothurn. Als Professor der italienischen
Sprache erkor man P. Pirmin, Benediktiner von Einsiedeln,
der aber die Stelle nur unter der Zusicherung seiner
bisherigen Pension annehmen wollte. Der Erziehungsrat konnte
ihm kein Gehalt in Aussicht stellen73.

Der neue Schulplan lautete wörtlich folgendermaßen:

Uebersicht der Einrichtung des öffentlichen Schul Unterrichtes
zu Schwyz für das anfangende Schul Jahr 1800.

I.
Anfangs Schule.

1. Classe: Erster Anfang des Lesens, Schreibens und
Anleitung zur Gottesfurcht.

2. Classe: Fortsetzung des Lesens und Schreibens, Anfang
der Religions Lehre und Anleitung zum sittlichen Betragen
durch Erklärung eines sittlichen Lese Buchs.

3. Classe: Fortsetzung des Lesens bis zur Fertigkeit,
Schönschreiben und praktische Anleitung zum Rechtschreiben.

72 1. c, fol. 308/309. 73 1. c, fol. 287/286.
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Fortsetzung der Religions Lehre und des sittlichen Lese Buchs,
erste Anfangs Gründe der Rechenkunst.

II.
Mittel Schule

1. Classe: Anfangs Gründe der deutschen Sprach Lehre,
Uebung derselben durch Rechtschreibung, Fortsetzung der
Schönschreibung z. B. : in Kanzley Schriften u. d. g., Religions
Lehre und Sitten Lehre. Rechenkunst. 1. Species oder
Vermehrung der Zahlen nach Roemer.

2. Classe: Fortsetzung der deutschen Sprach Lehre mit
praktischen Uebungen, Fortsetzung der Schönschreibungs
Kunst für Liebhaber, leichte schriftliche Aufsätze, leichte
Briefe mit praktischer Anleitung, Religions und Sitten Lehre,
Rechenkunst. 2. Species oder Verminderung der Zahlen nach
Roemer.

3. Classe: Vollendung der deutschen und erste Anfangs
Gründe der lateinischen Sprach Lehre durch Declinieren und
Conjugieren in beyden Sprachen, fortgesetzte Uebung in
schriftlichen Aufsätzen und Briefe schreiben. Religions und
Sitten Lehre, in den Bereits erlernten Species der Rechenkunst

bis zur Fertigkeit.

Litterar Schule.

A. Lateinische Sprache.

1. Classe: Anfangs Gründe und Regeln der Richtigkeit
der Sprache nach Anleitung des 1 Teils des Einsiedler Lehr
Buchs, praktische Erklärung derselben durch Uebersetzung
der leicht faßlichsten Klassischen Schriftsteller in gebunden
und ungebundener Redens Art, Uebung durch mündlich und
Schriftliche Aufgaben.

2. Classe: Vollendung der Regeln der Richtigkeit und
Anfang der Regeln der Zierlichkeit der Sprache nach Anleitung
des 2 Theils des Einsiedler Lehr Buchs. Praktische Erklärung
durch Uebersetzung erhabnerer Klassischer Schriftsteller in
gebunden und ungebundener Redensart durch mündlich und
Schriftliche Aufgaben.

3. Classe: Vollendung der Regeln der Zierlichkeit der
Sprache durch Erklärung und Uebersetzung der besten Classi-
schen Schriftsteller in gebundener und ungebundener Redens
Art. Unterricht in den Schönen Wissenschaften durch
Theoretisch und Praktische Anleitung zur deutsch und Lateinischen

Poesie und Wohlredenheit, Muster und Uebung
derselben in beyden Sprachen.
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B. Französische und Italienische Sprache.

Diese beyden Sprachen werden durch eigens hiezu
bestimmte Lehrer methodisch und Stuffenweise gelehrt, welche
täglich 2 Stunden ordentlichen Unterricht geben, den jeder
Liebhaber besuchen kann, ohne darum zur Lateinischen
Sprach Lehre verbunden zu sein.

C. Wissenschaftliche Nebenfache.

Nebst diesen Sprachen begreift die Litterar Schule
1. Religions und Sittenlehre
2. Natur Geschichte
3. Erd Beschreibung
4. Vatterlands und Weltgeschichte
5. Rechenkunst, Geometrie und Matematik

Jedes dieser Lehrfache ist einem einzigen Lehrer
aufgetragen, der zu bestimmten Tag und Stunden ordentlich, gründlich

und zwekmäßigen Unterricht giebt, zu welchen sich die
Zöglinge aus aller Classen wie auch andere Liebhaber
versammelt einfinden. Der mit Grund vermuthete Mangel an
gründlich und zusammenhängenden Vorkenntnissen in einigen
dieser Fachen schien zu fordern, das diese von Grund aus
angefangen und jedes immer durch den gleichen Lehrer auch
in folgenden Jahren Stuffenweise bis zur Vollkommenheit
fortgesetzt werde.

Vakanz und Abend Stunden sind für Liebhaber der
schönen Künste der Musik und Zeichnungs Kunst gewidmet.
Drey geschikte und jeder in seinem Fach berümte Ton Künstler

werden so wohl in der Vokal als allen Gattungen der
Instrumental Musik und ein berümter Künstler im Zeichnen
Unterricht geben.

Schwyz, gedruckt bey David Anton Stedelin '4.

Auf den 2. November 1800 schrieb der Schulrat der
Gemeinde Schwyz den Schulbeginn der deutschen und lateinischen

oder höhern Schule aus. Der Schulrat gab der Erwartung

Ausdruck, daß alle rechtschaffenen und gutdenkenden
Eltern ihre Kinder zahlreich in die Schule schicken und zur
Erlernung der nötigen Wissenschaften anhalten würden. Vom

71 1. c, fol. 287 ff. und sein Bericht an Pfyster,
Reding-Archiv Nr. 5 und 6 Bern, der im Freiheitsfreund
(Zschokkes Urteil üb. d Schul- darüber referieren sollte, siehe
plan im Basler Erziehungsrat unten S. 79).
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Erziehungsrat sei auch alles Mögliche zur Verbesserung der
Schulanstalten getan worden zum Besten der Jugend und des
Vaterlandes75.

Die Finanzierung des erweiterten und neu ausgebauten
Gymnasiums im Klösterli fiel um so schwerer, da man am
Anfang der Revolution die Kapitalien und Schriften des
Gymnasiums der Verwaltungskammer übergeben hatte, weil
man sie in Schwyz nicht sicher wähnte! Am 25. Oktober
1800 erteilte der Finanzminister der Verwaltungskammer die
Erlaubnis, diese Kiste mit den Kapitalien und Schriften
auszuliefern oder falls sie dem Finanzministerium zugestellt
worden seien, so möge man die genaueste Auskunft erteilen.
Aus dem Schreiben des Finanzministers vom 29. Oktober 1800
an die Verwaltungskammer scheint hervorzugehen, daß die
erwähnten Kapitalien doch nach Bern verschleppt worden
waren, aber sich nicht mehr in der gleichen Kiste befanden,
in der sie im verflossenen Jahr (1799) waren. Daher fiel es
dem Finanzminister schwer, zu bestimmen, was für
Kapitalien dem Gymnasium in Schwyz gehörten. Die vorhandenen
Schuldtitel Nr. 33 :39 :43 :44 überreichte man am 20. Xbre
1800 der Verwaltungskammer76. Sie wurde ermächtigt, diese
Werttitel, falls sie dem Gymnasium gehören, auszuhändigen.
Es waren aber eben nicht alle "7. (Es fehlten noch Nr. 6 :45.)
Am 20. November 1800 teilte die Verwaltungskammer mit, die
Klösterli-Kapitalien befänden sich vermutlich beim Reding-
schen Erben in Bern 78. In der Folge gelang es dann wirklich,
diesen Klösterli-Fonds zurückzuerhalten. Das Verdienst dazu
konnte Reding beanspruchen. Der genannte Fonds war als
Nationalgut erklärt und dann nach Bern gebracht worden79.
Zur Aeufnung eines Schulfonds, der zur Realisierung des
Schulplans genügte, bedurfte es noch weiterer Hilfe. Der Minister

zeigte sich nicht abgeneigt und wünschte am 22.
November 1800, die Vorschläge des Erziehungsrates zu
vernehmen. Laut Zuschrift des Ministers vom 11. Dezember 1800
an den Vollziehungsrat hatte der Erziehungsrat „aus Abgang
der nötigen Mittel eine Unterstützung aus den Einsiedeischen
Gütern" vorgeschlagen. Der Minister wies zwar darauf hin,
daß diese zur Besoldung der in Einsiedeln und Euthal neu
eingesetzten Geistlichen herangezogen werden und zugleich
noch die Mittel zur Pensionierung der „übrig gebliebenen
Religiösen dieses Klosters" liefern müßten. Ihm schienen sie
aber „beträchtlich" genug, um einen Teil davon auch der
Schulanstalt in Schwyz zuwenden zu können. Am 17. Dezem-

'5 St. A. Schwyz, Theke 442. 7« St. A. Schwyz, Theke 444, Nr.
?6 1. c, Fasz. 444, Nr. 24. 24 (Klösterli-Akten).
77 St. A. Zug, Schulwesen, Stoß 7S 1. c, Theke 442, fol. 141/143.

Akten.

66



ber 1800 aber antwortete der Finanzminister abschlägig und
zwar mit folgender Begründung: „Die wirkliche Lage dieses
Klosters ist so beschaffen, daß die zahlreichen Gläubiger,
unter denen eine Menge armer und höchst bedürftiger Leuthe
befindet, nicht einmal befriedigt werden können. Wirklich
ware man sogar genöthiget zum Verkauf einer beträchtlichen
Domäne zu schreiten, um die dringendsten Kapitalschulden
anzuweisen." (Am 3. Januar 1800 hatten die gesetzgebenden
Räte Vorschriften betr. den Verkauf von Nationalgütern
erlassen. Am 22. August 1801 wurde dann die Insel Ufnau
an Zunftmeister Curti in Rapperswil abgetreten. (S.
Mitteilungen Heft 28, S. 26—34.)

Damit mußte der Plan des Erziehungsrates, der Mittelschule

eine Bürgerschule anzureihen und an der Literarschule
wenigstens 2 neue Lehrer anzustellen, ins Wasser fallen. Für
das Jahr 1800 betrugen die Einkünfte dieses Instituts Fr. 900.-.
Die Ausgaben setzten sich wie folgt zusammen : Für die Lehrer
Fr. 3120.—, für den Schulapparat Fr. 312.—, für Holz Fr. 195.—,
für Licht Fr. 130.—, für Prämien Fr. 80.—, also im Ganzen
Fr. 3837.—. Es ergab sich ein Defizit von Fr. 2937.—. Für das
Jahr 1800 mußte das Manko durch Beiträge von ehemals
vermöglichen Partikularen gedeckt werden. Dazu kamen noch die
Einrichtung des Schulhauses, Hausgerät und Bettzeug. Der
Verzicht auf die Güter des Klosters schmerzte um so mehr,
als der Erziehungsrat sie als „wirklichste Quelle" betrachtete,
auf die sie um so „freymüthigeren Anspruch" erheben zu
dürfen wähnten, da das Kloster immer unentgeltlich ein Lehr-
und Erziehungsinstitut aus diesen Gütern zum Vorteil dieser
und anderer Gegenden unterhielt80.

Am meisten Hindernisse stellten sich dem Erziehungsrat in
den Weg, wenn er Anordnungen traf, die über den Bereich des
Bezirkes Schwyz hinaus Geltung erlangen sollten. Man unterschob

ihm sogar kultur- und volksfeindliche Absichten. So
schrieb die Munizipalität von Zug am 11. Oktober 1800 an
den Minister, der Erziehungsrat stelle „unregelmäßige, die
allgemeine Wohlfahrt hemmende in die Verwaltung des wahren
Eigenthums eingreifende Verlangen". Sie, die Munizipalität
Zugs, wolle die Jugend vor Idiotismus, Sittenverderbnis und
Irreligiosität retten. Das Institut Zugs werde das von Schwyz
keineswegs beeinträchtigen81. Der Erziehungsrat hatte sich
nämlich am 2. Oktober 1800 beim Minister beschwert, daß
Zug, ohne Nachricht zu erteilen, Lehrer abgesetzt, gewählt,
Institute errichtet habe. Am 4. und 21. Oktober 1800
verlangte der Minister Bericht über das Schulinstitut, die
Lehrmethode, die Einkünfte, die Quellen, die Einrichtung, die An-

80 BAB, Bd. 1464, fol. 292—298. si I. C-j f0i, 343.
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zahl und den Charakter der Lehrer und die getroffenen Aen-
derungen. Er wünschte zu erfahren, aus was für Gründen der
Erziehungsrat übergangen worden sei, stellte fest, daß Zug
eigenmächtige Aenderungen vornehme und nahm den
Erziehungsrat in SchutzS2. Zug arbeitete auch im Herbst 1800
an der Reorganisierung des deutschen und lateinischen
Schulwesens. Zu den frühern Fächern der Lateinschule: Religion,
Deutsch, Latein, Rechnen, Geschichte, Geographie, Naturgeschichte

kamen jetzt noch die französische und italienische
Sprache. Der Lehrplan „der neuverbesserten Schulanstalten
der Stadtgemeinde Zug" wurde am 13. Dezember 1800 dem
Regierungsstatthalter Br. Trutmann eingereicht. Der Grund,
warum dem Erziehungsrat keine Notiz davon gegeben wurde,
„ist eine Folge von seiner in der Thätigkeit unbekannten
Existenz" 83.

Aehnlich verhielten sich auch andere Orte gegenüber dem
Erziehungsrat. Bei der Besetzung einer Lehrerstelle in Baar,
deren Ausschreibung der Erziehungsrat am 19. Februar 1799
angeordnet hatte, erdreistete man sich zu erklären, in keiner
Konstitution etwas von einem Erziehungsrat gefunden zu
haben. Menzingen nahm sich nicht einmal die Mühe, dem
Erziehungsrat zu antworten. Die Schuld an der Ohnmacht
schrieb der Erziehungsrat selber der Entfernung des
Kollegiums von der Verwaltungskammer zu. Die Distrikte Sarnen,
Stans und Zug betrachteten sieh als abgelöst. Der Erziehungsrat

war so in seiner Wirksamkeit „fast auf den Distrikt
Schwyz eingeschränkt". Der Rat selber ließ keine Zuschrift
unbeantwortet, aber seine Schreiben wurden übergangen.
Jedem Kantonsteil schenkte er seine Aufmerksamkeit und
brachte allen Achtung entgegen. Nach der unverdienten
Verachtung zog sich dann der Erziehungsrat zurück. Aber sogar
im Distrikt Schwyz war die Lage nicht befriedigend. Es
mangelte sogar dort, wenn man von einigen Schulen absieht,
an allem, wessen der Rat bedurfte. Im Jahre 1799 verdrängten
die „Drangsale Sinn und Willen für Lehranstalten". Man
erlag den Nahrungssorgen, der Schuldenlast und dem Jammer.
Statt Schulberichte erhielt man Schilderungen von Not,
Verheerungen und Unglück. Besonders groß und drückend war
die Not in den Distrikten Andermatt, Altdorf, Einsiedeln und
Schwyz. Im gleichen Bericht des Erziehungsrates an die
Verwaltungskammer, der ungefähr auf Ende Sommer 1800
anzusetzen ist, jammerte der Erziehungsrat, er genieße kein
Ansehen, verfüge über keine „Gewalt" und arbeite ohne
Unterstützung und Hilfsquellen, es fehle nicht an Willen, aber

82 1. c, fol. 334. s3 Baumgartner H., S. 10.
St. A. Zug, Erziehungswesen,
F V/3.
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an Kraft. Mehrere Pläne zur stufenweisen Verbesserung waren
bereits entworfen, aber ohne Unterstützung und Respektierung
der Beschlüsse kam sich der Erziehungsrat begreiflicherweise
als „eine Puppe von Dicasterium, ein lächerliches Unding"
vor, die zu spielen er müde war. Besonders vermißte er die
Hilfsquellen, ohne die die besten theoretischen Pläne nicht zu
verwirklichen waren84. Doch trotz allem ließ der Erziehungsrat

die Flügel nicht hängen und unterbreitete der Verwaltungskammer

verschiedene beherzigenswerte Antworten auf die
vorgelegten Fragen. (22. 7bre 1800.) Als besonderes Anreizmittel,
um den Lerneifer der Schüler anzuspornen, betrachtete der
Erziehungsrat die Verabreichung von Prämien. Sowohl in den
lateinischen als in den deutschen Jahresschulen sah man für
den geschicktesten Schüler ein Geschenk vor. Die
Verabfolgung dachte man sich am Ende des Schuljahres. Bei der
Beurteilung kamen für die lateinischen Schulen der
Jahresfortschritt, die Religionslehre, das Ergebnis der Prüfungen in
den verschiedenen Fächern in Frage, während für die obern
Klassen der deutschen Schulen die Religionslehre, der
Aufsatz, die Rechenkunst und Rechtschreibung, in den untern
Klassen Religionslehre, Schönschreiben und Lesen maßgebend
waren. Kein Zögling durfte zwei Prämien erhalten. Nach der
Prüfung durch den Schulinspektor, Pfarrer und zwei
Munizipalbeamten sollte dann das Kinderfest in der Kirche angesagt
werden. Die Einladung dazu erging an alle Kinder und Eltern
und überhaupt an jedermann. Zur bestimmten Stunde wünschte
man eine Ansprache des Pfarrers oder Inspektors im
Gemeindehaus und dann die Verlesung der Namen der Kinder
nach dem Rang ihres Fleißes und Fortganges. Man erwartete,
daß alle Munizipalitäten an diesem Tage den Kindern eine
allgemeine Freude bereiteten. In jeder Klasse der lateinischen
Schule winkte eine silberne Medaille mit dem vom Spender
gewählten Spruch. Für alle übrigen Schüler in den deutschen
und lateinischen Schulen hielt man nützliche Bücher bereit.
Jeder Preis sollte mit einem Nationalband geziert und mit
einer Inschrift nach dem Verdienst des Beschenkten versehen
werden. An Orten, wo die ehemalige Regierung etwas zahlte,
mußte die Verwaltungskammer, an Orten, wo sie nichts
leistete, die Munizipalität die Prämien aus der Gemeindekasse
bestreiten 85.

84 St. A. Zug, Erziehungswesen, durch die Auseinandersetzung
F I, Nr. 12. zwischen den Zuger Schulbe-
Dieser datenlose Bericht hörden und dem Erziehungs-
stammt wohl aus der Zeit vor rat ausgelöst,
der Verwirklichung der neuen 86 St. A. Zug, Erziehungswesen,
Schulpläne im Flecken Schwyz Nr. 13.
und wurde möglicherweise
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Es kam nicht von ungefähr, daß man zu allen möglichen
Mitteln greifen mußte,- um das Interesse für die Schule
wachzurufen. Nicht bloß in den Waldstätten, sondern im
allgemeinen wurde festgestellt, daß viele Gemeinden in keiner
Weise für den Unterricht der Kinder sorgten. Wie schon
erwähnt, verfügte daher der Vollziehungsrat am 4. Dezember
1800, daß jede Gemeinde, die noch keine Schule besitze, für
eine geräumige, heizbare Schulstube zu sorgen habe. Falls
zwei Gemeinden zusammen nicht mehr als 80 Kinder zählten,
durften diese in einer Schule vereinigt werden. Gemeinden,
die bis zum 15. Januar 1801 keine Schule errichtet hatten,
verfielen in eine Buße von 40 Franken, die der Erziehungsrat
zum Ankauf von Schulbüchern verwendete. Dem Erziehungsrat

standen weitere Anordnungen und Modifikationen offen8t!.
Solche Freiheiten nahm sich der Erziehungsrat auch heraus,
sogar durch NichtVeröffentlichung von Beschlüssen. Dieses
Schicksal traf den Erlaß über den nachlässigen Schulbesuch.
Vorgesehen war eine Buße von 5 Batzen je Kind in der
Woche. Der Pfarrer benachrichtigte den Schulinspektor, worauf

die Munizipalität mit dem Einzug beauftragt wurde. Die
Bußen dienten zur Anschaffung von Schulbüchern für ärmere
Schulkinder und zur Entrichtung von Prämien87. Sicher war
auch der Erziehungsrat überzeugt, daß der nachlässige
Schulbesuch für eine gedeihliche Schulführung ein Krebsübel
darstellte, aber er begründete seine ablehnende Stellungnahme
damit, daß die Eltern, die eine Stunde und mehr entfernt
wohnten, dieser Publikation keine Beachtung geschenkt hätten.
Die ständige Desavouierung des Erziehungsrates durch die
auswärtigen Bezirke lag den Mitgliedern schwer auf dem
Magen. So klagte Reding am 1. Januar 1801 anläßlich seines
Glückwunsches an Mohr zu seiner Wahl als Minister (12.
Dezember 1800), daß man in Zug neue Schulen errichtet,
Professoren entsetzt und neue gewählt, im Distrikt Sarnen
und Stans Schulkommissionen organisiert, Schulmeister
bestimmt habe, ohne den Schulinspektoren zur gehörigen Zeit
hierüber Bericht zu geben. Bei dieser Sachlage kam dem
Erziehungsrat seine Benennung „uneigentlich" vor. Reding
wünschte vom Minister zu vernehmen, wie er sich in diesen
Fällen zu verhalten habe und inwiefern der Wirkungskreis
des Erziehungsrates sich auch auf äußere Bezirke erstrecke8S.
Am 5. Februar 1801 unterbreitete der Erziehungsrat dem Minister

einen Vorschlag zur Reorganisation. Darin wurden die
außerordentlichen Schwierigkeiten der geographischen und
politischen Situation dargestellt und daher die Anregung ge-

86 St. A. Schwyz, Theke 442, und 87 Strickler, Bd. VI, S. 450.
Strickler, Bd. VI, S. 443. 88 BAB, Bd. 1464, fol. 7/8.
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macht, in allen Distrikten des Kantons Waldstätten
Schulkommissionen zu errichten, die einzeln oder gemeinsam nach
den Gegebenheiten der verschiedenen Verhältnisse auf einen
gemeinsamen Zweck hinarbeiteten. Der Minister erklärte sieh
am 6. März 1801 mit der Bestellung einer dreigliedrigen
Kommission, der auch die Inspektoren angehören, einverstanden.
Der Erziehungsrat erhielt den Auftrag, sich mit den
Distriktsstatthaltern in Verbindung zu setzen, um so die geeignetsten
Männer zu ermitteln89. Am 13. März 1801 ersuchte der
Regierungsstatthalter den Bezirksstatthalter von Schwyz um
einen Vorschlag von drei oder mehr Mitgliedern für die
geplante Schulkommission90.

Aber auch während der Zeit der Reorganisation fühlte
sich der Erziehungsrat zur Verteidigung veranlaßt. Am 6. April
1801 richtete er an Minister Mohr ein einschlägiges
Rechtfertigungsschreiben. Wahrscheinlich waren aus den Distrikten
Zug, Stans und Sarnen Beschwerden gegen den Erziehungsrat
eingegangen. Dieser konnte den Verdacht und Vorwurf „von
Rang, Regierungssucht, Parteygeist oder niedrigen Absichten"
mit dem Hinweis auf den Vorschlag des Erziehungsrates zur
Errichtung von speziellen Schulkommissionen in allen Distrikten

parieren. Da ihn auf jeden Schritt leidenschaftliche Eifersucht

verfolgte, so dachte er eben an Mittel, dem „Neid die
Nahrung zu entziehen". Unter Bezug auf die Berichte an den
Minister glaubte der Erziehungsrat, keine andern Fehler
begangen zu haben, als den zu großer Schonung und Nachsicht
gegen offenbare Beleidigungen. Daher hatte das ehemalige
Direktorium dem Erziehungsrat auch seine volle Zufriedenheit
bezeugt.

Zur Reorganisation des Erziehungsrates schlug man die
Bestätigung der alten Schulkommissionen vor. Wo keine
solchen bestanden, sollten die Distriktsstatthalter ihre Vorschläge
unterbreiten. Die Kommission von Schwyz bestand aus dem
Präsidenten Reding, Aktuar Hediger und Prediger Joachim
Stockmann. Zu diesen kamen noch Exrepräsentant Weber,
Bürger Rickenbacher, Pfarrer in Steinen und Bürger Kündig,
Doktor der Medizin91. Die offizielle Erweiterung des
Erziehungsrates nahm der Vollziehungsrat am 13. Mai 1801 vor.
Gleichzeitig wurden auch die Schulkommissionen der
einzelnen Distrikte bestellt. Die Beschlüsse lauteten in Kürze
folgendermaßen :

1. Die Sitzungen des Erziehungsrates werden künftig am
Aufenthaltsorte der Kantonsautorität gehalten.

89 1. c, fol. 11, 12, 13. 91 BAB, Bd. 1464, fol. 9, 10.
90 St. A. Schwyz, Theke 442.
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2. Die in jedem Distrikt zu errichtende Schulkommission
steht unter der unmittelbaren Aufsicht des Erziehungsrates.

3. Die bereits ernannten Mitglieder des Erziehungsrates
behalten ihre Zugehörigkeit zum Rate bei.

4. Neue Mitglieder des Erziehungsrates:
Doktor Zay, Kantonsrichter, Arth.
Pfarrer Ochsner, Einsiedeln.

In Schwyz fahren die Erziehungsräte fort, das Erziehungswesen

ihres Distriktes auch als besondere Kommission wie
bisher zu besorgen.

5. Jedes dieser Mitglieder des Erziehungsrates aus andern
Distrikten als Zug und Schwyz ist zugleich Präsident der
Schulkommission seines Distriktes, deren Mitglieder der Minister

nach dem der Regierung vorgelegten Verzeichnisse
sogleich ernennen und mit den gehörigen Instruktionen bekannt
machen wird.

6. Die laufenden Geschäfte des Erziehungsrates besorgen
die anwesenden Mitglieder am Kantonshauptorte, wohin sich
jedes Mitglied nach Gefallen und gemäß der Wichtigkeit der
Geschäfte zu den Sitzungen verfügen kann. Wenn der Minister
zu rügen hatte, der Erziehungsrat sei bisher zu wenig tätig
und bloß für den Distrikt Schwyz besorgt gewesen92, so
erscheint dieses Urteil in dieser Form ganz einseitig und
ungerecht; denn mit Ausnahme des Bezirkes Schwyz bekümmerte
man sich herzlich wenig um den Erziehungsrat. Am wenigsten
allerdings kann man diese Stellungnahme den Zugern verargen,

besaßen sie ja einen so ausgezeichneten Schulmann wie
F. X. Brandenberger, der die Mädchenschule im Kloster Maria
Opferung im Sinne Crauers reorganisierte. In Zug erfuhr auch
die städtische Knabenschule eine Umgestaltung in der Art
der St. Urbaner Schulreform93.

Am 25. Mai 1801 gab die Schulkommission von Schwyz in
einem Schreiben an den Distriktsstatthalter der Freude und
Genugtuung Ausdruck über die Vereinigung der Vorsteher des
Erziehungswesens mit den obersten Gewalten im Hauptorte
des Kantons.

Man hoffte dadurch, mehr Kraft und Energie entfalten und
einen segensvollern Einfluß auf den öffentlichen Unterricht
ausüben zu können. Die Kommission versprach, das Sigili des
Erziehungsrates nebst den Schriften, die auf die äußern
Distrikte einigen Bezug hatten, auf die erste Nachricht der
Organisierung des Erziehungsrates dem Distriktsstatthalter abzu-

92 Strickler, Bd. VI, S. 909, und 93 Baumgartner H, S. 10/13.
BAB, Bd. 1464, fol. 319. Hug A., S. 223/224.
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geben94. Diese Neuordnung wurde aber immer wieder
hinausgeschoben. Dagegen bestellte man die Kommissionen für die
verschiedenen Bezirke. Die Wahlen in den Distrikten fielen
folgendermaßen aus:

1. Schuler, Chorherr zu Bischofszell, Pfr. in Lauerz und
Schulinspektor.

2. Trutmann, Küßnacht, Sohn des Regierungsstatthalters.
3. Schibig, Kaplan, Iberg.
4. Karl Steinauer, Munizipalist.
Die Kommission in Schwyz war mit den dortigen

Erziehungsräten identisch95.
Am 2. Juli 1801 bestätigte der Regierungsstatthalter die

Beschlüsse vom 13. Mai 1801 über die Organisation des
Erziehungswesens und Erziehungsrates und die vom 21. Mai 1801
über die Organisation der Schulkommissionen. Die
Verwaltungskammer hatte wohl auch den Auftrag zur Neukonstituierung

und Zusammenberufung des Erziehungsrates erhalten,
allein die neuen Besorgnisse hatten den „Gemeingeist" so
gelähmt, daß weder eine Konstituierung noch eine Session
zustande kamen96. Es handelte sich wohl um eine Anspielung
auf die damals wieder auflebenden Verfassungskämpfe. Am
8. Januar 1800 war ein Vollziehungsausschuß an die Stelle des
Direktoriums getreten, am 8. August 1800 ein Vollziehungsrat

bestellt worden. Nach der Annahme der Verfassung von
Malmaison am 29. Mai 1801 entwarfen beinahe alle Kantone
ihre besondern Verfassungen. In Schwyz versammelte sich die
Kantonstagsatzung am 7. August 1801 unter dem Vorsitz des
Bezirksstatthalters Suter. Die Versammlung verweigerte in
Abwesenheit des Regierungsstatthalters den Eid, wählte Aloys
Reding als Abgeordneten an die helvetische Tagsatzung und
beauftragte einen Ausschuß mit der Ausarbeitung einer
Kantonsverfassung 97.

Am 7. September 1801 trat in Bern die helvetische
Tagsatzung zusammen. Die Verfassung von Malmaison wurde
zugunsten der Unitarier abgeändert. Daher erklärten die
Abgeordneten aus der Urschweiz ihren Austritt, darunter auch
Aloys Reding. Am 28. Oktober 1801 hob man die Verfassung
vom 24. Oktober auf und verdrängte mit Hilfe französischer
Truppen die Unitarier. Die Urkantone lösten den Kanton
Waldstätten auf98.

Wie anfangs Juli 1801, so erwähnte die Verwaltungskammer

auch wieder am 30. Juli 1801 den bevorstehenden

94 St. A. Schwyz, Theke 442. 97 Steinauer, Bd. I, S. 325 ff.
96 BAB, Bd. 1464, Nr. 319. 98 Baumann, Repetitorium II,
96 1. c, fol. 315. S. 181.

73



Wechsel der Dinge und beauftragte den Unterstatthalter von
Schwyz, bis zur Installation des Erziehungsrates die
Schulkommissionen der Bezirke in ihren Gemeinden in Tätigkeit
treten zu lassen99. Unter diesen Umständen begreift man, daß
die Verwaltungskammer am 10. August 1801 dem Minister
mitteilte, die Reorganisation des Erziehungswesens sei
verschoben und die Betreuung desselben bis zu einem günstigen
Zeitpunkt den Schulkommissionen in den Bezirken unter
Leitung und Aufsicht der Verwaltungskammer übertragen worden.

Man ersuchte den Minister um Zusendung einiger
„Abdrücke" der Instruktionen für die Schulinspektoren 10°. Diese
Maßnahme, die auch vom Minister gebilligt wurde, bedeutete
zweifelsohne eine Hintansetzung und Ignorierung des
Erziehungsrates 101. Man war also ungefähr dort angekommen,
wo man angefangen hatte. Das Unterrichtswesen stand wieder
unter der Aufsicht der Ortsschulkommissionen, die vielleicht
da und dort kleine Mutationen zeigen mochten. So figurierte
auf der Liste der Schwyzer Kommission David Stedelin. Diese
Tatsache ließ die Vermutung auftauchen, Stedelin führe den
Vorsitz. Am 7. Juli 1801 wandte sich deshalb Stedelin an
den Minister und bemerkte, Reding sei seit der Trennung des
Erziehungsrates von den übrigen Behörden 1799 bis zur Stunde
Präsident des Rates gewesen, und er glaube, der Minister
werde sich nicht abgeneigt zeigen, den bisherigen Präsidenten
zu bestätigen oder der Kommission die freie Wahl zu lassen.
Am 14. Juli 1801 wurde dem Gesuche entsprochen 102.

Zur Ehrenrettung des Erziehungsrates darf noch erwähnt
werden, daß sich die Tätigkeit des Rates im Jahre 1801 nicht
bloß in der unfruchtbaren Bestellung von Kommissionen und
in der Abwendung von Angriffen und Parierung von
Vorwürfen erschöpfte, sondern auch direkt zum Wohl der Schule
gereichte. Reding und sein Sekretär Schibig bemühten sich
nämlich am 2. März 1801 um den Erwerb eines Schulgebäudes

für das Gymnasium, das trotz allen Hindernissen und der
Beraubung der Quellen errichtet worden war. Die Anzahl der
Zöglinge hatte sich vermehrt, aber als Schulhaus diente ein
altes, verfallenes Kloster. Die Lehrer waren sogar genötigt,
den Unterricht in den eigenen Zimmern zu erteilen. Das
Schulhaus befand sich eine Viertelstunde außerhalb des
Fleckens. Die Aufsicht war erschwert. Kassen und Fonds
fehlten. Ein Neubau schien unmöglich. Darum wünschte man
die Ueberlassung des kleinen Nationalgebäudes, des
ehemaligen Zeughauses, das schon als fränkischer Roßstall und
Kerker benutzt wurde, zu erhalten. Man beabsichtigte durch

99 St. A. Schwyz, Theke 442. 101 1. c, fol. 314.
«o BAB, Bd. 1464, fol. 313. 102 1. c, fol. 304/305.
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Umbau, ein geräumiges Schulzimmer einzurichten. Dem Staat
wäre daraus kein Schaden erwachsen. Auf diese Weise hätte
man doch der Idee der Aufklärung und den Bildungsbestrebungen

näher kommen können103. Am 7. April 1801 wurde
denn auch wirklich dem Begehren entsprochen104. Eine kleine
Erleichterung der Sorgen bedeutete sicher auch die Erklärung
des Regierungsstatthalters Trutmann vom 12. Mai 1801, er
werde, falls die Kapitulationsgelder der Regimenter Reding
und Betschart zugunsten des Schulinstituts verabfolgt würden,
diese Begünstigung mit Freuden unterstützen, wenn die
Zuwendung vom Erziehungsrat empfohlen sei105. Einen Schritt
vorwärts zur Stabilisierung der finanziellen Lage des Instituts
tat schließlich am 17. Juni 1801 die Schulkommission, als
sie an die Munizipalität das Gesuch stellte um Ueberlassung
des „Klösterli" bei St. Joseph samt Zubehör als Hypothek,
um so die Aufnahme einer Summe Geldes für die Umänderung
des Zeughauses zu ermöglichen. Man sah sich in der Lage,
in kurzer Zeit die 200 Louisd'or, für welche Summe das
Klösterlein als Hypothek dienen sollte, zurückzuzahlen106.

Von Ende März 1801 bis Ende Mai zogen sich auch die
Verhandlungen hin zwischen dem Erziehungsrat als Vermittler

und Einsiedeln einerseits, dem Finanzministerium und der
Verwaltungskammer anderseits. Man erwartete von der
Schulkommission in Einsiedeln Vorschläge über die Verwendung
der 3792 Kr., d. h. des doppelten Jahresbetrages der 5 Ein-
siedelschen, dem Staate reservierten Schweigen der Jahre 1799
und 1800. Die Verwaltung lag in der Hand der Gemeinde.
Die Aufgabe der Schulkommission bestand darum darin, diese
Summe dem eigentlichen Zwecke zur Verbesserung der Schulen

nicht entziehen zu lassen107. Die Munizipalität von
Einsiedeln plante die Gründung einer Realschule und glaubte so,
dem „moralischen Zustand" der Gemeinde am besten zu
dienen. Beim Mangel an Quellen forderten sie von der
Regierung die Ueberlassung des der Regierung abgetretenen
Schweigengutes. Am 30. April 1801 unterbreitete der
Regierungsstatthalter dieses Begehren dem Minister108, der
seinerseits am 7. Mai 1801 der Verwaltungskammer die Frage
vorlegte, ob der Ertrag der 5 Schweigen nicht mit mehr
Nutzen zur Errichtung einer Real- und Bürgerschule verwendet

werden könnte. In dieser Schule sollte ein Lehrer Unterricht

in der Abfassung schriftlicher Aufsätze und anderer
nützlicher Kenntnisse erteilen109. Offenbar bestanden in Ein-

103 1. c, fol. 83/84. im allgemeinen.
104 Strickler, Bd. VI, S. 820. 107 St. A. Zug, Stoß Akten, Theke
106 St. A. Schwyz, Theke 443, 37.

Nr. 26. 108 BAB, Bd. 1464, fol. 109.
106 1. c, Theke 442, Schulwesen 109 1. c, fol. 122.
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siedeln zwei Tendenzen. Die Bestreitung der Armenlasten aus
den erwähnten Geldern bedeutete wohl nur eine finanzielle
Entlastung der Gemeinde. Wahrscheinlich hätte die Schule
dabei den kürzern gezogen. Die Verwaltungskammer erstattete
am 12. Mai 1801 Bericht. Diese 5 Schweigen hatte sich das
Kloster Einsiedeln vermöge einer gütlichen Uebereinkunft mit
der dortigen Gemeinde gegen die Aufhebung verschiedener
Nutzbarkeiten, Feudallasten und Rechte als wahres Eigentum
aus einer weit größern Anzahl, die der Gemeinde zufielen und
über deren Ertrag der jeweilige Fürstabt ausschließlich
verfügen konnte, vorbehalten. Die Gemeinde aber erhob nach der
Einführung der neuen Staatsverfassung wieder Anspruch darauf,

da durch die neuen Gesetze manche Lasten unentgeltlich
abgelöst worden waren. Nach einer langwierigen Korrespondenz

mit dem Finanzministerium gelang es dann der Regierung,

in den Besitz der Schweigen zu gelangen. Die
Verwaltungskammer wollte nicht zugeben, daß der Ertrag jener 5
Schweigen mit einem jährlichen Pachtzins von L 1896.46 der
Gemeinde Einsiedeln überlassen würde, bis der Staat mit
seinen verfügbaren Mitteln bedürftigen Gemeinden beigestanden

habe. Die Gemeinde Einsiedeln besitze ja weitaus das
größte Vermögen im ganzen Kanton. Ganz anders verhalte es
sich, wenn es darum zu tun sei, Einsiedeln in seinen schönen
Fortschritten zur Verbesserung des Schulwesens aufzumuntern.

Aus diesen Erwägungen heraus stellte die Verwaltungskammer

den Antrag, der Gemeinde Einsiedeln den Pachtzins
sämtlicher Schweigen für die Jahre 1799 und 1800 unter der
Bedingung nachzulassen, daß derselbe ausschließlich zur
Schulverbesserung angewendet und die einschlägige Rechnung
der zuständigen Behörde zur Prüfung und Einsicht
unterbreitet würde110, womit sich das Finanzministerium am 27.
Mai 1801 einverstanden erklärte111.

Mit der Verlegung des Sitzes des Erziehungsrates nach
Zug und der Wahl von lokalen Schulkommissionen (13. Mai
1801) trat in Tat und Wahrheit der Erziehungsrat in den
Hintergrund. Zwar bestand die Schulkommission in Schwyz aus
den am 16. Mai 1799 gewählten Erziehungsräten Stedelin,
Reding, Hediger Martin, Dr. Inglin, Prof. Faßbind, P. J. Stoek-
mann, Kapuzinerprediger, und Exrepräsentant Weber. Diese
Schulkommissionen wandten sich aber bei Appellationen direkt
an den Minister. Die gleiche Zuschrift der Verwaltungskammer

an den Unterstatthalter, die mit dem 20. August 1801
datiert ist, übertrug den Schulkommissionen das unmittelbare
Examinations- und Bestätigungsrecht der Lehrer. Das Wahlrecht

der Schulmeister fiel wieder den Gemeinden zu, aller-

"» L c, fol. 110. i" Le, foL121.
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dings mit dem Vorbehalt, daß die erledigten Stellen jederzeit
öffentlich ausgeschrieben und die Examina der Aspiranten in
Gegenwart der Ortsmunizipalitäten von einem Schulkommissär
vorgenommen werden. Falls die Wahl auf einen Unfähigen
fiel, war die Gemeinde gehalten, zu einer heuen, besseren
Wahl zu schreiten112.

Diese Maßnahmen atmen schon mehr föderalistischen Geist
und lassen begreiflich erscheinen, daß Schulnachrichten von
interkommunalem Interesse in den folgenden Monaten immer
spärlicher wurden. In dem Maße, wie die kulturellen Belange
zurücktraten, rückte das politische Leben in den Vordergrund.
Die Landsgemeinde vom 1. August 1801 erkor Reding zu
ihrem Landammann. Am 6. August 1801 gaben die drei Waldstätte

der Regierung ihre Selbstkonstituierung bekannt. Kurz
nach dem Staatsstreich vom 28. Oktober 1801 und der
Auflösung des Kantons Waldstätten wurde der Präsident des
Erziehungsrates des Kantons Waldstätten, Aloys Reding, zum
ersten Landammann der Schweiz gewählt (21. November
1801). Aber schon am 28. April 1802 ersetzte die unitarisch
regierte Notabeinversammlung Reding durch Rüttimann. Dafür

schritt die föderalistische Bewegung in den Urkantonen um
so energischer vorwärts.

In der March hatte der bisherige Zustand Unwillen erregt,
weil sie zwei verschiedenen Bezirken des Kantons Linth zugeteilt

worden war. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl mag
einen der verschiedenen Gründe geliefert haben für die
Hinneigung der Mehrheit zu Schwyz, während eine starke
Minderheit beim Kanton Linth zu bleiben wünschte. Die nach
Lachen einberufene Gemeinde nahm auch die Hofleute von
Reichenburg in ihren Verband auf. Die Landsgemeinde in
Einsiedeln buchte den gleichen Erfolg, und die Stimmung in
den Höfen war ebenfalls der Wiedervereinigung günstig, während

Gersau nur ungern die Hand zur Vereinigung mit Schwyz
bot. Küßnacht neigte sich mehr Luzern zu 113. Die Tagsatzung
in Schwyz vom 27. September 1802 stellte einen neuen
Verfassungsentwurf auf, der die Kantonssouveränität erneuerte.
Aber am 4. Oktober 1802 kündigte Frankreich seine Vermittlung

an und verlangte die Auflösung der Truppen und die
Rückkehr zur Verfassung vom 25. Mai 1802, Wiederaufnahme
der Verwaltung durch die helvetischen Behörden und die
Absendung von Abgeordneten nach Paris. Die Führer der
föderalistischen Erhebung wurden im November nach Aarburg
in Haft gebracht, darunter Reding, Hirzel, Zellweger und

112 St. A. Schwyz, Theke 440, 1/1. 181 ff., und Steinauer I, S.
us Baumann, Repetitorium II, S. 345 ff.
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Würsch. In Schwyz konnte Meinrad Suter schließlich dazu
bewogen werden, die Stelle des Statthalters zu übernehmen.
Ihm wurden Landammann Schuler und Alois Hediger beigegeben

114.

Während dieser Zeit der starken politischen Gärung, in
der auch der Präsident des Erziehungsrates eine
hervorragende politische Rolle spielte, kamen kulturelle Bestrebungen

weniger zur Geltung. Sobald aber in den Urkantonen die
neue Konsituierung im Sinne des Föderalismus vollzogen
war, regte sich in Schwyz die neue Schulkommission. Reding
aber orientierte man schon am 28. März und am 12. April
1802 über den Stand des Gymnasiums in Schwyz. Die Schulen
waren einem vertraulichen Briefe des P. Joachim, des
Kapuzinerpredigers, gemäß bedeutend schlechter geworden. Die
Schulkommission besaß nicht mehr das gleiche Zutrauen und
ließ daher die Flügel hängen. Der Mangel an Hilfsmitteln
beraubte die Kommission ihrer Kraft, ihres Mutes und des
Einflusses auf Lehrer und Zöglinge. Die Professoren Rugel
und Viktor bezeichnete er als vortrefflich, Pirmin als nicht
schlecht. Faßbind und Schibig allerdings kamen nicht gut
weg. Dahur schlug die Schulkommission zur Besorgung des
wissenschaftlichen Teils Rugel, Viktor und P. Joachim vor.
Die Oekonomie sollte den Herren (also nicht mehr Bürgern)
Hediger, Hettlingen und Kündig anvertraut werden. Aber die
Finanzen gaben zu denken, betrugen die Passiven doch Gl
3452 S 31 A 4. — 240 Louisd'or mußten verzinst werden.
Hettlingen hatte gegen 300 Gl vorgeschossen. Die spanischen
Gelder reichten mit Not, um die Ausgaben des folgenden
Quartals zu bestreiten. Die große Summe dieser Gelder war
für das Schulgebäude verwendet worden. Da die Munizipalität

den Verkauf des Klösterli verweigert hatte, galt es, zwei
Schulgebäude zu unterhalten. P. Joachim betonte am Schluß,
daß nur gute Professoren das Institut retten können. Bei
der Lehrerwahl dürfe das Heimatprinzip nur bei fähigen
Bewerbern maßgebend sein115. Am 6. Juli 1802 richtete die
Schwyzer Schulkommission ein Gesuch an Reding und
beschwor ihn dringend, wieder die Leitung der Geschäfte zu
übernehmen, er und nur er könne das Lehrinstitut retten.
Er sei der Gründer des „physischen und moralischen, neuen
Schulgebäudes", das „Ausland" habe das Werk und den
Meister in öffentlichen Blättern gepriesen und der
vaterländische Jugendfreund über das Lehrinstitut gestaunt, das
aus dem Schutt und den Ruinen der lateinischen Schule
erstand. Wie die größten Männer der Vor- und Mitwelt
Förderer der Wissenschaften waren, so möge auch er sich wieder

"4 Steinauer, S. 396 ff. "& Reding-Archiv, Nr. 13 und 11.
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der Schule widmen. Das Vaterland werde ihn segnen und
die Nachwelt lobpreisen116. Unter dem Lob des „Auslandes"
meinte P. Joachim wohl andere Kantone; denn am 2. Wintermonat

1800 sprach sich Zschokke rühmend über den ihm
nach Basel zugeschickten Schulplan aus. Ein Exemplar sandte
Zschokke Br. Pfyster nach Bern, der in seinem Freiheitsfreund
darüber berichten sollte. Und am 13. 9bre 1800 schrieb
Zschokke an Reding, er habe ihn in „blendender Größe als
Nachahmungsmuster" in einer Sitzung des Basler Erziehungsrates

vorgestellt. Darauf hätten alle Zeitungen angefangen,
das Gymnasium in Schwyz zu loben117. Auf alle Fälle legte
man in Schwyz großes Gewicht darauf, Reding wieder als
Mitglied der Schulkommission zu gewinnen. Als das nicht
gelang, entschloß sich die Kommission, die aus Stedelin,
Faßbind, Hediger, Statthalter Suter, Dr. Kündig, Werner
Hettlingen und P. Joachim Stockmann bestand, die Mandate in
die Hand des Landrates zu legen. Im Schreiben, das der
Interimspräsident, Hauptmann Werner Hettlingen, am 4. Aug.
1801 an Landammann und Landrat richtete, betonte er zwar
mit Wärme und Nachdruck den Einfluß der Unterrichtsanstalten

auf die Religion, die Moralität und den Charakter des
Volkes, bedauerte aber den Mangel an Hilfsquellen und
Unterstützung. Nur weil man den Mangel an Priestern
befürchtete, waren die Mitglieder so lange ihrer Aufgabe treu
geblieben. Nun aber stand das Ende des Schuljahres bevor.
Die Prüfungen, die Austeilung der Prämien und die Frage
der Besoldung der Professoren drängten nach einer Lösung
und erforderten neue Maßnahmen. Die Antwort des
Landammanns flößte der Kommission wieder Mut und neue
Lebenskraft ein. Er stellte den Schulrat unter den unmittelbaren
Schutz des Landrates und versprach, sich in den „entbehrlichen

Stunden" in den Dienst des Schulrates zu stellen und
anerbot sich denselben, nach „ehevoriger Gewohnheit" zu
präsidieren und in seiner Abwesenheit den Amtsstatthalter
darum zu ersuchen. Von „Rathswegen" ernannte der Landrat
alt Landammann Andreas Camenzind zum Mitglied. Dieses
Entgegenkommen entsprach ziemlich genau dem Gesuch des
Interimspräsidenten vom 11. August 1802 an Aloys v. Reding
und die „hochgeachteten, hochweisen" Herren. Die Mitarbeit
Redings aber dauerte nicht lange. Ende Oktober wurde er
nach Aarburg in Gefangenschaft abgeführt, wo er nach einem
Winter milder Haft wieder in Freiheit versetzt wurde. So
begreifen wir, daß die Schulkommission schon am 19. November

1802 wieder an die Munizipalität und Gemeindekammer
mit dem Wunsche um Entlassung aus dem Amte gelangte.

n6 1. c, Nr. 14. ii' 1. c, Nr. 6 und 5.
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„Noch ehe wir den neu bezeichneten Wirkungskreis betraten,
warf der Sturm das Gebäude um, unter dessen Schutz und
Obdach wir gestellt waren, und mit diesem Einsturz hörten
unsere Stellen und Verrichtungen von selbst auf." Da gerade
um diese Zeit dringende Geschäfte der Erledigung harrten, die
in wissenschaftlicher und ökonomischer Hinsicht von
Bedeutung waren, ersuchte die Schulkommission die Munizipalität,

ungesäumt jene Männer zu ernennen, denen man die
Unterrichtsanstalten der Gemeinde anzuvertrauen beabsichtigte.

Die Kommission wartete auf die Gelegenheit, die
Behörden mit den reinen Absichten den unverdrossenen
Bemühungen, den vielfältigen Schwierigkeiten, den Opfern und
dem Zustand der Schulanstalten bekannt zu machen. Als
einstweiliger Präsident zeichnete Meinrad Suter118. Wie sich
herausstellte, blieb die alte Schulkommission im Amt, bis die
neue Verfassung der Mediation verwirklicht wurde. Am 13.

April 1803 zeigte sie dem Landrat und Landammann ihre
Auflösung an. Ueberzeugt vom großen Einfluß der Erziehung auf
Religion, Moralität, Ordnung und Glückseligkeit des Volkes
und der Jugend, hatte sie alle Mühen, Arbeit und Nachteile
in Kauf genommen. Mit der Zeit wurde die Bürde immer
schwerer, verdrußvoller und trostloser, aber leider, ohne
entsprechende Früchte zu zeitigen. Die Kommission äußerte den
Wunsch, der öffentliche Unterricht möge unter den unmittelbaren

Schutz und die Aufsicht der obersten Landesbehörde
gestellt werden. Man wähnte, das Gymnasium in Schwyz mit
Leichtigkeit in eine Priester - Pflanzschule umwandeln zu
können. Auch als Grundlage für eine Kantonsschule konnte
es betrachtet werden119.

Am folgenden 18. April 1803 erstattete die Schulkommission

einen ziemlich ausführlichen Bericht über ihre Tätigkeit
der letzten Jahre. Als sie die Aufsicht über das Schulwesen

übernahmen, trafen sie die Schulen in einem „jämmerlichen"

Zustande an. Die lateinische Schule wurde damals von
8, die ganze deutsche Schule von höchstens 40 Zöglingen
besucht. Es herrschte Priestermangel in einer Zeit, wo der
Religion ein empfindlicher Stoß drohte. Wenige Jünglinge zeigten

in der schwankenden Zeit Neigung zum geistlichen Stande.
Es waren wenige Vermögen vorhanden, die den Vätern
gestatteten, ihre Söhne außerhalb des Landes studieren zu
lassen. Sie hätten zu den großen Opfern befürchten müssen,
sie kehrten an Kopf und Herz verdorben zurück, für den
geistlichen Stand nicht nur unfähig, sondern direkt gefähr-

118 StA. Schwyz, Schulwesen im 1I9 St. A. Schwyz, Theke 442,
allgemeinen, 442, und Wyß, Schulwesen im allgemeinen,
Alois Reding, S. 275.

"
fol. 132.
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lieh. Aus Liebe zur Religion und zum Vaterland, nicht aus
eigenem Interesse nahm die Kommission die Arbeit auf sich
und zwar trotz dem zu erwartenden Undank vieler unwissender

und leidenschaftlicher Menschen. Mit dem nicht
unbeträchtlichen Klösterlifonds wagten sie es, ein Gymnasium
auszubauen. Der Zweck, den Jüngling unter Aufsicht der
Eltern, der Obrigkeit und des Volkes bis zum Priester oder
Staatsmann im Lande auszubilden, bot ohne Zweifel Vorteile

politischer, moralischer, religiöser und ökonomischer
Art. Aber der Fonds reichte nach Abzug der daran haftenden
Lasten kaum hin, um einen Lehrer zu honorieren. Die Regierung

vertröstete mit leeren Verheißungen und Land und
Gemeinde befanden sich nicht in der Lage, helfen zu können. Am
1. August 1802 legte die Kommission ihr Amt nieder, ließ sich
aber dann wieder bewegen, die Bürde weiter zu tragen. Nach
dem Eingreifen Frankreichs stand sie vor der Wahl, das
Institut zerfallen zu lassen oder die Arbeit als Jugendfreunde
weiter zu übernehmen. Die Mediationsakte aber rechtfertigten
die Demission von selbst. Nach der Ansicht der Kommission
war die Frage der Errichtung von kantonalen Schulanstalten
noch nicht spruchreif. Dieser zarte Wink an den Landrat ließ
die föderalistische Einstellung des Schulrates deutlich genug
erkennen. Die Furchen des Schulprogramms von Stapfer
schienen vollständig verschüttet. Der Schulrat hegte nur den
einen Wunsch, die Namen jener Männer oder der Behörde
zu erfahren, der er Rechenschaft über die Geschäfte, besonders

über den Stand und die Verwaltung des Klösterlifonds
geben konnte120. Diese Gelegenheit bot sich. Ein Ausschuß des
Rats fand sie in allen Teilen recht, erteilte die Genehmigung
und stattete den Mitgliedern der Schulkommission den Dank
für den rastlosen Eifer ab, anerkannte, daß die Schulkommission

wirklich den Grundstein zu diesem wohltätigen Werk
gelegt habe und sprach die Erwartung aus, daß auch der
Kirchenrat sich diesem Dank anschließen werde, was am 30.
Juni 1803 geschah. Durch die Gewährung einer Pension im
Betrage von 150 Gl. an Rektor Bruhin trug man eine weitere
Dankesschuld ab, obwohl der alte Rektor dafür eine jährliche

Christenlehre übernehmen mußtem. Wie aus einem
Schreiben des Amtsstatthalters vom 9. Juli 1803 hervorgeht,
wurden die Schulen aus den Revolutionsjähren nicht nur
gerettet, sondern „unvergleichlich verbessert" und P. Joachim,
Kapuzinerprediger, neben andern als „Beförderer" gepriesen
und als „Organ dieses wohltätigen Instituts" verehrt, wofür
das Dankgefühl in den Herzen nie erlöschen werde. Daher
wurde er neuerdings gemeinschaftlich mit Landessäckelmeister

i2» 1. c, Theke 442, fol. 143. i« 1. c, Theke 442, fol. 132.
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Kündig und Ratsherrn Hediger, Archivar, mit der Aufsicht
und Direktion sämtlicher Schulen des Bezirks beauftragt122.
Wie schwache Spuren die Schulideen Stapfers im Lande
Schwyz zurückließen, zeigt die Tatsache, daß ein kantonaler
Erziehungsrat erst im Jahre 1838 eingesetzt wurde, obwohl
eine zentrale Aufsichtsbehörde unbedingt für den Kanton
Schwyz dem Schulwesen förderlich gewesen wäre.

Erfreulich, aber zugleich bezeichnend für die Einstellung
des schwyzerischen Hauptortes auf dem Gebiete des öffentlichen

Unterrichtes und der Erziehung ist die Tatsache, daß
schon im November 1803 der Entwurf einer Schulmethode
von P. Aemilian Gstreinthaler aus Einsiedeln vom Kirchenrat,

Landammann und der Schulkommission eifrig studiert
wurde. Vom Eindruck zeugt die Berufung zweier Benediktiner
aus dem Stift Einsiedeln, die sich in der Folge nicht nur
um das Gymnasium, sondern auch um das Volksschulwesen
verdient machten123. Dem „Convenium" vom 8. März 1804
gemäß verpflichtete sich der Fürstabt, 7000 Gulden in vier
Quartalen zur finanziellen Unterstützung des Kantons zu
entrichten und 2 Professoren in Schwyz zu lassen. Falls diese
zurückberufen werden mußten, hatte das Stift die Pflicht,
jährlich 800 Gulden in vier Quartalen an die Schulkommission
zu zahlen124. Wenn also schon Schwyz politischer Vorrang
und größere Macht nicht abgestritten werden können, so war
das Stift Einsiedeln wie zur Zeit P. Isidors und dann wieder
in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts durch P. Gall
Morell auch in der Mediationszeit tonangebend auf Schulgebiet.

Es erscheint in zweifacher Hinsicht interessant, daß Alois
Reding wieder als Präsident der Schulkommission in Schwyz
zeichnete: erstens, weil er als Haupt des helvetischen
Erziehungsrates das Schullicht für Schwyz in Einsiedeln
anzündete, er, der schon die „Vaterländischen Gedanken" des
spätem Abtes Konrad Tanner mit einem empfehlenden
Vorwort begleitet hatte. Es trat also zum Einfluß der St. Urbaner
Schulreform derjenige von Einsiedeln hinzu. Diese bodenständige,

traditionsgebundene Einstellung beweist, daß sogar
Reding, der früher Obmann des waldstättischen Erziehungsrats,
die Pädagogik Einsiedeins als angemessener und brauchbarer
betrachtete als die Stapfers. Zweitens kann man darin eine
beredtes Zeugnis der Zufriedenheit des Volkes mit der Tätigkeit

Redings als helvetischer Erziehungsrat im Hauptorte
sehen. Er hatte die Anordnungen des Ministers gut dem Ort
und der Zeit angepaßt, ja mitunter sogar übersehen, sicher

i22 1. c, Theke 442, fol. 132. 124 Henggeler P. Rudolf, Das Stift
123 1. c, Theke 442. Einsiedeln und die französi¬

sche Revolut., S. 153, Art. 10.
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aber auch als Schulmann mit Erfolg gearbeitet und das
Vertrauen des Volkes erworben125.

Unter dem Präsidium Redings wirkte als Sekretär des
Erziehungsrates Joseph Heinrich Augustin Schibig,
Frühmesser und Schulmeister in Iberg, geb. in Ibach. Er amtete
ebenfalls als Mitglied des Bezirksschulrates von Einsiedeln.
Schibig begleitete am 14. November 1799 die in Brunnen
eingeschifften armen Kinder, bis sie von wohltätigen Menschen
in Luzern, Aargau und Solothurn aufgenommen wurden. Viele
von diesen kehrten erst nach Jahren in die Heimat zurück.
Seine Wohnstube diente zugleich als Schulstube. Bei der
Rückkehr Pfarrer Holdeners im Sommer 1800 trat er die
geräumige Gaststube im Pfarrhofe für die Schule ab. Schibig
führte die Methode und die Schulbücher von St. Urban und
die Schreibvorlagen von Einsiedeln ein, teilte die Schüler in
Klassen ein und verzichtete auf das übliche Schulgeld. Im
Sommer erteilte er unentgeltlichen Unterricht für Knaben
und Mädchen. Fleißige Schüler erhielten Schulprämien. Das
waren in der Tat für die damalige Zeit bedeutende
Fortschritte. Am 15., 16. und 17. Hornung 1801 führte er im
Schullokal mit seinen Schulkindern die Theaterstücke: „Gute
Kinder sind der Eltern größter Reichtum" und „Die Soldaten
im Winterquartier" auf. Im Jahre 1801 beschloß die
Kirchgemeinde iberg den Neubau eines Schulhauses. Durch
Fronarbeit und Hilfe des Landrates in Schwyz erstand noch vor
der Uebersiedelung Schibigs nach Schwyz in „frohmütiger"
Lage das neue Schulhaus mit weiten Gängen und hellen,
„luftigen" Schulzimmern. Im Jahre 1811 allerdings richtete
man es als Pfarrhof ein. Den Erfolg Schibigs illustriert am
besten folgende Statistik:

1799 zählte Iberg 88 Schulkinder
1800 „ „ 95
1801 „ 105
1802 „ 113
1803 „ 117
1804 „ 126
1805 „ 136

Sein Nachfolger dagegen nannte 1806 wiederum nur 30
bis 40 Schüler sein eigen. Schibig stellte schon 1799 einen
Gehilfen auf eigene Kosten an. 1802 bewilligte dann die
Kirchgemeinde zwei Dublonen zur Besoldung des zweiten
Lehrers126. Schibig gründete auch die Schule auf dem Waag,

126 Siehe oben, Professorenwahl,
Publikation wegen Schulbesuch.

!26 Dettling A., Schulgeschicht¬
liches aus Iberg, S. 40—79.
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die erstmals am 30. Dezember 1803 erwähnt wird.
Platzmangel hatte zur Schaffung dieser neuen Lehrstelle gedrängt.
Aeltern, talentvollen Schülern erteilte Kaplan Schibig Unterricht

in der Kunst der Schulführung und zog sie zum Schuldienst

heran. Solche Schülerpädagogen übten ihre Lehrtätigkeit
in Iberg, Stüden, Waag und im Wang aus. Einer davon

hatte noch nicht das 15. und der andere das 16. Jahr nicht
erreicht127.

2. Der Erziehungsrat des Kantons Linth

Obwohl über die Wahl und die Tätigkeit des Erziehungsrates
im Kanton Linth ein lückenloses Material vorliegt,

kommt für unsere Abhandlung nur eine gedrängte Uebersicht
über die Wirksamkeit des Rates in Frage, wobei die
Beziehungen und Zusammenhänge mit den schwyzerischen
Landesteilen den Ausschlag für die Auswahl geben.

Von Luzern aus ersuchte der Minister der Künste und
Wissenschaften am 17. Dezember 1798 die Verwaltungskammer

des Kantons Linth, ihm 10 Männer zu nennen, aus denen
er dann den Erziehungsrat bestellen wollte. Stapfer betonte
ausdrücklich, daß bei der Unterbreitung der Vorschläge der
weltliche oder geistliche Stand von keinem Belang seien,
wohl aber eine den Verhältnissen und Umständen angemessene
Verteilung auf die beiden Konfessionen und die verschiedenen
Bezirke. Unter gleichem Datum richtete der Minister ein
Schreiben an den Regierungsstatthalter und wünschte ein
Verzeichnis und eine Charakteristik „geschickter" und
„talentreicher" Männer, die er zu Adjunkten des Erziehungsrats
und zu Inspektoren erheben wollte. Es lag ihm am Herzen,
reformierte und katholische Gegenden in gerechter Weise
zu berücksichtigen. Trotzdem das Gesetz den Vorsitz im
Erziehungsrat einem Mitgliede der Verwaltungskammer
übertragen hatte, bezeichnete Stapfer den Regierungsstatthalter
provisorisch als Präsidenten. Adjunkten konnten auch
entlegenere Gebiete stellen, Erziehungsräte dagegen nur Glarus
und Umgebung1.

Am 12. Februar 1799 wurden Br. Blumer, Pfarrer Weber,
Dr. Marty, Dr. Trümpi, alt Statthalter Zwicky, Ennenda, alt
Kaplan Zäch von Glarus als Erziehungsräte gewählt. Das
Vollziehungsdirektorium bestätigte am 28. Hornung 1799 die
vom Minister getroffenen neuen Wahlen: Bürger Heer,
ehemaligen Statthalter, Pfarrer Steinmüller, Kerenzen, Pfr.
Zwicky, Niederurnen, und Bürger Zäch2. Pfarrer Steinmüller

i27 Ebenda S. 379—389. » BAB, Bd. 1448, fol. 2/4.
2 L c, fol. 17 und fol. 1.
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zog in den Kanton Säntis, und Kaplan Zäch lehnte ab. Auch
Statthalter Heer mußte ersetzt werden. Am 19. August 1800
wurde Br. Präsident Schindler in Mollis beigegeben3. Aus der
Wahl vom 6. Dezember 1800 gingen Pfr. Trümpi, Schwanden,
Pfr. Freuler, Glarus, Dr. Zugenbühler, Glarus und Hauptmann

Leonhard Freuler, jun., Glarus4, als Erziehungsräte
hervor.

Als Adjunkten anerkannte das Vollziehungsdirektorium
am 12. März 1799:

Br. Steinmüller, Schulrektor in Glarus, Juton, Schullehrer,
Mollis, Pfr. Bosch, Ebnat, Bernold, Unterstatthalter von Mels,
Hildi, Unterstatthalter von Werdenberg, Gangginer, gewesener
Sachwalter, Distrikt Rapperswil, Büeler, Unterstatthalter,
Rapperswil, Wilhelm, Pfr., Reichenburg, Good, Agent,
Sargans, Dr. Zugenbühler, Werdenberg5. Dr. Zugenbühler wurde
dann am 6. Dezember 1800 als Erziehungsrat ernannt. Gegen
die Wahl Pfarrer Wilhelms in Reichenburg hegte man
Bedenken. So beantragte Regierungsstatthalter Heer dem Minister

die Abänderung dieser Nomination, weil Wilhelm seit
der Deportation ohne Pfründe und von hitziger politischer
Denkungsart war6.

In der ersten Sitzung am 30. 7bre 1800 bestellte man den
Aktuar in der Person von Erziehungsrat Trümpi. Am 16. Xbre
1800 wurden Erziehungsrat Marty als Vice-Präsident und
Erziehungsrat Zugenbühler als Vice-Aktuar auserkoren. Als
Inspektoren beliebten:

Distrikt Schanis: Stiftskaplan Hegglin, Schanis, Pfarrer
Gmür, Amden.

Distrikt Rapperswil: Helbling, Distriktsrichter, Pfister PL,
Pfr., Galgenen.

Am 16. Xbre 1800 erkor der Erziehungsrat Doktor Marty
zu seinem Präsidenten (eigentlich Vice-Präsidenten) 7. Marty
nahm die Wahl nicht an. Daher betraute man Pfarrer Freuler
in Glarus mit diesem Amt (10. Januar 1801).

Während die im Dezember 1800 für die Unterstützung der
bedürftigen Schullehrer bestimmten 600 Fr. noch nicht
verteilt und auch die 2 Klafter Buchen- und Tannenholz noch
nicht verabreicht wurden, weil die notwendigen Erhebungen
nicht durchgeführt waren, wurde man vor dem Minister
wegen Errichtung von Winterschulen und der Wahl eines
einzigen Schulinspektors für jeden Bezirk vorstellig. Auch

3 1. c, fol. 17 und fol. 19. 7 LA GL, Cop. d. E. (Copierbuch
4 1. c, fol. 21. des Erziehungsrates), 1800 bis
5 1. c, fol. 6 und Bd. 1423, fol. 35. 1803, 87 IV, S. 5.
6 1. c, fol. 15.
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die Anwendung von Zwangsmaßregeln gegen Eltern, die ihre
Kinder nicht zur Schule schickten, kam zur Sprache8.

Die erste öffentliche Sitzung des Erziehungsrates fand am
20. Januar 1801 in der großen Ratsstube zu Glarus statt. Die
Verwaltungskammer, das Kantonsgericht, das Distriktsgericht,
die Munizipalitätsbeamten und auch der größte Teil der
übrigen Bürger von Glarus beehrten.die feierliche Sitzung und
den Rat mit ihrer Gegenwart. Nach der Verlesung der
Instruktionen und Anhörung der Reden des Regierungsstatthalters

und von Pfarrer Zwicky wurde noch das Gedicht von
Br. Bernold in Wallenstadt, Aktuar, vorgelesen9.

So wandle fort und brich dir neue Bahnen!
geh und erzieh nun dein Geschlecht!
sey stolz darauf, daß unter deinen Fahnen
man endlich lernt Vernunft und Recht.

Denn beyde sind verwandt und siedeln gerne,
wo wahre, reine Freyheit wohnt
und das Gesetz nur herrscht, wo himmelferne
von Wahn die Tugend selbst sich lohnt.
Dann und nur dann kann Weisheit uns beglücken,
sie, die im Schöße der Natur
gebildet, sich von Torheit nicht berücken
läßt und nur folgt der Wahrheit Spur.
Sie ist es, die zuerst den Lehrer leitet,
dann seinen Lehrling, dann das Volk,
wo sie nicht lehrt, wo sie ein Volk nicht weidet,
ist selbst Aufklärung nur ein Dolch.

In Thoren Hand, die Recht das Unrecht nennen,
das Dunkel Licht, die Wahrheit Trug,
die nicht den Unterschied der Weisheit kennen,
nur ihnen fremd, sich selbst genug.
Natur! Natur! in deinen heil'gen Hallen
lernt man sie nur, von Flecken rein
und welche nicht auf deinem Pfade wallen,
die müssen sehend —¦ blinde seyn.
Und so umarmen sie in eitlem Drange
ein Luftbild statt der Gegenwart
und pflegen es und kosten es so lange,
bis es erstickt nach Aschen Art.
Drum jaget nicht nach fremden Idealen
von einem Witzling ausgeschmückt,
worin sich nichts als bunte Farben malen,
daß man das Urlicht nicht erblickt.
Viel schöner ist der reine helle Spiegel,
ich wiederhole es, der Natur,
der alles treu zurückstrahlt, Thal und Hügel
und Thier und Mensch, den Stolz der Flur.

8 LA GL, Prot. d.E., 86 IV, S. 9 LA GL, Prot. d. E., S. 9.
1—7 (Protokoll des Erziehungsrates,

1800—1802).
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Bleibt ihr nur treu der guten holden
Natur, so ist sie Mutter Euch,
dann wird es Tag, dann wird das Alter golden,
dann auch erscheint der Tugend Reich.

Dies ist Erziehung, dies die Frucht der Lehre,
die hier ausstreut Euer Rath,
O daß der Himmel uns dies Glück gewähre,
o daß er segne Rath und That.

Ihr seyd das Licht, Ihr seyd das Salz der Erde,
o laßt das Licht nicht dunkel seyn!
seht zu, daß nicht das Salz unschmackhaft werde,
das Salz sey gut, das Licht sey rein!
Und endlich denkt, daß Menschen noch nicht Engel,
so wenig als sie Thiere sind,
hat nicht jeder Mensch Tugend, Mängel,
des Himmels und der Erde Kind?
Zum Himmel strebt der Geist, der Leib zur Erde,
ein wunderbares Mittelding!
Der Geist des Leibs, der Leib des Geists Gefährte,
ist dies nicht Piatos heil'ger Ring?
Drum laßt den Menschen menschlich auch erziehen,
gebt jeglichem, was ihm gebührt!
Dann wird der Leib dem Geiste nicht entfliehen,
der Geist vom Leibe nicht verführt.
So ziehet Ihr Menschen würdig dieses Namens,
so ziehet ihr gute Bürger auch,
gesegnet sey die Frucht des guten Samens,
die Frucht bewährt sich im Gebrauch.

Barde von Riva 10.

Es wurde beschlossen, beide Reden und das Gedicht
drucken zu lassen und die ordentliche Sitzung des Erziehungsrates

in Zukunft alle Montage nachmittags 1 Uhr im Blumer-
schen Haus in der Wiese abzuhalten11. Dem Erziehungsrat
oblag die Pflicht, dem Minister der Künste und Wissenschaften

monatliche Berichte über alle Verhandlungen und
Veränderungen zugehen zu lassen. Dazu kam die vierteljährliche
Einsendung der Schultabellen der Bezirksinspektoren mit der
daraus zusammengestellten Generaltabelle. Als Kontrolleur
aller gesetzlichen Gewalten fungierte der Regierungsstatthalter.

Die ökonomische Besorgung der Unterrichtsanstalten
dagegen und auch die Wahl des Gemeindeschulaufsehers standen

der Verwaltungskammer zu12.
Gemeinsam mit dem Erziehungsrat arbeiteten auch die

Adjunkten. Sie zog man in allen wichtigen Angelegenheiten

10 LA GL, Prot. d. R. (Protokoll 12 Entwurf der Instruktionen für
d. Regierungsrates), Theke II, die neuerrichteten Erziehungs-
Nr. 77. räthe, Luzern 1799, S. 20/21/22.

ii LA GL, Prot. d. E., 86 IV, S.
8—10.
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zur Beratung bei13. Man betrachtete sie gleichsam als
Sittenwächter ihres Gebietes. Ferner sollten sie in ihren Distrikten
zur Hebung der Kultur beitragen14. In diesem Sinne wirkte
auch Br. Michael Gangginer, Adjunkt des Erziehungsrates,
von Lachen. Am 23. Januar 1801 unterbreitete er dem
Erziehungsrat seine „Vorschläge und Gedanken zur künftigen
Schulerneuerung". Eine gedrängte Wiedergabe des Inhaltes
scheint gerechtfertigt:

1. Um der Normalmethode im Kanton Lmth zum Siege zu
verhelfen, sollten alle Lehrer durch einen Erziehungsratsbeschluß

und dessen Bestätigung durch die Verwaltungskammer

bei Verlust ihrer Stellen auf diese Lehrart verpflichtet
werden. Gangginer konnte sich auf die Erfolge mit dieser

Methode in Lachen berufen. Aus dem innern Land war nämlich

Pfr. Rickenbacher von Steinen, „einer der gelehrtesten
im Kanton Schwyz", vor drei Jahren herbeigeeilt, um mit
einem jungen Schullehrer alle Tage 2 mal die Schule zu
besuchen. „So wurde in einer gemeinen Gemeinde zu
jedermanns Verwunderung eine alte, verdorbene Schule umgestellt,
ehe die am Haupt-Ort darauf dachten, ihrer ebenso schlechten
Schule eine andere Gestalt zu geben."

2. Damit die Schüler bequem schreiben können, wünschte
Gangginer Schulstühle mit einer angemessenen Breite und
statt des Nebeneinander in der Aufstellung die Reihen-
Ordnung.

3. Da das Gedruckte für alle notwendig werden mußte,
nicht aber das Geschriebene, verlangte der Adjunkt die
Priorität des Gedruckten und betonte zudem das didaktische
Prinzip des Fortschreitens vom Leichten zu Schweren. Diese
Forderung kam einer Attacke auf die alte Schule gleich, in
der man nach der Durcharbeitung des Namenbuches etwa
alte, verdorbene, unlesbare Briefe und Schriften las. Diese
Schriften ohne Zusammenhang und Orthographie raubten den
Kindern die Schulfreude, verursachten Ueberdruß und
bedeuteten, da man sich monatelang nur mit einem Brief
abgab, eine Marter.

4. Mit Ausnahme der Religion schlug der Referent die
Schaffung einheitlicher Bücher vor. Dadurch wären die Schüler

in den Besitz billigerer Bücher gekommen, und ferner
hätte eine Neuanschaffung bei einem Schulwechsel vermieden
werden können. Als Beispiel unterbreitete Gangginer ein
Schulbuch von Ueberlingen.

5. Abschaffung der Nebenschulen.
6. Schulzeit: Je 24/2 Stunden am Vor- und Nachmittag.

Auch sein Postulat nach einer Schule voll Sonnenschein ließ

« Ebenda, Vorrede, S. VIII. « LA GL, Cop. d. E., Nr. 11.
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sich sicher auch schon damals hören. Für katholische
Gegenden faßte er eine frühere Ansetzung des Gottesdienstes
ins Auge. Bei den Erwachsenen glich das Frühaufstehen —
wie jetzt in den Kriegsländern die Sommerzeit — die
Einbuße während der französischen Invasion aus.

7. Zur Unterstützung des Schullehrers sah sein
Reformvorschlag vermehrte Befugnisse der Munizipalitäten in der
Verhängung von Strafen vor, wodurch der Respekt vor den
Vorgesetzten schon früh eingeschärft werden sollte, denn es
erschien umständlich, wegen jedes Schulvergehens vor das
Distriktsgericht zu gelangen.

8. Zur Verbesserung der Sitten unterbreitete Gangginer ein
allgemeines Tanz- und Badeverbot. „Wenn die Schamhaftig-
keit einmal verloren, ist solche nicht mehr zurückzubringen
und haben die Kinder bei dem Tanzen einmal Feuer
aufgefangen, ist es nicht mehr zu löschen. Bei uns hat man das
seit 4 Jahren getan und jetzt sind unsere Kinder ganz gleichgültig

dabei."
9. Die Arbeitstage müssen auch Schultage sein, da sich

sonst Unordnung und Müßiggang einschleichen.
10. Um die Forderungen der Unentgeltlichkeit des Unterrichts

und der Lehrmittel zu verwirklichen, wird die
Auskundschaftung von Fonds empfohlen.

11. Das Postulat einer genügenden Lehrerbesoldung
durchleuchtet schlaglichtartig die schulfreundliche Gesinnung Gang-
giners, beweist aber gleichzeitig seine tiefere Einsicht in die
praktischen Zusammenhänge. Daher schrak er sogar nicht
davor zurück, für diesen Zweck eine Steuer zu beantragen.
„Ein Schullehrer, der arm und dürftig leben muß, dadurch
gar in Schulden steckt, hat bei den Kindern keine Achtung,
verliert alles Ansehen." „Er schmeichelt und übersieht denen
Kindern alles von denen er Schenkungen hofft."

12. Um den Schulbesuch anzukurbeln, der so oft zu
wünschen übrig ließ, weil die Eltern behaupteten, den Schullohn
nicht entrichten zu können, sie für ihre Arbeit in Anspruch
nahmen oder gar zum Betteln benötigten, wollte Gangginer mit
einer Buße von 15 S. ahnden und alle Bürger, die nicht lesen
und schreiben konnten, von den Urversammlungen und Aemtern

ausschließen.
13. Die Pflichten des Schullehrers schraubte der Adjunkt

ebenfalls höher. Da in der Volks-Christenlehre Gegenstände
behandelt wurden, die über dem Kinderhorizont lagen, erwartete

er vom Schullehrer während dieser Zeit die Uebernahme
der Kinderlehre in einem Schulzimmer oder einer
Nebenkapelle.
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14. Vierzehn Tage vor Schulbeginn nach der Herbstvakanz
wollte man allein den ABC-Kindern widmen. Die Aufnahme
geistig unentwickelter Kinder durfte verschoben werden.

15. Die Aufnahme von Schülern während des Jahres
erfolgte nur dann, wenn das Kind einer Klasse zugeteilt werden
konnte. Das Mindestalter war auf 6Va Jahre angesetzt.

16. Es gereicht diesem Plan zum Vorteil, daß er für die
größern und fähigem Schüler Unterricht in den 2 Species der
Rechenkunst vorsah. Zu diesen Rechenstunden hatten auch
schulentlassene Knaben Zutritt.

17. Endlich beantragte Gangginer die Beschränkung der
freien Zeit auf 2 Halbtage in der Woche15.

Dieser Reformvorschlag zeigt erstens den Glauben an die
Vortrefflichkeit und Ueberlegenheit der Normalschule und
Normalmethode, dann den Zusammenhang mit Ueberlingen
und schließlich die Ausstrahlung auf die Schule in Steinen
im innern Land. Auf alle Fälle lassen die vielen didaktischen
und pädagogischen Ratschläge einen praktischen Geist
erkennen und sind Zeugen der Begeisterung und der sonnigen
Liebe zur Jugend.

Während die Erziehungsratsmitglieder treu zur Fahne standen,

verursachte innerhalb des Kollegiums das Amt des
Aktuars etwelche Schmerzen. Schon am 16. Februar sah sich der
Rat gezwungen, an Stelle des demissionierenden Schreibers
Trümpi Br. Zugenbühler zu wählen. Zu seiner Entlastung
überband man aber die Hausarbeiten dem Sekretär der
Verwaltungskammer16. Aber auch der neugebackene Protokollführer

scheint der Ermüdungskrankheit erlegen zu sein, denn
schon am 16. Mai 1801 wurde Br. Steinmüller, Schulrektor in
Glarus, ersucht, Aktuariat und Sekretariat zu vereinigen.
Steinmüller harrte aber in seiner Wirksamkeit bis zur
Einstellung der Tätigkeit des Erziehungsrates aus17.

Man muß gestehen, daß der Erziehungsrat keine leichte
Arbeit hatte, im paritätischen Kanton Linth das Schulschifflein

an der politischen Skylla und der religiösen Charybdis
vorbeizusteuern. Da es aber weder an Geschick, noch am
guten Willen fehlte, so konnte der Erfolg nicht ausbleiben.
Man orientierte sich sichtlich nach dem Morgenstern der
christlichen Religion und strebte nach dem Licht der Wissenschaft.

Es zeugt sicher von gutem Willen, daß die Inspektoren
schon am 16. Februar 1801 die Weisung erhielten, an den
verschiedenen Orten die Einrichtung von Sommerschulen zu
prüfen. Wo nicht unüberwindliche Hindernisse sich in den

is LA GL, Prot. d. R, Theke II, " LA GL, Prot. d. E., S. 15/16.
Plan Gangginer, fol. 1 und 2. » L c, S. 29/30.
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Weg stellten, wünschte der Erziehungsrat die Führung von
Sommerschulen, forderte aber zugleich gebieterisch, daß keine
Kinder aus der Schule zu entlassen seien, bevor sie nicht
„gehörig" lesen, schreiben und rechnen18. Da manche Eltern
die notwendigen Schulbücher nicht kaufen konnten, lag es
dem Erziehungsrat besonders daran, auch in dieser Beziehung
nach Möglichkeit zu helfen. Daß sich der Rat dabei nur vom
Gefühl der Gerechtigkeit leiten ließ, bewies die Abweisung
der Zumutung Inspektor Helblings, die Noth- und Hülfsbüch-
lein nur in seinem Inspektoratskreis unter Hintansetzung der
March verteilen zu dürfen19. Aber zu Bücheranschaffungen
schwang man sich erst im zweiten Tätigkeitsjahr auf. Der
Beschluß vom 15. März 1802 gestattete den Ankauf von:
Vorschriften von Aarau für 5 L,

Seilers allgemeines Lesebuch für 6 L, Fausts Gesundheitskatechismus

für 4 L, Rochows Kinderfreund für 5 L, katholische

Schulbüchlein nach Auswahl der katholischen
Erziehungsratsmitglieder für 5 L. Von den 80 Exemplaren von
Seilers Lesebuch wurden an die Inspektoren gesandt: nach
Schanis 12 und nach Rapperswil 9. Von den 600 Vorschriften
erhielt Schanis 110, Rapperswil 65. — Geschichte der Apostel:

3 für Schanis, Kaltbrunn und Reichenburg. — 3 Jais,
Lehr- und Gebetbüchlein, für Benken, Tuggen und Schübelbach.

2 Stück Geschichte Jesu für Rapperswil und Lachen.
3 Jais für Schmerikon, Galgenen und Eschenbach. 5 Crauer
für Altendorf, Rapperswil, Goldingen, Jona und Wollerau20.
An Stelle von Seilers Briefen wurden angeschafft und verteilt :

Sutors Lesebuch: Tuggen 1, Lachen 1, Vorder-Wäggithal 1,

Hinter-Wäggithal 1. Gesundheitskatechismus: Schübelbach 1,

Reichenburg 1, Wollerau 1, Galgenen 1, Altendorf 121.
Zur Aufmunterung der Schüler sah der Erziehungsrat

Ende 1801 Prämien vor für fleißige Leistungen. Zur Bestreitung

der verschiedenen Unkosten äußerte der Erziehungsrat
den Wunsch, man möge ihm die Vollmacht zur Anordnung
freiwilliger Kirchensteuern einräumen22. Tatsächlich bildete
die unglaubliche Mittellosigkeit und Armut fast auf Schritt
und Tritt ein Hindernis. Der Mangel an Kleidern hinderte
sogar manche Eltern, die Kinder in die Schule zu schicken, wie
eine Zuschrift an Dekan Ith in Bern beweist23. In eine besonders

unangenehme Lage geriet der Erziehungsrat, der den
Inspektoren auf Grund der Instruktionen die Entschädigung
der Reiseauslagen zugesichert hatte, als eine einschlägige
Meldung des Ministeriums jedwede Hoffnung auf Reiseent-

18 1. c, S. 15/16. 2i LA GL, Cop. d. E., Nr. 201/202.
19 1. c, S. 36/38. 22 1. c, Nr. 125.
20 L c, S. 88/93. 23 1. c-j Nr. 111/112.
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Schädigung an die Distriktsaufseher zerstörte24. Dieser
Bericht wirkte um so niederdrückender, weil man schon
einmal beim Minister in dieser Angelegenheit vorstellig geworden

war und zwar mit der Begründung, die Tätigkeit der
Schulinspektoren gerate sonst ins Stocken25. Aus diesem
Grunde erschienen Unterstützungen jeder Art ganz besonders
willkommen und bedeuteten wahre Sonnentage. Am 17. Juni
1801 wurde der Verwaltungskammer ein spezifiziertes
Verzeichnis über die Verteilung des beschlossenen Geldbetrages
(an Stelle des zufallenden Holzes) für die Lehrer mit
geringerem Gehalt zugestellt. Im Distrik Schanis fanden auf
Schwyzer Gebiet Reichenburg, Schübelbach, Wangen und
Tuggen Berücksichtigung, im Distrikt Rapperswil: Nuolen,
Siebnen, Wäggithal, Galgenen, Lachen, Altendorf, Pfäffikon,
Freienbach, Wollerau und Feusisberg2fi. Die vom Minister
zugesandten und verdienten, armen Schulmeistern angewiesenen

600 Fr. sollen nach dem Zeugnis des Erziehungsrates
wirklich viel Gutes gewirkt haben. Dagegen hatte der Rat
am 5. November 1801 von der Regierung noch keine Weisung
betreffend Holzzuteilung an die Schulmeister erhalten27. Allerdings

muß festgestellt werden, daß die oben erwähnten
Bücheranschaffungen und die am 1. März 1802 bewilligte
Entschädigung für die Ausgaben der Schulinspektoren erst
durch die Anweisung von 30 Louisd'or in Silber durch die
Zentralhülfsgesellschaft in Bern möglich wurde. (Mitteilung
des Präsidenten des Erziehungsrat in der Sitzung vom 4. Jan.
1802) 28. Da der Erziehungsrat klar genug erkannte, daß der
unbefriedigende Zustand der Fonds unmöglich namhaftere
Fortschritte ermöglichte, plante er Schritte in Bern. Gemeinsam

mit dem Kanton Waldstätten und Säntis gedachte man
bei der „Tagsatzung" vorstellig zu werden. Am meisten
vermißte man im Kanton die höheren Schulen, an deren Verwirklichung

unter den waltenden Verhältnissen nicht zu denken
war. Im Verein mit den Kantonen Waldstätten und Säntis
glaubte man eher an ein Ziel zu kommen. Weil die eigenen
Mittel nicht hinreichend schienen, erblickte man das Heil in
der staatlichen Zentralisierung des Erziehungswesens29.

Die Schul- und Lehrerfreundlichkeit bewies der Rat bei
den verschiedensten Gelegenheiten, so im Kampfe der öffentlichen

gegen auftauchende Nebenschulen. Immerhin blieb dabei

die Objektivität gewahrt. Einen einschlägigen Bericht des
Adjunkten Gangginer übermittelte man an Inspektor Helbling

24 LA GL, Prot. d. E„ S. 35/36. 27 LA GL, Cop. d. E., Nr. 111/112.
25 1. c, S. 29/36. 2S LA GL, Prot. d. E., S. 68/77/80.
26 1. c, S. 32, und Cop. d. E., S. 38 29 1. c, S. 38/42, und Cop. d. E.,

und 40. Nr. 84—90.
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zur Berichterstattung30. Mit Freude nahm der Erziehungsrat
den Beschluß vom 28. August 1801 entgegen, wonach das
Minimum der Besoldung nebst freier Behausung auf 100 Fr.
angesetzt worden war, riet aber unter Berücksichtigung der
mannigfachen Verhältnisse eine elastische Durchführung an31.

Weitere Auskunft über die Tätigkeit des Erziehungsrates
gibt der Bericht vom 5. November 1801 an das Ministerium
der Künste und Wissenschaften. „Wir fanden Oerter, wo
man das Wort Schule bloß dem Namen nach kannte, weder
Lehrer noch Schulhäuser hatte, Oerter, wo des Jahres nur
wenige Wochen Schule gehalten wurde, Oerter, wo es an
gutem Willen, an Gehalt, an Schulfonds, kurz an allem
fehlte, was zur Haltung einer guten Schule erforderlich ist."
Durch die Hilfe der Schulinspektoren gelang es, das Gefühl
für gute Schulen zu wecken und die Bürger von der
Notwendigkeit derselben zu überzeugen, so daß nicht nur
Winterschulen geführt, sondern an den meisten Orten mehr oder
weniger lang auch Sommerschulen entstanden. Obwohl der
Erziehungsrat erst am Anfang des Jahres 1801 seine
Wirksamkeit aufnahm, reichte er zugleich mit dem Bericht auch
schon die Generalschultabelle ein. Diese war nach den
Rapporten der Schulinspektoren zusammengestellt worden
und gewährte Aufschluß über die Schulverhältnisse jedes
Bezirks. Bezeichnend ist die Bemerkung, daß kaum in einem
Kanton größere Schwierigkeiten und so viel Armut bestanden
hätten32. Die Generalschultabelle wurde an die Adjunkten,
Schulinspektoren und auch an außerkantonale Erziehungsräte
gesandt33. Aber schon am 19. November 1801 war der
Erziehungsrat nicht sicher, ob er seine Wirksamkeit ruhen oder
andauern lassen solle und stellte an Minister Wyttenbach
eine einschlägige Anfrage34. Die Zentralbehörden wünschten
den Fortbestand des Erziehungsrates und empfahlen sogar
eine vermehrte Pflege des Religionsunterrichtes. Wie aus dem
Schreiben des Rates an Br. Regierungsrat Glutz vom 3.
Dezember 1801, den Minister der innern Angelegenheiten (das
Ministerium der Künste und Wissenschaften war diesem
schon einverleibt worden), hervorgeht, hatte man dieser
Forderung schon vorher Genüge geleistet, beklagte sich dagegen,
daß es manchen Eltern nicht möglich sei, die nötigen Bücher
zu kaufen35. Die neue politische Gärung färbte sich schon
seit dem August 1801 auch im Erziehungswesen ab. So tat
der Erziehungsrat anfangs August 1801 alles, um Inspektor
Pfister zur Weiterführung seines Amtes zu bewegen, bis sich

30 1. c, S. 36/38. 33 1. c., Nr. 117/119.
»i 1. c, S. 52 und 57. 34 1. c, Nr. 121.
32 LA GL, Cop. d. E., Nr. 111/112. 36 1. c, Nr. 125.
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die politische Lage geklärt habe36. Im November 1801 ergriff
die Unsicherheit sogar den Erziehungsrat selber. Am 15. März
1802 reichte er dann seine Demission ein. 5 Bezirke waren
vom Kanton getrennt. Im gleichen Verhältnis schwanden auch
Kraft und Autorität. Die Verbindung mit der Zentralgewalt
wurde aufgehoben, die Gemeinden strebten wieder die
willkürliche Verfügung über Schulen, Schulbücher, Lehrer und
Lehrart an. Die Aussicht auf zweckmäßige Hilfsquellen war
entschwunden. Der Erziehungsrat hatte also vergeblich den
fortwährenden Kampf gegen den Widerstand des Volkes und
die Sparsamkeit der Regierung geführt37. Eine Antwort von
Bern traf nicht ein. Daher blieb der Rat noch im Amt. So
befaßte er sich im November und Dezember 1802 mit einer
Lehrerwahl in Glarus. Der Kandidat stand sittlich nicht
einwandfrei da. Man erhob darum gegen diese Wahl Einsprache
und machte dabei den formellen Grund geltend, das Wahlrecht

stehe dem Erziehungsrat und nicht der Gemeinde zu.
Am 13. Christmonat gab der Rat dem Regierungsrat Kenntnis
von der Demission, die schon im März erfolgt war, aber
unbeantwortet blieb. Von einer weiteren Wirksamkeit wollte
man erst nach einem neuen Auftrag und bei größerer
Machtausstattung etwas wissen. Anläßlich einer Sendung an
Inspektor Klein schrieb der Erziehungsrat, das sei wohl die
letzte Sendung und bemerkte dazu vielsagend: „Fiat
voluntas!"38 (13. I. 1803).

c) Die Schulinspektoren

Die Wahl traf der Erziehungsrat. Den Schulinspektoren
oblag die Pflicht, dem Erziehungsrat alle Vierteljahre die
Schultabellen einzusenden und alle Verfügungen und Neuerungen

zur Bestätigung vorzulegen, z. B. über Lehrmethode,
Schulbücher und Klasseneinteilung. Aus diesem Grunde war ihnen
die Kenntnis der Gesetze und Verordnungen, die ihnen der
Erziehungsrat zustellte, eine absolute Notwendigkeit. Im Falle
der Einberufung der Lehrer zu Konferenzen war vorher die
Genehmigung des Erziehungsrates einzuholen. Die Inspektoren

besuchten jede Schule 4 mal im Jahre. Der Schulbesuch
wurde unangemeldet unternommen. Der Beurteilung unterlagen

die Schulführung und die äußern Verhältnisse:
Schulgebäude, Schulzimmer, Luftzüge, die Anordnung der Tische
und Bänke, Größe, Beleuchtung, das Inventar an Schulgeräten
wie schwarze Rechen- und Schreibtafel, Schrank, Schulbücher,

36 LA GL, Prot. d. E., S. 38—42. ™ LA GL, Prot. d. E., S. 97/98, u.
und Cop. d.E., Nr. 84—90. Cop. d. E., Nr. 204.

37 LA GL, Cop. d. E., Nr. 172, S.
89—90.
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Schreibvorschriften, Reinlichkeit des Schulzimmers und die
persönlichen Verhältnisse des Schulmeisters: Ehestreit,
Trunkenheit und Patriotismus. Die Inspektoren verfügten ebenfalls

die Absonderung der Kinder mit ansteckenden Krankheiten

und kontrollierten die Benützung des Volksblattes
durch den Lehrer. Die eigentlichen Prüfungen der Kinder
nahm der Inspektor im Dezember und Januar ab. Dann
stellte der Inspektor über die Schule ein Zeugnis aus. Er
war es, der Dispensationen der Entfernung, der Vermögensund

Gesundheitsverhältnisse wegen erteilte. Unter Mitteilung
an den Erziehungsrat stand dem Inspektor die Ernennung von
Gehülfen in den Gemeinden frei. Saumseliger Schulbesuch
konnte der Munizipalität angezeigt werden. Der Inspektor
berichtete, ob der Lehrer oder der Pfarrer allein den Religionsunterricht

erteilte, ferner ob die Lehrersfrau die Mädchen in
die Kunst des Spinnens, Nähens und Strickens einführte. Als
Mittel, den Schulunterricht zu fördern, betrachtete man auch
die Lehrerzusammenkünfte, die Bildung von Lesegesellschaften

und die Gründung von Bibliotheken. Vorgesehen war noch
die Errichtung von Sonntags-, Industrie- und Realschulen1.

Die Inspektoren im Kanton Linth wurden durch den
Erziehungsrat am 16. Xbre 1800, also in der zweiten Sitzung,
gewählt. Als solche beliebten im Distrikt Schanis Stiftskaplan
Hegglin in Schanis und Pfarrer Gmür in Amden, im Distrikt
Rapperswil Distriktsrichter Helbling in Rapperswil und Pfr.
Placidus Pfister in Galgenen. Für die schwyzerischen Gebiete
waren Hegglin und Pfister bestimmt. Allerdings sträubten sich
anfänglich beide, die Wahl anzunehmen. Hegglin schützte
am 28. Xbre 1800 sein Alter und seine Krankheiten vor,
bequemte sich aber schließlich am 14. Januar 1801 zur
Annahme des Amtes, bat aber um genaue Auskunft über das
Verhältnis zum 2ten Schulinspektor, wünschte Instruktionen
über die Inspektionsreisen und begehrte schließlich noch eine
halbe Riese Papier. Pfister hatte am 18. Xbre 1800 vom Aktuar
Trümpi das Ernennungsdekret als zweiter Inspektor des
Distriktes Rapperswil und am 7. Januar 1801 die Instruktionen
erhalten, stellte aber schon am 9. Januar 1801 das
Entlassungsgesuch. Er fand die Zeitumstände für seine
Amtspflichten ungünstig, wähnte, mit seinen kaum 29 Jahren noch
der Bildung bedürftig zu sein. Auf dem Gebiete der Schule
brauche es Männer mit Zeit und Muße, um sich dem ganz
vernachlässigten Schulwesen zu widmen, weil das Volk ganz
verwildert sei. Dafür versprach er, in seiner Gemeinde der
Schule eine bessere Richtung zu geben, die Bürger mehr zu

1 BAB, Bd. 1423, Nr. 6, S. 29—60, inspektoren in den Distrikten.
Instruktionen für die Schul-
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bilden und aufzuklären. Pfister schlug dafür Br. Pfarrer Spieß
in Lachen vor, „einen geschickten und einsichtsvollen Mann,
der sich schon durch die Verbesserung des Schulwesens in
Lachen so verdient und berühmt" gemacht habe und seine
Pfarre mit mehreren Gehilfen verwalte. Erwähnt wurden noch
Repräsentant Steinegger und Alt-Ratsherr Düggeli. In einem
zweiten Schreiben ohne Datum sagte Pfister dann wenigstens
provisorisch zu, schlug aber trotzdem gleichzeitig Pfarrer Br.
Schmid von Nuolen für die Inspektorstelle vor2. Bei der Wahl
der Inspektoren wurden die konfessionellen Verhältnisse in
loyaler und kluger Weise in Berücksichtigung gezogen. Wenn
in einem Bezirk die katholischen Bürger die Mehrzahl bildeten,

wählte man einen Inspektor ihrer Konfession und einen
reformierten zum Suppleanten. Wo nur einige Schulen einer
Konfession waren, überließ man es dem Zufall, ob die Supple-
antenstelle auf die eine oder andere Seite falle. Für die beiden

Distrikte Schanis und Rapperswil wurden nur Inspektoren
katholischer Konfession gewählt. „Man verstand sich brüderlich

und ohne Wortstreit, doch ohne im geringsten durch
irgend einen eigentlichen Schluß die Stimmfreyheit jedes
Mitgliedes zu beschränken über obige Proportion"3. Die
Mitteilung der Wahl an die neugewählten Schulinspektoren
geschah in feierlichem, salbungsvollem Ton. Zur Begründung
wurden die „ehrenvollen Zeugnisse, die gemeinnützigen Kenntnisse,

die ununterbrochene Tätigkeit, der rastlose Eifer für
die Volksbildung und Volksveredelung" angeführt. Das
Bewußtsein, etwas zu einer besseren Volksbildung in einem in
dieser Hinsicht vernachlässigten Kanton getan zu haben,
wurde als edler und schöner Lohn in Aussicht gestellt. In die
Inspektoralgeschäfte teilten sich die beiden Inspektoren je
nach Bedürfnis4. Ihre erste Aufgabe bestand darin, dem
Erziehungsrate mitzuteilen, was für Gemeinden schon eine
Winterschule unterhielten und welche noch keine führen ließen.
Sie sorgten für die Ermittlung der schulfähigen Kinder und
forschten nach den Ursachen, warum die schulfähigen Kinder
die Schule nicht besuchten. Ferner veranstalteten die Inspektoren

eine Erhebung, wieviel Kinder jedes Jahrganges von 6
bis 14 Jahren die Schule besuchten. Kinder, die dem Unterricht

aus irgend einem Grunde fernblieben, wurden mit Namen
und Geschlecht aufgeführt5. Auf Vorschlag von Schulinspektor
Hegglin, der den Müßiggang der auf der Gasse schwärmenden
Kinder, was zu Unsitten führe, rügte, beschloß der Erziehungs-

2 LA GL, Prot. d. E., 1800—1802, 4 LA GL, Cop. d. E., 1800—1803,
86/IV, S. 1—8. 87/IV, Nr. 8.

3 LA GL, Prot.d.R., Theke II: 5 LA GL, Cop. d. E., Nr. 13.
Extrakt über die Versammlung
des Erziehunasrates.
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rat am 19. März 1801, jede größere Gemeinde anzuhalten, die
Kinder während des Sommers bis zum Anfang der Winterschulen

an beliebigen Tagen — wöchentlich zwei- bis dreimal
— in die Schule zu schicken. Ferner bestand die Vorschrift,
am Sonntag, „sofern es sckicklich seyn kann", eine Repetierschule

einzurichten. Auch kleinern Gemeinden überband man
die Pflicht, eine Sonntagsrepetierschule einzuführen6. Für die
durch Inspektor Hegglin zugesandten Schriften fand der
Erziehungsrat am 28. April 1801 Worte des Lobes und der
Bewunderung, konnte aber dem Wunsche um Verabreichung
von Schulbüchern, die so nötig gewesen wären, nicht
entsprechen7. Sehr beachtenswert ist, daß die Inspektoren auf
die Anordnung des Erziehungsrates hin Kindern, die nicht
lesen und schreiben konnten, den Zutritt zum Tische des
Herrn verwehrten8. Es fiel auch nicht leicht, die Gemeinden
dazu zu bringen, daß sie statt der bisherigen kleinen und
sogar unreinlichen Schulzimmer geräumige und saubere zur
Verfügung stellten9. Unterließen die Inspektoren den
vierteljährlichen, obligatorischen Schulbesuch, so hatten sie
Vorstellungen von Seiten des Erziehungsrates zu gewärtigen10.
Sicherlich stellte die Entgegennahme solcher Rügen starke
Anforderungen an den Idealismus eines Inspektors, dem ja
nicht einmal die Auslagen bei der Inspektion vergütet wurden,

was bei Hegglin mit seiner angegriffenen Gesundheit
wohl doppelt empfunden wurdeu. Nach den Bestimmungen
der Instruktionen für die Erziehungsräte war die Rückvergütung

der Auslagen der Distriktaufseher zwar vorgesehen,
aber weder die Beschwörungen des Erziehungsrates, noch
die Empörung der Schulinspektoren vermochten den Bericht
des Ministers vom 26. Mai 1801, wonach die Inspektoren ihre
Reisen ohne Entschädigung ausführen mußten, abzuändern.12.
In seinem Schreiben vom 28. Juli 1801 an den Minister gab
Hegglin in bitterer Stimmung seiner Entrüstung darüber
Ausdruck, daß freudige Pflichterfüllung, Hingabe bis zur
Erschöpfung nicht hinreichten, um die Deckung der Reiseauslagen

zu erwirken. Ein solcher Mann dürfe nicht der
Eigennützigkeit bezichtigt werden. Eigennützig schien ihm aber
„der Herr zu seyn, der seinem geflissenen getreuen Knecht
zur Labung seiner im Dienste erschöpften Kräfte auch den
Bissen Schwarzbrot nicht gönnt". Durch seine Arbeit als
Inspektor seit dem Dezember 1800 hatte Hegglin das Niveau der
Schulen gehoben. Sein besonderes Verdienst besteht in der
Schaffung von Sommerschulen, die zuvor gefehlt hatten. Er

6 1. c, Nr. 28 und 29, und Prot. 9 1. c, Nr. 55.
d. R., Theke II, Nr. 84. « 1. c, Nr. 54.

7 1. c, Nr. 39. n 1. c, Nr. 57.
3 1. c, Nr. 47. i2 1. c, Nr. 67.
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traf die schlechtesten Bauernschriften ohne Regeln, Schönheit

und Orthographie an. Manche Schulen schienen die
Talente eher zu unterdrücken, als sie zu fördern. Hegglin ließ
es sich nicht nehmen, selber Vorschriften für Lehrer und
Kinder anzufertigen und 4 große Tabellen für jede der 18
Schulen des Inspektionsbezirkes zu schreiben. Seine Tabellen
dienten sowohl dem Buchstabieren als auch dem Schön- und
Rechtschreiben. Jeder Schule schickte er auch eine „Ehr- und
Schandtabelle" über das Benehmen in Kirche und Schule.
Für die Lehr-, Lese-, Rechnungs- und Gebetbücher, die Hegglin

in seinem Amt brauchte oder verteilte, reichte er keine
Rechnung ein. Den Notpfennig, den er dank seiner Diät
anlegen konnte, raubten ihm die Franken. Die Pfründe trug ihm
108 fl und 7 Mütt Kernen nebst freier Tafel ein, wurde ihm
aber schon 3 Jahre vorenthalten. Daneben galt es noch, die
eigenen Haushaltungskosten zu bestreiten. Hegglin forderte
auch Unterstützung für die Schulen, denn die Gemeinden
stecken in Schulden bis über die Ohren. Wie hätten sie daher
die Kosten für ihre Schulstuben, die Schulgeräte aufbringen
können? Die Privatleute waren durch die Ausraubung der
Franken und durch die Abgaben an die Regierung bis aufs
„Hemd ausgezogen". „Gebet nur meinen Kindern Brod und ich
will meine Kinder gern in die Schule schicken", rief mancher
ehrliche Hausvater. Hegglin zog es eher vor, sein Amt
niederzulegen, als es unehrenhaft zu führen13. In seiner Antwort
vom 31. Juli 1801 bedauerte der Minister, die Inspektoren
wegen „gänzlichem Mangel an Hilfsquellen nicht entschädigen
zu können. Das Bewußtsein, das Gute für die Mitmenschen
gefördert zu haben, bedeute den schönsten Lohn. Manche
Inspektoren trugen dieses Opfer schon seit 1798, was der
Minister zu bemerken nicht vergaß. Hegglin wurde ermuntert,

sich nicht durch einen momentanen Mißmut verleiten zu
lassen, sein Amt niederzulegen. Ein allfälliges Entlassungsgesuch

müßte er dem Erziehungsrat einreichen14. Hegglin
schlug nun dem Erziehungsrat an seiner Stelle Pfarrer Strübi
von Oberkirch zum Schulinspektor vor, der sich einer
jährlichen Einkunft von 1000 fl. erfreute und daher einen Beweis
seiner Uneigennützigkeit leisten dürfte 15. Hegglin vertrat auch
dem Erziehungsrat gegenüber seine Ueberzeugung mit männlicher

Charakterfesitgkeit. So sträubte er sich gegen das
Ansinnen des Erziehungsrates, einige fähige Jünglinge aus seinem
Distrikt nach Burgdorf zu entsenden. Er wies auf die
ungünstige Zeit und die Teuerung hin, scheute sich aber auch
nicht, offen zu gestehen, daß er durch die Empfehlung dieses

« BAB, Bd. 1448, fol. 113/115. lä LA GL, Prot. d. R., Theke II,
14 1. c, fol. 115. Nr. 89.
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Projektes das Zutrauen, ja die Reputation verlieren und
Widerspruch, Haß und Verfolgung ernten würde, „weil es
nie Gewohnheit war, Junge unseres Glaubens in reformierte
Schulen zu schicken". Anderseits stimmte er dem Vorschlag
des Erziehungsrates, nur Kinder, die lesen konnten, zur hl.
Kommunion zuzulassen, gerne zu und billigte auch die
Aufforderung an die Munizipalitäten zur gesetzlichen Bestrafung
der Eltern, falls der Schulbesuch ohne Ursache versäumt
werden sollte16. Besonderem Interesse mögen Hegglins
Schultabelle und Schulbericht vom 11. Juli 1801 begegnen.

Aus dem Kommentar Hegglins geht hervor, daß sich die
Armut sowohl für die Erstellung von Schulhäusern, wie auch
für den regelmäßigen Schulbesuch als hinderlich erwies. Trotz
aller Not herrschte im ganzen Distrikt allgemein eine sonnige
Schulfreundlichkeit, die die Schaffung von Sommerschulen,
die ziemlich zahlreich besucht wurden, ermöglichte. Auf die
Vorstellungen Hegglins hin versprachen auch Wangen und
Reichenburg, wenigstens am Sonntag eine Sommerschule
einzurichten. Allerdings beabsichtigten beide Lehrer, die Stelle
wegen der schlechten Besoldung zu quittieren. Der
bestgeführten Schulen im Distrikt erfreuten sich Amden und Uznach.
Doch fiel ein Lichtstrahl des Lebens ebenfalls auf Tuggen
und Schübelbach. Wer Lateinstunden betreiben wollte, wandte
sich an einen Geistlichen oder zog fort, denn überall bestanden

nur gemischte deutsche Trivialschulen, die zugleich den
Charakter von Freischulen trugen, weil die Munizipalitäten
für sie sorgten. Zum Nachteil der Schule wirkten sich auch
die viel zu kleinen und engen Schullokalitäten sowie die weite
Entfernung aus. So wurde in Schübelbach wohl, den Donnerstag

ausgenommen, während des Sommers 4 Stunden täglich
Schule gehalten; aber die Schulstube faßte statt 240 Kinder
nur 60, eine besondere Ursache des Ausbleibens der Kinder
auch während der Winterzeit. In Siebnen, einer Filiale von
Schübelbach, schien sowohl wegen der Entfernung der Häuser,

als auch der Kinderzahl halber eine Schule einem
wirklichen Bedürfnis zu entsprechen. „Schon ehemals war hier
von den Hablichern des Dorfs ein Geistlicher zur Messe und
Winterschule besoldet"17. Bei seinen Schulbesuchen traf der
Inspektor neben Schülern und Lehrern auch die Pfarrer und
Präsidenten der Munizipalitäten versammelt an. Den Lehrern
und Schülern erteilte der Inspektor die nötigen Ermahnungen,
empfahl den Pfarrherren die Schulaufsicht und den
Munizipalitäten die Beschaffung alles Notwendigen. Ueberall fand

16 1. c, Theke II, Zuschrift Hegg- i7 1. c, Theke I.
lins an Erziehungsrat, vom 22.
Mai 1801.
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